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VORSATZ 

Viel Lärm um Nichts 

U m die österreichischen 
Bundespräsidenten war 

es in den letzten Jahren zwar 
selten ruhig, doch"die Gründe' 
ihrer medialen Präsenz lagen 
meist außerhalb ihres politi
schen Tätigkeitsbereiches (bzw. 
lange vor diesem). 

Die nunmehrige Aufregung, 
die sich vordergründig an den 
etwas eigenartigen Kandidatln
nen entzündet hat, zeigt die all
gemeine Verwirrung über die 
grundsätzliche Funktion und 
Sinnhaftigkeit dieses Amtes. 

An erster Stelle ist nach den 
Anforderungen für die hoff
nungsvollen Präsidentinnen in 
spe zu fragen. 

Zumindest nach Meinung 
der Konkurrentlnnen scheint 
politische Erfahrung keine 
primäre Voraussetzung zu sein, 
da uns sonst die Wahl von Bau
meistern und Superintenden
tinnen nicht zusätzlich schwer 
gemacht würde." Andererseits 
scheint aber das frühere Enga
gement (z.B. Ausländervolks
begehren) nicht hinderlich. Ein 
solches Minderheitenpro
gramm bildet aber keine massi
ve Basis für einen Erfolg, da die 
nachträgliche Distanzierung 
befürchten läßt, eines Teils die
ser knapp über 400.000 Befür
worter verlustig zu gehen. 

Persönliche Vorbildwirkung 
wird wohl bei einer nüchtern
aufgeklärten Betrachtung eben
falls nicht vonnöten sein. Das 
kommt natürlich einigen sehr 
entgegen, da sich so die Frage 
nach der Übereinstimmung der 
Realität mit dem öffentlich ver
breiteten Bild leichter abtun 
läßt. Bei politisch eher unbe
darften Quereinsteigern mag 
das ja noch verzeihlich erschei-
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nen, doch der tiefgreifende Sit
tenverfall in unserer Gesell
schaft geht schon so weit, daß 
selbst die letzten Bastionen un
serer christlich-abendländi
schen Kultur einen Kandidaten 
unterstützen, dessen Lebens
führung mit einem traditionel
len Familienbild nur schwer in 
Einklang zu bringen ist. Ob 
dieses Umstandes ist es umso 
unverständlicher, daß eme 
kirchliche Vertreterin in den 
Ring steige 

Verwirrung herrscht aber 
auch zurecht über die mit dem 
Amt verbundenen Kompeten
zen. 

Neben exotischen Aufgaben 
wie dem Oberbefehl über das 
Heer stechen dabei vor allem 
die Schaffung und Verleihung 
von Berufstiteln oder die Ertei
lung von Urlaub an den Präsi
denten des VfGH ins Auge. 
Am Bedeutungsverlust des 
Amtes haben aber auch schwer 
verständliche Vorschläge des 
jetzigen Präsidenten, z.B. nicht 
mehr persönlich das Doktorat 
sub auspiciis verleihen zu wol
len, regen Anteil. 

Ebenso hat die interessierte 
Öffentlichkeit seit Jahren 
schockiert, daß das Geflügel
wirtschaftsG in kraß verfas
sungswidriger Art und Weis"e 
die Bestellung von Bundes
funktionären durch andere Or
gane als den Bundespräsidenten' 
vorsieht (vgl Walter - Mayer, 
Bundesverfassungsrecht Rz 
643). Der mangelnde Protest 
der übergangenen und das rei
bungslose Funktionieren dieser 
Praxis verwirrt. 

Die Ernennung und Entlas
" sung des Bundeskanzlers bzw. 
der gesamten Bundesregierung 

und die Beurkundung der Ver
fassungsmäßigkeit von Geset
zen gehören dagegen weniger 
zu den humorigen Aspekten. 

Da einerseits die National
ratswahl in der Meinung eines 
Großteils der Bevölkerung die 
Wahl der Regierung miteinsch-

" ließt, das Staatsoberhaupt aber 
von der selben Bevölkerung un
ter anderem deshalb gewählt 
wird, u~ rechtlich völlig frei 
den Bundeskanzler zu ernen
nen, stehen wir einem Parado
xon der Demokratie gegenüber." 
Wie soll eine Präsidentin, die in 
ihrem Wahlkampf versprochen 
hat, Haider nicht zum Bundes
kanzler zu machen auf eine 
mögliche Mehrheit der FPÖ 
reagieren? Handelt es sich in ei
nem solchen zugegebener
maßen etwas konstruierten Fall 
um einen Fehler der WählerIn
nen oder eine kniffelige Aufga
be, die nur mit Verzicht auf das 
Amt gelöst werden kann? Die 
vorherrschende- Auffassung 
läßt diese Lösung nicht zu. Der 
oder die DienerIn zweier Mei
nungen aber nur eines Volkes 
sollte sich schon heute eine 
kreative Reaktion überlegen. 
Zu beneiden ist er/sie darum si
cher nicht. 

Ähnliche Probleme bei der 
Beurkundung von Gesetzen 
werden zwar durch die Mei
nung, der Präsident dürfe nur 
das verfassungsgemäße Zustan- " 
dekommen mit Ausnahme der 
Frage, ob ein einfaches Gesetz 
als Verfassungs gesetz zu be
schließen gewesen wäre, ent
scheiden, weitgehend vermie
den, doch ist fraglich, ob solche 
juristischen Feinheiten allen 
Kandidaten - den Kandidatin
~en wohl eher - begreiflich zu 
machen sind. Daher stellt sich 
die Frage, ob sie solche Ent-

scheidungen ihren WählerIn
nen verständlich machen könn
ten, glücklicherweise erst gar 
nicht. 

Noch bedenklicher sollte uns 
aber stimmen, daß die beiden 
Parteien, aus deren Reihen am 
ehesten jemand mit der Bildung 
der nächsten Regierung beauf
tragt werden wird, keine Kandi
datInnen aufgestellt haben. 

Bringen sie damit ihre 
Mißachtung dem Amt gegen
über zum Ausdruck, stehen sie 
knapp vor einem Ausstieg aus 
der politischen Arena, fühlen 
sie sich mit den Fragen der Fi
nanzierung überfordert? 

Wie auch immer die Ant
wort lautet, als besondere Wert
schätzung für das Amt wird sie 
wohl nicht auszulegen sein. 

Welche Anreize gibt es also 
für die Kandidatlnnen? 

Da kleinliche persönliche 
Schwächen und Eitelkeiten 
wohl ausscheiden und die poli
tischen Gestaltungsmöglichkei
ten ebenfalls gering sind, müs
sen wir die Motive wohl eher 
woanders suchen. Bei der Me
dienwirksamkeit eines scho
nUIigslosen Wahlkampfes wer
den wir vordergründig fündig, 
doch überzeugt dieses Argu
ment nicht vollständig bzw. bei 
einem mehr als den anderen. " 

Am Ende einer solch auf
wendigen, aber erfolglosen Su
che nach dem Grund, sich alle 
sechs Jahre dieser Zweifel und 
Begründungszwänge zu stellen, 
herrscht verständlicherweise 
Verzweiflung. Eine plausible 
Antwort scheint mehr denn je 
in weite Ferne gerückt. Wen 
wundert es, daß in' sektiereri
schen Kreisen schon die ersatz
lose Streichung des Amtes ge
fordert wird. • 
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Kinderlärm 
Österreich. (Karin Dietz) Eine 
beherzte Richterin aus Hernals 
scheute sich nicht, klare Worte 
zum Thema Räumung wegen 
unleidlichen Verhaltens im Zu
sammenhang mit Kinderlärm zu 
finden. Der Kläger war ein re
~ommierter Rechtsanwalt (sie!) 
und stützte sein Räumungsbe
gehren auch auf Lärmbelästi
gung durch die Kinder des Be
klagten. Insbesondere verhielten 
sich der Beklagte und seine Gat
tin grob rücksIchtslos gegenüber. 
den Mitbewohnern, weshalb die
sen das Zusammenleben verlei
det würde. Durch die unbeauf
sichtigt gelassenen Kinder ent
stünde Lärm, der für die anderen 
Mitbewohner ein zumutbares 
Ausmaß überschritten habe. 

In ihrem Urteil vom 1.10.1997 
wies die Richterin der Geschäfts
abteilung 16 des Bezirksgerichtes 
Hernals das Klagebegehren zur 
Gänze ab. Hinsichtlich des un
leidlichen Verhaltens des Beklag
ten bzw. seiner Frau und seiner 
fünf Kinder im Alter von 5 bis 12 
Jahren führte die Richterin aus, 
daß sie nicht feststellen konnte, . 
daß die Kinder Lärm auslösen, 
der über das übliche, von Kin
dern normalerweise verursachte 
Ausmaß hinausgehe. Im Rahmen 
der Beweiswürdigung stellte sie 
fest, daß zwar zwei Hausbewoh
nerinnen vorbrachten, es sei im
mer wieder zu Lärm durch die 
Kinder des Beklagten gekom
men. Gerade bei Kinderlärm 
würden aber die Ansichten dar
über, was als störend empfunden 
wird, stark auseinandergehen. So 
fühlten sich erfahrungsgemäß äl
tere Mieter durch Kinderlärm 
besonders leicht beeinträchtigt, 
während jüngere Mieter, beson
ders solche, die selbst Kinder ha
ben, durch Kinderlärm nicht so 
schnell irritiert seien. Es ist aber 
jedenfalls von Kindern im Alter 
zwischen 5 und 14 Jahren nicht 
zu erwarten, daß sie sich in einer 
dermaßen ruhigen Art wie Er
wachsene fortbewegen oder auch 
lediglich still unterhalten. Der 
Bewegungsdrang und die Le
bensäußerung der Kinder durch 
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Spielen, Rufen, Lachen und ähn
liches können und sollen von El
tern oder Erziehungsberechtig
ten nicht andauernd dermaßen 
eingeschränkt werden, daß die 
Kinder unhörbar werden. 

Diese Entscheidung bringt 
nichts wirklich Neues, doch tut 
es gut, solch klare Worte in ei
nem Urteil zu lesen. • 

Pro choice 
Österreich. (Karin Dietz) Seit 
dem vergangen Jahr ist auch in 
Österreich die "Pro-Life" -Be
wegung aktiv geworden. Zum 
primären Ziel dieser Bewegung 
wurde das Wiener Ambulato
rium für Schwangerenhilfe. Ein
mal pro Monat - natürlich an ei
nem Freitag - wird vor dem Am
bulatorium gebetet. Dabei wer
den mit Bildern zerstückelter 
Embryonen und blutender Ma
donnen, Frauen, die die· Fristen
lösung in Anspruch nehmen, 
belästigt und bedrängt. Täglich 
stehen AktivistInnen dieser fun
damentalistisch-katholischen 
Bewegung vor dem Ambulato
rium und agitieren Frauen und 
deren BegleiterInnen an. Immer 
wieder fällt im Zusammenhang 
mit der geltenden Gesetzeslage 
das Wort Mord. 

Auf Grund dieser unerträgli
chen Situation fanel am 26.2~ 1998 
ein erstes Treffen zur Gründung 
eines überp'arteilichen Personen
komitees statt. Ziel dieses Perso
nenkomitees ist es, Maßnahmen 
gegen die radikal-fundamentali
stischen AbtreibungsgegnerIn
nen zu ergreifen. Die Resonanz 
war groß. 

Es wurden bereits zwei Ar
beitsgruppen gegründet, die mit 
11.3.1998 ihre Tätigkeit aufge
nommen haben. InteressentIn
nen sind herzlich willkommen. 

Die Arbeitsgruppe zur Erar
beitung inhaltlicher Grundlagen 
wird von Maga. Martina Tho
masberger (Tel: 01/503 39 16) 
koordiniert. Die Arbeitsgruppe 
Medien-und Öffentlichkeitsar
beit wird von Maga. Karin Dietz 
(Tel. 0676/36 29 499) und die Ar
beitsgruppe Fundraising wird 

vorläufig von Monika Reif (Tel. 
011545 32 44/17) koordiniert. 
Weitere Arbeitsgruppen, insbe
sondere eine zur Aktionsent
wicklung, sind am Entstehen. 

Am Donnerstag den 2.4.1998 
findet im Sitzungssaal des Unab
hängigen Frauenforums, 1030 
Wien, Weyrgasse 5, das nächste 
Koordinationstreffen statt. 

Geplante Maßnahmen: 
• österreichweite Unterschrif

tenaktion (U nterstützungser
klärungen, bezahlte Anzei
gen); 

• Schaffung einer professionell 
arbeitenden Plattform, die 
u.a. auch Grundlage für Frau
en/Männer, die eine Klage ge
gen "Pro-Life" anstreben, 
sein kann; 

• Beobachtung der "Pro-Life"
Aktivitäten, v.a. im Hinblick 
auf mögliche Gesetzesüber
tretungen; 

• Kontaktaufnahme mit der 
örtlichen Polizei; 

• Begleitschutz für Frauen; 
• innerparteiliches Lobbying 

zur Durchsetzung eines Weg
weiserechtes. 

Frauen, die ihr Recht auf Ab
treibung in Anspruch nehmen, 
dürfen daran nicht gehindert 
werden. 

Es gilt amerikanische Verhält
nisse zu verhindern und aktiven 
Widerstand zu formieren. Im 
übrigen ist festzuhalten, daß 
auch Männer Schutzobjekte des 
§ 97 StGB sind und nicht zuletzt 
deswegen ausdrücklich zur akti
ven Mitarbeit eingeladen sind .• 

Bürgermeisterin 
verurteilt 
Frankreich. (Wolfgang Beran) 
Die Bürgermeisterin des süd
französischen Vitrolles ist wegen 
in der Berliner Zeitung getätigter 
Außerungen, wonach es "geneti
sche Unterschiede zwischen den 
Rassen gäbe" und daß Einwan
derer "nur des Geldes wegen 
nach Frankreich" kämen, verur
teilt worden. Das Berufungsge
richt in Aix-en-Provencebe
stätigte nun das Urteil und die 

Strafen von umgerechnet ca 
100.000,- öS und 3 Monaten 
Haft auf Bewährung. Die 
38jährige Frau des Chefideolo
gen der Front National wurde 
der Anstiftung zum Rassenhaß 
für schuldig befunden, durfte al
lerdings entgegen dem Antrag 
der Staatsanwaltschaft ihr Wahl
recht behalten. 

• 

MAlday, Mayday 
OECD. (Thomas Sperlieh) "We 
are writing the constitution of a 
single global economy." So 
schätzt Renato Ruggiero, Gene
raldirektorder Welthandelsorga
nisation (WTO), das "Multilate
rale Abkommen über Investitio
nen" (Multilateral Agreement on 
Investment - MAI) ein. Dieses 
Abkommen wird seit September 
1995 von den 29 reichsten Indu
striestaaten im Rahmen der Or
ganisation für wirtschaftliche 
Entwicklung und Zusammenar
beit (OE CD) verhandelt. Ur
sprünglich hätte es innerhalb der 
WTO (über 130 Mitgliedstaaten) 
ausgearbeitet werden sollen. Da 
dort jedoch Widerstand von Sei
ten der Schwellen- und Entwick
lungsländer zu erwarten gewesen 
wäre, zogen es die Industriestaa
ten vor, im 'vertrauten Kreise ab
seits jeder Öffentlichkeit mit der 
Arbeit zu beginnen. Und dies aus 
gutem Grund. 

Denn dem MAI liegt eine 
äußerst wirtschaftsliberale Kon
zeption zugrunde. Angestrebt 
wird eine Minimierung von Risi
ken bei grenzüberschreitenden 
Investitionen, der ungehinderte 
Transfer von Kapital und Pro
duktionsmitteln, eine Öffnung 
der nationalen Märkte sowie -
für völkerrechtliche Verträge 
eher ungewöhnlich - die unmit
telbare individuelle Klagslegiti
mation für Investoren gegenüber 
ihrem Gastland auf Vertragsein
haltung bzw. Schadenersatz. 

Das MAI knüpft am Begriff 
der Investition an. Dieser ist ex-' 
trem weit definiert: Nicht nur 
ausländische Direktinvestitio
nen, sondern auch Wertpapiere, 
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Liegenschaften, Bank-, Versiche
rungs-, Finanz- und andere. 
Dienstleistungen oder Immateri
algüter fallen in seinen Anwen
dungsbereich. Eine Kernbestim
mungist, daß ausländische Inve
storen inländischen gegenüber 
nicht benachteiligt werden dür-

. fen ("national-treatment-Prin
zip") sowie sämtliche ausländi
sche untereinander gleich behan
delt werden müssen ("most-fa
voured-nation-treatment"). Ver
boten ist eine Verpflichtung für 
ausländische Investoren, einen 
bestimmten Prozentsatz einhei
mischer Arbeitskräfte zu be
schäftigen, inländische Vorlei
stungen vom heimischen Markt 
beziehen zu müssen, Technolo
gietransfer zu ermöglichen oder 
Kooperationen: mi~ heimischen 
Unternehmen eingehen zu müs
sen. Das MAI garantiert die völ
lige Freiheit, Gewinne und Ver
mögen unbeschränkt außer Lan
des zu transferie;en. Die Mit
gliedstaaten sind verpflichtet, 
ihren nationalen Rechtsbestand 
im Sinne des MAI abzuändern. 
Gesetzesvorbehalte sollen nur 
zeitlich befristet zuläßig sein 
("rollback- und stillstand-Klau
sel"). Enteignungen - worunter 
bereits die Verminderung von 
Erwerbsmöglichkeiten (!) durch 
nationale Gesetze zu verstehen 
sind - sind weitestgehend un
zuläßig. 

Besonders bemerkenswert ist 
die Klagsmöglichkeit für Inve
storen. Diese können Klage ent
weder vor den Gerichten des be
langten Staates oder vor interna
tionalen Schied gerichten ein
bringen. Auch die nationalen 
Gerichte haben die materiellen 
Bestimmungen des MAI anzu~ 
wenden. Wesentlichen Einfluß 
. auf die Besetzung der Schiedsge
richte haben gegebenenfalls das 
"Internationale Zentrum zur 
Schlichtung von Investitions
streitigkeiten " (ICSID) - eine 
von der Weltbank finanzierte 
Organisation - oder die "Inter
nationale Handelskammer" 
(ICC) - eine privatrechtliche 
Vereinigung von nationalen Un
ternehmensverbänden aus über 
90 Staaten. Gegen Entscheidun
gen der Schied gerichte ist kein 
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Rechtsmittel möglich und haben 
diese unmittelbar (!) Geltung im 
belangten Staat. 

Nach einmal erfolgtem Bei
tritt ist das Abkommen zumin
dest 20 Jahre lang in Kraft: Ein 
Austritt ist frühestens nach 5 
Jahren zulässig, die Bestimmun
gen gelten dann noch weitere 15 
Jahre. 

Auf Arbeits- und Sozialrecht
standards, VerbraucherInnen
und Umweltschutz, Mitbestim
mungsrechte und Koalitionsfrei
heit wird nur in der Praambel in 
einer völlig unverbindlichen und 
unzureichenden Art und Weise 
Bezug genommen. 

Wiewohl dieses Abkommen 
unter Ausschluß der Entwick
lungsländer und der meisten ost
europäischen Reformstaaten ver
handelt wird, werden diese letzt
lich zu den Hauptbetroffenen 
zählen. Denn das MAI sieht aus
drücklich eine Beitrittsmöglich
keit für Nicht-OECD-Staaten 
vor. Im internationalen Standort
wettbewerb wird es diesen Staa
ten dann nicht erspart bleiben, 
vorbehaltlos beizutreten. So 
mutmaßte der holländische Ver
handlungsleiter, Frans Engering, 
bereits unverblümt: "Wer heute 
über den aktuellen Zustrom von 
ausländischen Geldern zufrieden 
ist, muß sich fragen, ob das in 
den nächsten Jahren immer noch 
so sein wird. Selbst wenn die 
Auslandsinvestitionen weiter 
fließen werden, werden die Län
der, die nicht dem MAI betreten, 
riskieren, daß sie dafür teuer be
zahlen." Wie wahr, wie wahr! 

Dieses Abkommen befindet 
sich derzeit noch im Verhand
lungsstadium. Ursprünglich war 
die Unterzeichnung bereits für 
vergangenen April vorgesehen, 
dann für April 1998. Nach der 

. jüngsten Verhandlungsrunde im 
Februar ist ein Abschluß nicht 
vor Herbst dieses Jahres zu be
fürchten. 

Am 12. März hat das Eu
ropäische Parlament mit nur 8 
Gegenstimmen einen Antrag der 
Grünen angenommen, der das 
MAI in der gegenwärtigen Form 
ablehnt. Die EU-Staaten werden 

. darin aufgefordert, dem MAI 
nicht beizutreten, da dieses be-

stehende Konsumentlnnen-, Ar
beits- und Umweltschutzbestim
mungen unterlaufen würde. Je
denfalls sollte das MAI vor Un
terzeichnung dem Europäischen 
Gerichtshof zu Begutachtung 
vorgelegt werden. 
Informationen im WWW' 
w~w. oecd. org/ daf/ cmis/mai/ne 
gtext.htm (aktueller Abkom
mensentwurf in pdf-Format), 
H omepage der US-amerikani
schen VerbraucherInenschutzbe
wegung "Public citizen" 
www.citizen.org 

Madame la 
directrice 

• 

Frankreich. (Thomas Sperlich) 
In Frankreich sind berufstätige 
Frauen künftig mit der weibli
chen Berufsbezeichnung anzure
den. Anläßlich des diesjährigen 
Internationalen Frauentages hat 
der französische Premiermini
ster, Lionel J ospin, eine entspre
chende Verordnung erlassen. 
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Frauen in Führungspositionen 
beispielsweise heißen nicht mehr 
"directeur" sondern" directrice ". 
Diese Regelung ist auch für 
sämtliche amtliche Mitteilungen 
verpflichtend. Die amtliche 
Sprachkommission wurde be
auftragt, ein Gutachten über 
strittige Formulierungen zu er
stellen. (taz vom 9.3.1998) • 

Kein Witz 
Rumänien (Thomas Sperlich) 
"Die Abtreibung ist eine Todsün
de gegen den Heiligen Geist, den 
Lebensspender. " So begründete 
der Senator der Christdemokra
tischen Nationalen Bauernpartei 
(PNTCD), Iran Moisin, einen 
schier unglaublichen Gesetzes
entwurf, der kürzlich im rumäni
schen Parlament eingebracht 
wurde: Dieser sieht ein absolutes 
Abtreibyngsverbot gepaart mit 
einem Verbot sämtlicher Verhü
tungsmittel vor. 

Die PNTCD ist die stärkste 
Regierungspartei Rumäniens. 

Rechtshilfe für Asylwerber 

Die Flüchtlingsgruppe-Wien von amnesty 
international benötigt dringend ehrenamt
liche Mitarbeiter für die Betreuung von 
Asylwerbern in der Schubhaft. 

Wir unterstützen und vertreten Schubhäft
linge in ihren Verfahren vor den asyl- und 
fremdengesetzlichen Behörden. Einschulung 
in das Fremdenrecht und die strukturellen 
Bedingungen wird garantiert. 

Kontakt bei: amnesty international 
. Österreichische Sektion 
clo Michael Berger 

Moeringergasse 10/1 
1150 Wien 
Tel: (01 )/78008-0 
Fax. (01 )/78008-44 
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RECHT & G ES' E L L S C H A F T 

Neue Nischen im AIVG 

Ausnahmsweise positiv 
VON IRIS KUGLER 

Obwohl für Leistungsbezieherinnen im Arbeitslosenversicherungsgesetz 
(AIVG) grundsätzlich nur keine Neuigkeiten gute Neuigkeiten sind, wurde die
ser Grundsatz mit der Novelle vom 1.1.98 durchbrochen. Erstmals seit Jahren 

ist versucht worden,Arbeitswiliigen entgegenzukommen. 

E s scheint, daß erkannt wurde, daß Spar-' 
maßnahmen als einzige,s und höchstes 

Ziel eher unerfreuliche Nebenwirkungen 
(z.B. Pfusch) hervorrufen und im Ergebnis 
somit oft mehr schaden können. 

So erfreulich die einzelnen Bestimmungen 
für BezieherInnen sein mögen, so wenig ha~ 
ben sich GesetzgeberInnen mit der Vollzie
hung der neuen Bestimmungen auseinander
gesetzt. Doch der Reihe nach: 

Während vor der ersten Novellierung die 
Dazuverdienstgrenze großzügig bei rund 
S 17.000,- gelegen hat, beseitigten die darauf
folgenden Novellen diese Möglichkeit. Die 
Dazuverdienstgrenze wurde bei vorüberge
hender Beschäftigung der allgemeinen Ge
ringfügigkeitsgrenze angepaßt. 

Beseitigt war damit freilich auch jeder An
reiz für BezieherInnen, sich, wenn auch nur 
vorübergehend, um eine Beschäftigung zu 
kümmern. Jede Art lukrativen Kümmerns 
hatte die sofortige Einstellung des Bezugs zur 
Folge. 

Grundsätzliche Voraussetzung für einen 
Bezug gemäß § 12 Abs. 3lit. g AlVG, ist jetzt 
eine vorübergehende Beschäftigung. Als sol
che wird eine Beschäftigung dann definiert, 
wenn die Beschäftigung nicht länger als einen 
vollen Kalendermonat gedauert hat. Den
noch ist Arbeitslosigkeit auszuschließen, 
wenn die vorübergehende Beschäftigung an 
mehr als 16 Tagen im Kalendermonat aus
geübt wurde. Weiters ist Arbeitslosigkeit aus
zuschließen wenn das Nettoeinkommen aus 
der vorübergehenden Beschäftigung über 
dem sogenannten Stopp betrag liegt. 

Der Stoppbetrag errechnet sich aus dem 
höchsten Arbeitslosengeld -Grundbetrag 
mulitipliziert mit den Tagen des Mqnats, in 
dem gearbeitet wurde, addiert mit der halben 
monatlichen Geringfügigkeit~grenze und ei
nem allenfalls gebührenden Familienzu
schlag. Als Einkommensnachweise gelten die 
Lohnbestätigung bzw. eine Honorarnote. 

Liegt also das Nettoeinkommen unter 

6 

dem Stopp betrag und die Anzahl der Tage an 
denen gearbeitet wurde unter 17, wird das 
Nettoeinkommen zu 90% auf den Lei
stungsbezug angerechnet. 

Wichtig ist, daß ähnliche Bestimmungen 
nun auch im KarenzgeldGesetz gelten. Das 
Karenzgeld stellt seit 1.7.97 keine Leistung 
aus dem AlVG mehr dar, sondern wird neu
erdings von den Krankenkassen vollzogen. 

Doch ist hier einiges anders. So ist keine 
Grenze von 16 Tagen vorgesehen, doch darf 
der Bezug nicht länger als 30 Tage durch die 
vorübergehende Beschäftigung unterbrochen 

, werden. Gleich zwei neue Leistungen brin
gen die Modelle des Weiterbildungsgeldes bei 
der Bildungskarenz und der Solidaritätsprä
mie: Im Falle von Bildungskarenz muß diese 
gemäß § 11. Arbeitsvertragsrechtsanpas
sungsgesetz (AVRAG) vereinbart sein. Dies 
ist jedoch nur möglich, wenn das Beschäfti
gungsverhältnis zumindest bereits drei Jahre 
gedauert hat. Die Anwartschaft muß erfüllt 
sein, wobeiall~rdings Zeiten die bereits für 

.,Arbeitslosengeld oder Karenzurlaubsgeld 
'verbraucht wurden, abermals herangezogen 
werden können. 

Eine Prüfung der arbeitsmarktpolitischen 
Sinnhaftigkeit der Bildungsmaßnahme ent
fällt von seiten des AMS. Die Dauer der 
Maßnahme ist mit mindestens 6 Monaten 
und maximal einem Jahr befristet. Bezogen 
werden karin in dieser Zeit ein Weiterbil
dungsgeld in der Höhe des normalen Ka
renzgeldes. Allerdings besteht während der 
Bildungskarenz lediglich die Kranken- und 
Unfallversicherung. Auch werden diese Zei
ten nicht als Ersatzzeit für die Pension ange
rechnet. Die Vereinbarung einer neuerlichen 
Bildungskarenz ist erst drei Jahre nach der 
Rückkehr aus einer solchen Maßnahme mög
lich. 

Eine weitere mögliche Variante dieser 
neuen Leistung ist die Freistellung gegen 
Entfall der Bezüge: Größter maßgeblicher 
Unterschied zu oben Beschriebenem ist, daß 

hier die Vereinbarung einer Bildungsmaß
nahme nicht erforderlich ist. Weiterer Unter
schied ist, daß eine Ersatzkraft eingestellt 
werden muß, die über der Geringfügigkeits
grenze entlohnt wird und vorher N otstands
hilfe oder Arbeitslosengeld bezogen haben 
muß. Auch entfällt hier das Erfordernis, daß 
das Dienstverhältnis bereits drei Jahre gedau
ert haben muß. 

Gleich bleibt, daß eine solche Maßnahme 
mit dem Dienstgeber vereinbart werden muß 
(§12 AVRAG) und daß sie zwischen 6 Mona
ten und einem Jahr dauern muß. Auch hier 
wird ein Weiterbildungsgeld in der Höhe des 
Tagsatzes des Karenzgeldes gewährt. 

Sollte die eingestellte Ersatzkraft kündi
gen, ist das AMS innerhalb von 7 Tagen zu 
verständigen, damit eine neue Ersatzkraft 
eingestellt werden kann,sonst wird das Un~ 
ternehmen dem AMS gegenüber ersatz
pflichtig. Die karenzierte Arbeitskraft erhält 
jedoch in jedem Fall die Leistung weiter. 

Neu ist auch ist die sdgenannte Solida
ritätsprämie: Dieses Modell muß durch den 
jeweiligen Kollektivvertrag oder in einer Be~ 
triebsvereinbarung vorgesehen sein (§ 13 
AVRAG).Weiters muß mit allen teilnehmen
gen Mitarbeiterinnen die Herabsetzung der 
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeits
zeit yereinbart werden. Das Gesamtarbeits
zeitvolumen muß insofern gleich bleiben als 
für die frei werdende Zeit Ersatzarbeitskräf
te eingestellt werden, die vorher Arbeitslo
sengeld oder Notstandshilfe bezogen haben. 

Der durch die Arbeitszeitverkürzung ent
stehende Gehaltsverlust soll anteilig durch 
die Solidaritätsprämie abgedeckt werden. 
Gewährt wird diese bis auf weiteres für die 
Dauer der Beschäftigung der eingestellten 
Ersatzarbeitskräfte, maximal für zwei Jahre. 
Der Gehaltsverlust wird durch den prozen
tuellen Anteil des Arbeitslosengeldes ausge
glichen. Für die Person, die die Arbeitszeit 
reduziert, bedeutet dies die Höhe jenes Ar
beitslosengeldes, das ihr aufgrund der gegen
wärtigen Lohnklasse zustehen würde und 
zwar in jenem prozentuellen Ausmaß, auf 
das die Arbeitszeit reduziert wurde. Sollten 
keine Ersatzarbeitskräfte eingestellt werden, 
wird das Unternehmen dem AMS gegenüber 
ersatzpflichtig. 

Weitere Änderungen betreffen die Aus
länderInnenbeschäftigung oder z.B. die un
begrenzte Rahmenfrist im Fall der Pflege von 
Angehörigen. Da jedoch eine Gesamtschau 
den Blattrahmen sprengen würde, muß be
züglich ausführlicherer Kommentare auf je
ne Zeit verwiesen werden, nach der diese 
Neuerungen angewendet wurden. Schüch
terner Optimismus ist angebracht, wenn sich 
SchöpferInnen unverständlicher Novellen in 
Philanthropie üben. • 
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RECHT & GESELLSCHAFT 

Diemans gewaltsam-geile Phantasien 

Verhetzung und Naziparolen 
VON DIANA VOIGT UND MARIA WINDHAGER 

Ein Musterprozeß des Österreich ischen Lesben- und Schwulenforums gegen 
die rechtskatholische Zeitschrift "Der 13." wird zeigen, wie es 

um den Schu~z vor Diskriminierung und Verhetzung von Lesben und 
Schwulen in Österreich steht. 

Das Österreichisches Lesben- und 
Schwulenforum (ÖLSF) ist ein bun

desweit arbeitender Verein, der sich vor al
lem dem Diskriminierungsschutz und der 
rechtlichen Gleichstellung von lesbischen 
Frauen und schwulen Männern widmet. In 
dieser Funktion hatte das ÖLSF Ende Ok
tober in St. Pölten seinen Jahreskongreß un
ter dem Thema "Lebenswelten - Menschen
rechte" abgehalten. Im Zuge dieses Kon
gresses war an einem Sonntag eine kleine 
Gruppe von Lesben und Schwulen auf den 
St.Pöltner Domplatz spaziert, um den 
KirchgängerInnen - in aller Freundlichkeit 
- zu zeigen, daß eine christliche Ehe mit 
Kindern und Krenns Segen nicht die einzige 
Beziehungsvariante ist. 

Dort stieß diese Gruppe auch auf Vater 
und Sohn Engelmann, Herausgeber der 
rechtskatholischen Zeitschrift "Der 13.", die 
alle Personen fotografierten. Offensichtlich 
sollte Bildmaterial über die "Gottlosen" ge
sammelt werden. Doch damit nicht genug. 
Die Novembernummer des "Der 13." brach
te den EkLit. In einem Artikel von Kurt Die
man, illustriert mit Fotos von Lesben und 
Schwulen am Domplatz, wurde der Kongreß 
und das Thema Homosexualität in einzigar
tiger Weise kommentiert und zwar in Form 
einer Hetzschrift; die dem faschistischen 
"Stürmer" in nichts nachsteht. Dieman be
zeichnet Lesben und Schwule als "Ratten, die 
aus ihren Löchern hervorkriechen" anstatt 
sich in Löchern und Abwasserkanälen zu 
verstecken, vergleicht das Auftreten der 
schwul/lesbischen Gruppe am Domplatz mit 
den Methoden junger Nazis und fordert auf, 
"Nazimethoden" gegen sie anzuwenden. Da
mit ruft er unverhohlen nach Verfolgung, In
ternierung, Gewaltanwendung, Kastration 
und Ermordung. ' 

Weiters fordert Dieman die Bildung von 
bewaffneten Bürgerwehren gegen Homose
xuelle nach amerikanischem Vorbild, um 
"mit allen Mitteln" gegen sie vorgehen zu 
können, und die "geschlechtsspezifische" 
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Züchtigung von Lesben und Schwulen "mit 
Ochsenziemer und Peitsche". (Bisher wuß
ten wir nicht, daß ein Ochsenziemer ein mit 
einem Stahlhaken verstärkter, getrockneter 
Ochsenpenis ist - die eigenen gewaltsam-gei-
1en Phantasien sind Dieman wahrscheinlich 
nicht einmal bewußt; es führt hier aber zu 
weit, auf den Zusammenhang von S~xualver
drängung und Faschismus' näher einzuge
hen.) 

Angesichts dieser massiven homophoben 
Verhetzung und Verunglimpfung homosexu
eller Lebensw~ise entschloß sich das ÖLSF, 
nach intensiver Beratung mit der Anwalts
kanzlei Prader, sich zur Wehr zu setzen und 
alle möglichen rechtlichen Mittel zu ergrei
fen. Binnen weniger Tage konnten 45 Einzel
personen und vier weitere Vereine überzeugt 
werden, sich den Klagen anzuschließen. 

Das (erstmalige) gemeinsame Vorgehen in 
diesem Umfang macht die Notwendigkeit ei
nes wirksamen' Diskriminierungsschutzes 
deutlich. Diese Verfahren sollen auch der 
Klärung dienen, ob die derzeit zur Verfügung 
stehenden rechtlichen Instrumentarien über
haupt geeignet sind, ihrer Schutzfunktion ge
recht zu werden. Sie sind also als klassisch 
politische Verfahren aller betroffenen Einzel
personen und Organisationen anzusehen, bei 
denen es weniger um die Durchsetzung indi
vidueller Ansprüche geht, als um die Einfor
derung eines positiven Schutzes vor Diskri
minierung und Verhetzung durch die Rechts
ordnung, zu der die Republik Österreich 
menschenrechtlich verpflichtet ist. 

Zunächst wurde Strafanzeige wegen 
schwerer Nötigung (§ 106 StGB), gefährli
cher Drohung (§ 107 StGB), Aufforderung 
zu mit Strafen bedrohten Handlungen und 
Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlun
gen (§ 282 StGB), Verhetzung (§ 283 StGB) 
und wegen Wiederbetätigung (§ 3 g Verbots
gesetz ) erstattet. 

Diese Strafanzeige wurde bereits von der 
Staatsanwaltschaft Linz zurückgelegt. Die la
pidare Begründung lautet dahingehend, daß 

die Staatsanwaltschaft die Anzeige geprüft 
und keine genügenden Gründe gefunden hät
te, gegen Dieman ein Strafverfahren zu ver
anlassen. Das bedeutet, daß die Staatsanwalt
schaft die Rechtsansicht vertritt, daß der Ar
tikel nicht die oben angeführten strafbaren 
Tatbestände erfüllt. Daß diese Ansicht inak
zept~bel ist, liegt auf der Hand, vorläufig ist 
sie aber praktisch unumstößlich. Politisch 
wird dazu noch einiges zu sagen sein. 

Zunächst werden jedenfalls die Ergebnis
se der beiden anderen Verfahren abgewartet, 
um diese dann insgesamt zu beurteilen und 
entsprechende öffentliche Erklärungen ab
zugeben. 

Weiters wurde nämlich eine Klage aufUn
terlassung, Widerruf und Veröffentlichung 
des Widerrufes (§ 1330 ABGB), Privatankla
ge wegen übler Nachrede und Beschimpfung 
(§§ 111, 115 StGB) gegen Kurt Dieman und 
die Albert-Engelmann-GesmbH. als Ei
gentümerin und Herausgeberin des "Der 
13." eingebracht und ein Entschädigungsan
trag (§ 6 MedienG) gestellt. 

Die Albert-Engelmann-Gesellschaft ar
gumentiert in erster Linie damit, daß die Klä
ger Innen nicht aktiv.legitimiert seien. Außer
dem versucht sie sich aus der Haftung zu be
freien, indem sie behauptet, daß der Artikel 
namentlich von Dieman g,ezeichnet sei, und 
nur dieser dafür zur Verantwortung gezogen 
werden könne. 

Dieman wiederum ist unbekannten Auf
. enthaltes. Er versucht sich also auf diesem 
Wege den Verfahren zu entziehen. 

Klar war und ist natürlich auch, daß das 
gerichtliche Vorgehen mit nicht unbeträcht
lichen Kosten verbunden ist. Das ÖLSF 
nahm diese Prozesse zum Anlaß, einen 
Rechtshilfefonds einzurichten, der auch an
dere Prozesse, die gegen Diskriminierung an
gestrengt werden, unterstützt (bzw ermög
licht). Alle Nationalratsabgeordneten, die ja 
schließlich für den nicht vorhandenen Dis
kriminierungsschutz verantwortlich sind, 
wurden angeschrieben und um Einzahlung in 
diesen Fonds gebeten. 

Natürlich gibt es Hoffnung auf einen po
sitiven Ausgang der Prozesse. Sollte aber kein 
einziges Rechtsmittel erfolgreich sein, ist der 
politisch!.'! und rechtliche Skandal offensicht
lich: Österreich wird es sich - auch angesichts 
einer größeren EU-Öffentlichkeit ab Juli we
gen des EU-Vorsitzes - nicht mehr leisten 
können, daß homosexuelle BürgerInnen mit 
massiver Diskriminierung und Verhetzung, 
(körperlicher) Bedrohung, Nazi-Parolen und 
menschenverachtender Ausgrenzung leben 
müssen. • 

Maga. Diana Voigt istVorsitzende des ÖLSF 
und literarische Agentin. 
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RECHT & GESELLSCHAFT 

Grapscher-Prämien 
-oder: Was bringt die Regelung zur sexuellen Belästigung 

am Arbeitsplatz? 

VON ELiSABETH NIEDERBRUCKER 

Die Tatsache, daß der Gatte unserer derzeitigen Bundesministerin für 
Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz Mag. Barbara Prammer zumin
dest in den Geruch kam, eine Arbeitskollegin sexuell belästigt zu haben, ent

behrt an sich schon nicht einer gewissen Pikanterie. 

Für die Autorin drängt sich darüberhinaus jedoch die Frage nach der 
Effektivität der im Jahr 1992 in das Gleichbehandlungsgesetz aufgenommenen 

Regelungen zur Hintanhaltung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz auf. 

I n diesem Beitrag wird zunächst der Geset
zestext einer Analyse unterzogen und im 

Anschluß dargestellt, inwieweit die Regelung 
tatsächlich zur Anwendung gebracht wird. 
Den Schluß bilden zur Veranschaulichung ei
nige Fallbeispiele aus der Praxis. 

I. Allgemeines 

Im Zuge'der dritten Novelle des GleichbG 
durch das Arbeitsrechtliche Begleitgesetz 
(ArbBG) (1) wurde das gesetzliche Diskrimi
nierungsverbot um den Tatbestand der sexu
ellen Belästigung im Zusammenhang mit ei
nem Arbeitsverhältnis erweitert. 

Ausschlaggebend für die Novellierung 
war das nicht unumstrittene "Pensions alter
erkenntnis" des VfGH vom 6.12.1990 (2), in 
welchem das bis dahin geltende unterschied
liche Pensionsanfallsalter von Männern und 
Frauen für verfassungswidrig erklärt wurde. 

Der Gesetzgeber war daraufhin gefordert, 
Begleitmaßnahmen und Rahmenbedingun
gen zum Ausgleich bestehender Unterschie-

(1) BGBl19921833. 

(2) VfSlg 1256811990. 

(3) Vgl § 2 Abs la iVm § 2aAbs 1. GleichbG. 

(4) Abl Nr L 49 vom 24.2.1992. 

(5) RV735, 18. Gp,33. 

(6) Vgl BGBl 19931100; derartige L-GleichbG 

wurden von den Bundesländern Salzburg, Tirol, 

Kärnten, Oberösterreich und Wien verat;khiedet, 

in Vorarlberg wurde der Tatbestand im Landes

FrauenförderungsG aufgenommen. 

(7) Vgl insbes die Tätigkeitsberichte der Jahre 1995, 

1996 der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen, 

eingerichtet beim BKA. 
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de zwischen Frauen und Männern in der Ar
beitswelt zu schaffen und er tat dies unter an
derem durch die Neuaufnahme der sexuellen 
Belästigung als Diskriminierungstatbestand 
mit gleichzeitiger Normierung einer Scha
denersatzregel im GleichbG (3). 

Maßgeblich orientierte sich der Gesetzge
ber in diesem Zusammenhang auch an der 
J::mpfehlung der Komission der EG vom 
27.11.1991 zum Schutz der Würde von Frau
en und Mannern am Arbeitsplatz, in welcher 
eine Begriffsbestimmung von sexueller Belä
stigungvorgenommen wurde (4). 

Der Gesetzgeber wählte bewußt eine ge
schlechtsneutrale Formulierung um durch ei
nen beschränkten Verbotsbereich mögliche 

"Schutzdefizite hintanzuhalten, obwohl "in 
der gesellschaftlichen Realität die sexuelle 
Belästigung von Frauen durch Männer über
wiegt" (5). Die Fassung des Tatbestandes soll 
auch Schutz vor Belästigungen durch gleich
geschlechtliche Personen und von Männern 
durch Frauen gewährleisten. 

(8) Vgl auch BeilNovak, Das Gleichbehandlungs

gesetz in Aichhorn, Frauen und Recht (1997),124. 

(9) Abl Nr L 49 vom 24.2.1992,4. 

(10) RV 735 BlgNr 18. Gp, 33. So werden als Bei

spiele Nachpfeifen oder unerwünschte Einladung 

zum Kaffee oder Essen als nicht gravierend genug 

für eine Verletzung der Würde erachtet. Demge

genüber werden jedoch ungewollte körperliche 

Kontakte (zB "Begrapschen") als ein tatsächliches 

und eindeutiges Überschreiten einer allgemein gül

tigen Toleranzgrenze angesehen. Vgl weiters ASG 

Wien 18.6.96,8 Cga 25196w = ARD 480313196 mit 

dem Auspruch, daß Komplimente über schöne Au-

Eine analoge Regelung bezüglich sexuel
ler Belästigung wurde auch im Bundes
Gleichbehandlungsgesetz und in einigen 
Landes-G leichbehandlungsgesetzen . veran
kert (6). Schutzdefizite treten allerdings in 
zunehmendem Maße in den Bereichen auf, 
welche nicht vom GleichbG erfaßt sind, hier 
insbesondere im Bereich der Universitäten 
und Schulen (7). 

2. Legaldefinition 

Das GleichbG läßt in seiner Definition eine 
enge Anlehnung an'die Begriffsbestimmung 
der vorgenannten Empfehlung der EU -Ko
mission erkennen. § 2 Abs 1 b GleichbG 
spricht von Setzung eines der sexuellen Sphä
re zugehörigen Verhaltens und meint damit 
ein verbales wie physisches Verhalten, wel
ches auf sexuelle Sachverhalte abstellt, somit 
als sexualbezogen oder anzüglich aufgefaßt 
werden kann (8). 

Das sexualbezogene Verhalten muß darü
berhinaus für die betroffene Person eine Be
einträchtigung der Würde darstellen, und un
angebracht, unerwünscht oder anstößig sein. 

Aus dem EU-Verhaltenskodex geht klar 
hervor: "Es ist die U nerwünschtheit, die eine 
sexuelle Belästigung von freundschaftlichem 
Verhalten, das willkommen und gegenseitig 
ist, unterscheidet." (9). 

Auch den Gesetzesmaterialien ist zu ent
nehmen, daß nicht schon jedes, auf die Se
xualsphäre bezogene Verhalten per se als se
xuelle Belästigung anzusehen ist, sondern ein 
solches erst ab einem Mindestmaß an Inten
sität anzunehmen ist (10). Wohl unbestritten 
kann eine derartige Beeinträchtigung aber 
auch durch Handlungen erfolgen, die zwar 
nicht der geforderten Intensität entsprechen, 
dafür jedoch fortwährend gesetzt werden. Es 
handelt sich also um einzelne belästigende 
Verhaltensweisen, die durch die fortgesetzte 
Dauer eine unerträgliche Situation für 
die/den Betroffene/n schaffen. 

Die Tatbestandsmerkmale der Uner
wünschtheit, Anstößigkeit oder Unange
brachtheit heben die subjektiven Kompo
nenten des Normtextes besonders hervor 

gen nicht dem Tatbestand unterliegen. In derselben 

Entscheidung wurden sogar" Bussis" zu Geburts

tagen und Weihnachten als Ausdruck einer viel

leicht nicht ganz üblichen südländischen Lebensart 

und daher nicht tatbestandsmäßig gewertet. 

Zum ,Ganzen auch Eichinger, Rechtsfragen zum 

Gleichbehandlungsgesetz (1993),103. Kritisch da

zu Wilhelm, Gleichbehandlung der Geschlechter, 

ecolex 1993, 79. Für ihn stellt das Tatbestands

merkmal einen Pleonasmus dar, da das Unange

brachte und Anstößige gerade in der Beeinträchti

gung'derpersönlichen Würde liegt. 
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und stellen somit ein wesentliches 
Kriterium für das Vorliegen von se
xuell belästigenden Verhaltenswei
sen dar. 

Wenngleich nur in den Gesetzes
materialen ausgeführt, muß darü
berhinaus die Unerwünschtheit des 
Verhaltens für den Belästiger auch 
erkennbar sein. 

Dies führt aufgrund der Wer
tungsschwierigkeiten in praxi zu er
heblichen Beweispr()blemen, und 
damit zu einer wesentlichen, vom 
Gesetzgeber unter Umständen gar 
nicht beabsichtigten, Einschrän
kung des Tatbestandes. Zu Recht 
wird daher von Frauen- und Ge
werkschaftsvertreterinnen empfoh
len, gegen ungewollte Belästigungen 
so rasch wie möglich in einer Form 
zu protestieren, welches als Beweis
mittel verwendet werden kann (z.B. 
Schreiben an den Belästiger im Wie
derholungsfalle Konsequenzen zu 
setzen, zur Rede stellen im Beiseiri 
von Dritten, etc.) (11). 

§ 2 Abs 1 b G leichbG fordert zur 
Erfüllung des Tatbestandes kumula
tiv noch weitere Voraussetzungen: 

Z lIeg cit umfaßt die Schaffung einer ein
schüchternden, demütigenden oder feindseli
gen Arbeitsumwelt für den Betroffenen. 

Dies ist dann der Fall, wenn die Situation 
am Arbeitsplatz für das Opfer aufgrund der 
Belästigung unerträglich wird. Eine derart 
beeinträchtigte Arbeitsumwelt kann natür
lich sowohl aufgrund der Dauer als auch in
folge der Gravität der Belästigungshandlun
gen eintreten. 

Der alternativ normierte zweite Diskrimi
nierungstypus gestaltet sich in seiner Rege
lung komplex. Grundsätzlich geht es um die 
Fällung von nachteiligen Personalentschei
dungen gegenüber belästigten AN wegen 
vom Belästigten gesetzter Reaktionen auf 
Zudringlichkeiten. 

§ 2 Abs 1 b Z 2 GleichbG normiert als der
artige Reaktionen die Zurückweisung oder 
Duldung belästigenden Verhaltens seitens des 
AG, eines Vorgesetzten oder eines Kollegen. 
Die betriebliche Benachteiligung für den 
Belästigten besteht in einer ausdrücklich oder 
stillschweigend nachteiligen Entscheidung 

(11) Eine Auflistung möglicher Strategien im Belä

stigungsfall enthält insbesondere der Tätigkeitsbe

richt 1994 der Anwaltschaft für Gleichbehand

lungsfragen, eingerichtet beim BKA, 44. 

(12) Vgl § 2 Abs la iVm § 1 Abs 1 GleichbG. 

(13) Vgl dazu Tomandl, Wesensmerkmale des Ar- . 

beitsvertrages (1971), 35ff; Eichinger, Rechtsfragen 

zum Gleichbehandlungsgesetz (1993), 97 mw V. 
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"über das Arbeitsverhältnis" oder auf den 
Zugang "zur Berufsausbildung, Beschäfti
gung, Weiterbeschäftigung, Beförderung 
oder Entlohnung". 

3. Regelungsstruktur des 
Diskriminierungsverbotes 

Der gesetzliche Verbotsbereich hinblicklich 
sexueller Belästigung erstreckt sich zunächst 
auf "Arbeitsverhältnisse aller Art" (12). Pro
bleme und Schutzdefizite aufgrund der 
Nichtanwendbarkeit der Norm können da
her dann auftreten, wenn ein Beschäftigungs
verhältnis nicht als Arbeitsverhältnis zu qua
lifizieren ist (so kann uU das Vorliegen eines 
Arbeitsverhältnisses bei Beschäftigung von 
Volontären und (Ferial)-Praktikanten frag
lich sein) (13). Unbestritten ist hingegen, ob
wohl vom Gesetzgeber unbestimmt, daß se
xuell belästigende Handlungen sich nicht auf 
Arbeitsplatz und -zeit beschränken müssen, 
ein bestehender Kausalzusammenhang mit 
der Ausübung einer Arbeitstätigkeit ist aus
reichend; man denke an Belästigungen wäh-

(14) Vgl auch Eichinger, Rechtsfragen zum Gleich

behandlungsgesetz (1993), 98. 

(15) RV 735 BlgNr 18. Gp, 32. 

(16) Vgl § 2 Abs la 21 und 2 2 GleichbG. 

(17) In diesem Fall wird die Belästigung der jur.Pers. 

selbst als AG (vgl 21) zugerechnet, es tritt Solidar

haftung ein. Vgl dazu ASG Wien 26.6.96, 19 Cga 

182/94m = ARD 4803/1/96; ebenso ASG Wien 

rend Dienstreisen, Auslandsaufent
halten oder anlä{~lich von Weih
nachtsfeiern u.ä. (14). 

Adressatenkreis des Diskriminie
rungsverbotes im Hinblick auf se
xuelle Belästigung ist nach § 2 Abs 
la GleichbG der Arbeitgeber. Vor
aussetzung einer Diskriminierung 
ist jedoch stets ein Verhalten des 
AG, welches gegen seine Fürsorge
pflicht verstößt (15). 

Die Formulierung stellt demgemäß 
in der ersten Form auf die Aktivität 
des AG (Belästigung durch den AG 
selbst), in der zweite~ Form auf sei
ne Passivität gegenüber Dritten ab, 
indem er es schuldhaft unterläßt, im 
Belästigungsfall durch Dritte ange
messene Abhilfe zu schaffen (16). In 
diesem Fall kann ein Verstoß gegen 
das Diskriminierungsverbot auch 
durch eine juristische Person erfol
gen, wenn die Belästigungshand
lung von einem zur Vertretung der 
juristischen Person befugten Organ 
(z.B. Geschäftsführer einer GmbH) 
gesetzt wird (17). 

Unterlassene Abhilfeleistung seitens 
des AG sind diesem jedoch nur vor

werfbar, wenn die Unterlassung schuldhaft 
erfolgte, wobei leichte Fahrlässigkeit genügt. 
Verpflichtend Einzuschreiten hat der AG so
mit erst nach Kenntnis des Sachverhaltes 
oder wenn ein derartiger Sachverhalt bei An
wendung der gehörigen Sorgfalt und der ihm 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf
fallen muß (18). Den Materialien zufolge be
darf der Sachverhalt soweit einer Klärung, 
daß bei objektiver Betrachtung keine be
gründeten Zweifel an einer Belästigung be
stehen (19). 

Angemessenheit der Abhilfeleistung bei 
Belästigung durch Dritte liegt nur dann vor, 
wenn die gesetzten Maßnahmen verhältnis
mäßig sind und geeigneten Schutz vor weite
rer Belästigung bieten. 

So stehen demAG ob seiner betrieblichen 
Disziplinar- und Kontrollgewalt Maßnah
men von Ermahnung bis zur Entlassung zur 
Verfügung; unterliegt der Belästiger dieser 
Gewalt nicht, wird der AG andere Maßnah
men (z:B. dem Täter keinen dienstlichen 
Kontakt mit dem Opfer zu ermöglichen) set-

25:2.94,25 Cga 461/93 =ARD 4553/18/94; vglauch 

die Besprechung von Tinhofer, RdW 1994,248. 

(18) Vgl dazu auch Eichinger, Rechtsfragen zum 

Gleichbehandlungsgesetz (1993), 99; ebenso 

Bei/Novak, Das Gleichbehandlungsgesetz in Aich

horn, Frauen und Recht (1997),128 f 
(19) RV 735 BlgNr 18. Gp, 33. 

(20) So Eichinger, Rechtsfragen zum Gleichbe-
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zen müssen. Jedenfalls wird man die Verhält
nismäßigkeit der Maßnahmen in Relation zur 
Intensität der Belästigungshandlung zu sehen 
haben (20). 

Adäquate Abhilfemaßnahmen sind wei
ters auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, 
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
oder des Arbeitsvertragsrechtes zu schaffen, 
wobei sich bei Fehlen derartiger Regelungen 
di~ Verpflichtung wiederum aus der Fürsor
g;pflicht ergeben wird (21). 

4. Rechtsfolgen einer Verletzung 

§ 2a Abs 7 GleichbG normiert einen Scha
denersatzanspruch des AN als Sanktion für 
eine erfolgte Diskriminierung infolge sexuel
ler Belästigung. Der Ersatzanspruch richtet 
sich primär gegen den Belästiger und im Fall 
der schuldhaft unterlassenen Abhilfeleistung 
bei Belästigung durch Dritte auch gegen den 
Arbeitgeber. In diesem Fall ist der Anspruch 
ein kumulativer, der belästigte Arbeitnehmer 
hat also die Möglichkeit sowohl den Täter als 
auch den AG in Anspruch zu nehmen (22). 

Die Art des zu ersetzenden Schadens be
steht in Form eines Ausgleichs des "durch die 
Verletzung der Würde entstandenen Nach
teils", sofern dieser Nachteil nicht in einer et
waigen Vermögenseinbuße besteht. 

Es handelt sich hier um Ersatz eines mö'g
lichen ideellen Schadens aus der Persönlich
keitsverletzung, welcher in dieser Form im 
österreichischen Zivilrecht eine Sonderstel
lung einnimmt, da grundsätzlich bei Ehrver
letzungen kein Anspruch auf Ersatz immate
rieller Schäden besteht (23). 

Im Fall einer erlittenen Verletzung ist ein 
angemessener Ersatzbetrag jedoch in der 
Mindesthöhe von ÖS 5.000,- zu leisten, der 
Zuerkennung eines höheren Ersatzbetrages 
steht diese Untergrenze nicht entgegen, aller
dings ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
zu beachten (24). Ein durch die Verletzung 
entstandener Vermögensschaden ist nach all
gemeinen haftungsrechtlichen Grundsätzen 
zu beurteilen, wobei es durchaus überlegens
wert scheint, den Verlust des Arbeitsplatzes 

handlungsgesetz (1993),100 mwN. 

(21) Vgl§ 18 Abs4AngG; § 1157 Abs 2 ABGB; § 2 

Abs 1 und§ 10 ASchG. 

(22) Zutreffend Eichinger, Rechtsfragen zum 

Gleichbehandlungsgesetz (1993), 106 f, die auf

grund der zweimaligen Erfüllung des Verbotstat

bestandes für einen" doppelten" Ersatz des ideellen 

Schadens eintritt. Für einen kumulativerDErsatz

anspruch auch Resch in DRdA 2/1994, 209. 

(23) Vgl Harrer in Schwimann, ABGB2 VII, § 

1330Rz 6. 

und damit einhergehender Eil1bußen als Ver
mögensnachteil zu qualifizieren (25). 

Schadenersatzanspruch bei sexueller Belä
stigung als mögliche effiziente Sanktions
fon~ wurde besonders seitens der Frauenbe
wegung immer wieder gefordert (26). ME 
trägt allerdings der Betrag von ÖS 5.000,
mittlerweile (man bedenke, das Gesetz ent
stammt dem Jahre 1992) eher symbolischen 
Charakter, dem als "gerechter" Ausgleich 
eher Lächeln entgegengebracht wird. So wird 
sehr doppeldeutig von" Grapscher-Prämien" 
gesprochen, die geleistet zwar keinen Ar
beitslohri iSd § 25 Abs 1 EStG, jedoch eine 
Betriebsausgabe (!), wenn die Herbeiführung 
des Schadens nicht im persönlichen Bereich 
des Betriebsinhabers liegt, darstellen (27). 

Insgesamt gilt es daher zu vermuten, daß 
Schadersatzansprüche in minimaler Höhe ei
nen AG zu keiner grundlegenden Änderung 
der Situation veranlassen werden, der Pöna
lisierungseffekt gering ist und dieser Betrag 
als finanzielles Druckmittel gegenüber dem 
Verpflichteten nicht (mehr?) gewichtig genug 
ist. In diesem Sinne wäre eine Änderung der 
Regelung wünschenswert. 

5. Belästigungshäufigkeit und 
Belästigungssituationen 

Auf der Hand liegt, daß diejenigen, die sich 
an eine Beratungsstelle wenden, die Spitze 
des Eisbergs darstellen. Gerade in Zeiten der 
Arbeitsplatzgefährdung werden oft auch jah
relang erduldete Belästigungen weiter hinge
nommen, die berechtigte Angst durch Auf
zeigen der Übergriffe den Job zu verlieren 
läßt die Dunkelziffer weiter ansteigen. 

In diesem Zusammenhang sei noch einmal 
darauf hingewiesen, daß es durchaus üb erle
genswert scheint, den Verlust des Arbeits

'platzes und den dadurch hervorgerufenen 
Verdienstentfall als Vermögensnachteil zu 
werten und damit einen Schadenersatzan
spruch nach § 2a Abs 7 GleichbG zu begrün
den (28). 

Betrachtet man die Tätigkeitsberichte der 
Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen 

den Mindestanspruch hinausgehenden Forderung 

bejaht wurde. Dazu auch Bei/Novak, Das Gleich

behandlungsgesetz in Aichhorn, Frauen und Recht 

(1997), 139. Sie nennen bereits geleistete Schaden

ersatzzahlungen von S 15.000,- bis S 100.000,-; 

ebenso aufschlußreich der Tätigkeitsbericht 1994 

der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen, einge

richtet beim BKA, 46 ff 

(25) In diesem Sinne Bei/Novak, Das Gleichbe

handlungsgesetz in Aichhorn, Frauen und Recht 

(1997),139. Sie schlagen dazu als Schadenersatzbe-

der letzten Jahre, so ergibt sich hinblicklich 
der Beratung bezüglich sexueller Belästigung 
folgendes Bild (29): Die Anzahl der Bera
tungssuchenden liegt gleichbleibend bei ins
gesamt rund 500 Personen jährlich, wobei 
festzustellen ist, daß die Beratungstätigkeit 
bezüglich sexueller Belästigung ab 1994 
sprunghaft um fast 50% angestiegen ist. Mel
deten sich 1993 45 Personen, lag diese Zahl 
allein 1994 bei 83. Die Tendenz ist weiter stei
gend, sodaß mittlerweile nahezu 100 Bera
tungen jährlich allein zum Thema sexuelle 
Belästigung durchgeführt werden. 

Gemeinsam ist allen Beratungen, daß den 
Belästigungsopfern der Erhalt des Arbeits
platzes das wichtigste Anliegen ist. Dafür 
werden finanzielle Forderungen hintange
stellt, die Betroffenen wünschen häufig ledig
lich den Stopp der Übergriffe ohne dem Belä
stiger weiter schaden zu wollen. Um Über
griffe zu beenden werden zur Abwehr meist 
wenig taugliche Strategien eingesetzt. Sie reie 

.chen vom Ignorieren des B~lästigers, ihm aus 
dem Weg gehen, peinliche Situationen scherz
haft übergehen bis hin zur' Änderung der 
Kleidung und Gewoh~heiten. Oftmals stellt 
die Aufgabe des Arbeitsplatzes für die Opfer 
die vermeintlich einzige Lösung dar, den 
Belästigungen auf Dauer zu entgehen. 

Feststellen läßt sich auch, daß Belästi
gungssituationen am häufigsten in direkten 
Zuarbeitungsverhältnissen auftreten, also 
Chef/Sekretärin, Ausbildner/Lehrling, Vor
gesetzer/Hilfskraft. Je untergeordneter, un
günstiger und/oder abhängiger die Stellung 
(hier sind besonders ausländische AN, Prak
tikantInnen, Hilfskräfte, Körperbehinderte 
etc. betroffen), desto eher kommt es zu phy
sischen Übergriffen; dies hängt vermutlich 
mit den vorgegebenen Machtverhältnissen 
zusammen. 

Unumgänglicher Beitrag zu einer kon
struktiven Lösung des Problems ist daher die 
Entflechtung der Macht- und Benachteili
gungsstrukturen, denen Frauen im Erwerbs
leben unterliegen, zugUllsten der Frauen. Als 
Beispiel möge man sich nur die konkreten 

(26) Beispielhaft die Eräffnungsrede von Dohnal, 

in Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz - Eine Zu

sammenstellung zur aktuellen Diskussion (1992), 

13 ff; oder Nikolay-Leitner, ebendort 63 f 

(27) Vgl dazu Müller, Arbeitslohn und Betriebs

ausgabe, ÖStZ 1997/73. 

(28) So auch Bei/Novak, Das Gleichbehandlungs

gesetz in Aichhorn, Frauen und Recht (1997), 139. 

(29) Tätigkeitsberichte 1993 -1996 der Anwältin 

für Gleichbehandlungsfragen, eingerichtet beim 

BKA; Zur Praxis der Gleichbehandlungskommissi-

(24) VglASG Wien 25.2.94, 25 Cga 461/93 =ARD messungsgrundlage die von der Rspr entwickelten on eingehend Bei/Novak, Das Gleichbehandlungs-

4533/19/94 in welch~r die Angemessenheit der über. Grundsätze zum Arbeitsplatzverlust vor. gesetz in Aichhorn, Frauen und Recht (1997),129 ff 
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Forderungen (und Nichterfüllung seitens der 
Regierung!) des Frauenvolksbegehrens in Er
innerung rufen. 

In zunehmendem Maße ergreifen die 
Belästiger Retorsionsmaßnahmen, hier ins
besondere in Form von Klagsdrohung bzw. -
einbringung wegen übler Nachrede oder 
Kreditschädigung, um das Opfer zum Wi
derruf der Behauptungen zu zwingen. Die 
Bereitschaft freiwillig Entschuldigungen aus
zusprechen oder Schadenersatzzahlungen zu 
leisten ist stark rückläufig. 

Entgegen allen ktirsierenden Gerüchten 
und Falschmeinungen ist in diesem Zus;m
menhang ausdrücklich festzuhalten, daß bei 
Beschwerden bezüglich sexueller Belästigung 
der Beschwerdeführer (also das Belästi
gungsopfer) die volle Beweislast trägt (30). 

Die Beweislasterleichterung der bloßen 
Glaubhaftmachung gern. § 2 Abs 9 GleichbG 
umfaßt nicht den Diskriminierungstatbe
stand der sexuellen Belästigung. Es gelten da
her im Klagsfall die Bestimmungen der ZPO, 
der Richter ist von der Wahrheit bestimmter 
Tatsachenbehauptungen voll zu überzeugen, 
ein minderer Überzeugungsgrad in Form des 
Vorliegens der bloßen Wahrscheinlichkeit 
von Tatsachen ist nicht ausreichend(31). 

Da Übergriffe und Belästigungen zumeist 
bei alleiniger Anwesenheit des Opfers be
gangen werden, stellt die Erbringung des 
Wahrheitsbeweises oft eine unüberwindiche 
Hürde dar. Die Normierung der Beweisla
sterleichterung hinsichtlich bloßer Glaub
haftmachung erfolgter Belästigung ist daher 
unbedingt zu fordern. Es sollte m.E. als aus
reichend angesehen werden, wenn das Opfer 
das Gericht von der Wahrscheinlichkeit des 
Vorliegens sexueller Belästigungshandlungen 
überzeugen konnte (32). 

Gleichzeitig würde es einen Komprorniß 
darstellen zwischen den Forderungen nach 
einer Beweislastumkehr und jenen Meinun
gen1 die in einem solchen Fall der Denunzia
tion und Verleumdung, mit der Absicht dem 
Verdächtigen berufliche oder private Nach
teile zuzufügen, Tür und Tor geöffnet sehen. 

Hinzuweisen ist in dIesem Zusammen
hang auch auf die Tatsache, daß die in letzter 
Zeit häufig polemisch und oberflächlich ge-

(30) Vgl OCH 27.3.1996,9 Ob A2056/96 EvBI 

1997/33 = ARD 4755/21/96, mit dem Ausspruch, 

daß sexuelle Belästigung objektivierbar sei und da

her als Tatsache keiner Beweislasterleichterung be

dürfe. 

(31) Vgl zur Beweislast grundsätzlich Fasching, Zi

vilprozeßrecht2, Rz 878 ff 
(32) Vgl dazu Wilhelm, ecolex 1993,217. Ervertritt 

in diesem Zusammenhang sehr polemisch die An

sicht, daß es sich bei sexueller Belästigung immer 

um eine Arbeitsvertragsverletzung handelt und da-
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führten Debatten zum Thema einen Ab
stumpfungseffekt in der Gesellschaft erzeugt 
haben. Bedauerlicherweise wird dadurch die 
gesamte Tragweite des Problems, insbeson
dere wie schwerwiegend, verletzend und 
demütigend die Situation für die Betroffenen 
ist, nicht mehr wahrgenommen. 

6. Belästigungsfälle (33) 

. Zum Abschluß seien mehr oder weniger 
eklatante Belästigungsfälle wiedergegeben, 
die zur Verdeutlichung und Sensibilisierung 
der Thematik einerseits, als Denkanstoß an
dererseits dienen mögen. 

• "Immer wenn du an der Registrierkasse 
gestanden bist, hat der die Hände auf dei
ne Hüften gelegt. Ich habe ihm gesagt, er 
soll das bitte lassen, ich mag das nicht, daß 
er mich körperlich berührt. Er hat aber 
nicht aufgehört. Da habe ich eben einmal 
gesagt, ich möchte nicht, daß Sie mich 
berühren, weil ich berühre Sie ja auch 
nicht. Sagt er, 'Das wäre ja noch schö
ner!'" (34). 

• Frau Bist Außendienstangestellte, ihr 
Vorgesetzter und Arbeitgeber entwickelt 
zunehmend Interesse an ihrem Privatle
ben, lädt sie zu Geschäftsessen ein, ruft sie 
auch nachts in ihrer Wohnung an, stellt 
Fragen nach ihrem Intimieben und schickt 
ihr Briefe mit Beteuerungen seiner "Lie- . 
be" . Als Frau B alle Annäherungsversuche 
entschieden und beharrlich zurückweist, 
droht er mit Gewalt gegen sie und ihren 
Freund. 

• Frau E ist als Sekretärin immer wieder 
massiv sexistischen Beleidigungen ihres 
Vorgesetzten ausgesetzt. Als sie ihn er
sucht, während des Diktats nicht knapp 
hinter ihrem Rücken zu stehen, reagiert er 
mit "ich weiß, daß Du nicht gerne von 
hinten gevögelt wirst"; Als Frau E nach 
Arbeitsende mit dem Fahrrad wegfahren 
will und Schwierigkeiten mit dem Fahr
radsattel hat, meint er "setz Dir die Fahr
radstange ein, dann bist Du befriedigt". 

• Die Mitarbeiterinnen A und V waren mas
sivsten verbalen Belästigungen seitens ih
res Vorgesetzten ausgesetzt, welcher in 

her gegen den AC die Schadenersatzregel des 

§ 1298 ABCB zur Anwendung kommt. Dem ist in 

dieser Form keinesfalls zuzustimmen, denn auch 

§ 1298 ABCB entbindet das Opfer nicht vom Be

weis der behaupteten Tatsachen oder Sachverhalte. 

Zu fragen bleibt also weiterhin, worin die Cünstig

keit dieses Beweisrechts für die Diskriminierte lie

gen soll, ändert sich doch für die/den Betroffene(n) 

de facto gar nichts. 

(3,3) Wenn nicht anders vermerkt, entnommen den 

Tätigkeitsberichten 1993 -1996 der Anwältin für 

dem Unternehmen eine Anstellung als 
Fleischermeister innehatte. Er berührte A 
an Gesäß und Brust, später äußerte er ihr 
gegenüber, sie solle dicker werden, da er 
auf dicke Frauen stehe. V gegenüber 
äußerte er bereits am ersten oder zweiten 
Arbeitstag, daß er in ihrer Nähe Druck in 
der Hose verspüre und "ob sie das Gefühl 
kenne, wenn der Druck in der Hose nach
lassen würde". Nach Aussage von V habe 
er ihr "eine Salami in die Hand gegeben 
mit der Bemerkung, sie solle diese einmal 
probieren. Den Geschmack müsse sie für 
toll empfinden, da die Salami wie Sperma 
schmecken würde" (35). 

• Ein weiblicher Kellnerlehrling ersucht um 
die Erlaubnis, aus dem Dienst gehen zu 
dürfen, woraufhin der Restaurantleiter 
meint: "Erst wenn du mir einen geblasen 
hast". Ein anwesender Kellnerlehrling er
gänzt "und mit mir mußt du schnack
seln". 

• Eine zunächst als Verpackerin, dann als 
Staplerin in einer geschützten Werkstätte 
tätige, körperbehinderte Frau wird über 
Jahre hin von ihren zwei Meistern 
zunächst verbal,"'dann mit schweren kör
perlichen Übergriffen attackiert. Sie wird 
im Lagerraum bedrängt, sodaß sie nicht 
flüchten kann, sie soll niederknien und ihn 
oral befriedigen. 

• Der Lehrberechtigte eines Friseursalons 
macht immer wieder auch vor seinen 
Kunden ausfällige Bemerkungen über die 
Brüste des Lehrmädchens, sie hätte "einen 
Busen wie Dolly Dollar" oder "haben Sie 
schon gesehen, der Busen von Claudia ist 
ein Wahnsinn". Während des Fönens ei
nes Kunden sagt er, sie möge ihre "Tut
tein" nicht auf die Schulter dieses Herrn 
legen, das sei nicht "lei wand ". Darüber
hinaus erging er sich in Verbalinjurien wie 
"Depperte", "Trampi", oder "Gfrast" und 
verlangte, sie habe in Stöckelschuhen und 
in Kleidung mit tiefem Dekollete zu ar
beiten (36). • 

Maga. Elisabeth Niederbrucker ist Ver
tragsassistentin am Institut für Rechts
soziologie Universität Salzburg. 

Cleichbehandlungsfragen, eingerichtet beim BKA. 

(34) Entnommen der Studie Hopfgartner-Zeichen, 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in BMfAS 

(Hg), Forschungsberichte aus Sozial-und Arbeits

marktplitik Nr.20 (1988). 

(35) Vgl Meschkutat-Holzbecher-Richter, Strate

gien gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 

(1993),149 ffmwV. 

(36) ASC Wien 2.5.96, 30 Cga 223/95y = ARD 

4779/28/96. 
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Bemerkungen zum Thema der Juristlnnenausbildung( I) 

Die Neuerfindung 
des Rades? 

VON NIKOLAUS BENKE 

In unserer letzten Juridikum-Ausgabe hat Viktor Mayer-Schönberger die 
Diskussion zum Jusstudium wiedereröffnet. Kritisiert wurden die konkreten 

Reformbestrebungen am Wien er Juridicum. Diese Diskussion bewegt sich tra
ditionellerweiser zwischen einem Diskurs des Wissens im Sinne 

der Wissenschaft und den Handlungserfordernissen der Rechtsanwendung. 
Nikolaus Benke weist einmal mehr darauf hin, daß auch heute 
eine Rechtskultur ihre Protagonistinnen unter Verzicht auf ein 

universitäres Jusstudium rekrutieren kann. Insofern erscheint eine 
juristisch-universitäre Ausbildung von Juristinnen nicht "notwendig". Mehr 

als fragwürdig bleibt indes, wie selektiv die gegenwärtige 
Effizienzideologie in ihrer Repression gegen II Wissen-Schaft" agiert 

und welchen Interessen sie .in der Tat Rechnung trägt. 

I. Einleitung 

Mein Artikel im Journal für Rechtspolitik (2) . 

hat das Thema der JuristInnenausbildung 
vor allem unter den Aspekten behandelt, 
welche Vorgaben für die JuristInnenexistenz 
und die Ausbildung der professionellen Ju
ristInnenpersönlichkeit vom Rechtsbegriff 
und vom Rechtssystem her bestehen. Das 
Recht wird in dieser Studie als eine der ge
sellschaftlichen Ordnungsgrößen betrachtet, 
wobei sowohl die interne, fachspezifisch ju
ristische Perspektive vorkommt als auch die \\ 
externe, die Recht als einen Diskurs unter 
anderen gesellschaftlichen Diskursen ins 
Auge faßt. 

Im relativ kurzen Zeitraum seit Erschei
nen des Artikels hat sich weder das interne 

(1) Dieser Text ist die geringfügig veränderte Replik 

meines unter diesem Titel erschienenen Beitrags 

zum Sammelband Floßmann (Hg.), Recht, Ge

schlecht und Gerechtigkeit - Frauenforschung in 

der Rechtswissenschaft (Linzer Schriften zur Frau

enforschung 5) 1997, 467-479. 

(2) Benke,juristlnnenausbildung - ein feministi

scher I rrweg?,j ournal für Rechtspolitik (1995) Heft 

2,90-98. '" 

(3) 12.1. Politik wird vor und in und mit und nach 

dem Recht gemacht. Das Recht sollte dem Rech

nung tragen, und zwar im Verständnis, daß es da

mit seine genuine Aufgabe erfüllt. 

Das ist nicht weniger als die Forderung nach einem 
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Gefüge des Rechts noch dessen gesellschaft
li'che Position und Funktion grundlegend 
verändert. Somit betrachte ich die von mir 
erstellte Analyse über bestimmte Eigenhei
ten von Recht, JuristInnen und JuristInnen
ausbildung als weitgehend aktuell und zu
treffend. Die Gelegenheit, dieses Thema nun 
erneut zu behandeln, möchte ich vor allem 
als Chance für eine ergänzende, fallweise 
modifizierende Kommentierung der zuletzt 
formulierten Ergebnisse verstehen. 

2. Ein Postulat und seine Aporien 

2.1. Die letzten beiden Abschnitte meines 
Artikels verfolgen und propagieren die Idee 
einer "Verpolitisierung" der Rechtsfin
dung (3). Ich habe diese Haltung wesentlich 

veränderten Rechtsbegriff - und zugleich nach ei

nem anderen professionellen Politikverständnis der 

Juristinnen und Juristen. Als notwendig erweist 

sich, daß die Juristinnen und Juristen ihren profes

sionellen Blick vor allem auf drei Perspektiven hin 

öffnen: Erstens, auf den Lebenskontext, in dem das 

Problem oder der Fall gelagert ist; zweitens, auf die 

Bedingungen der Rechtsfindung als eines intellek

tuellen wie auch gesellschaftlichen Aktes; und drit

tens, auf die Auswirkungen der Rechtsfindung. 

Der rechtstheoretische Ansatz, der die Rechtsfin-. 

dung auf eine so breite und in sensibler Weise rea

litätsbezogene Basif stellt, wird vor allem vom so

genannten Rechtsrealismus vertreten. An ihm sich 

aus meinen Erfahrungen als Mitglied des Ar
beitskreises für Gleichbehandlungsfragen 
entwickelt. In meiner nun bereits an die sie
ben Jahre währenden Funktion als Gleich
behandlun.gsbeauftragter bin ich mit vielen 
praktischen Problemfällen konfrontiert 
worden, die meine Sicht des Geschlechter
verhältnisses wesentlich mitgeprägt haben. 

Gerade meine fortgesetzte Gleichbe
handlungsfunktion hat mir die Möglichkeit 
gegeben, mein eigenes Postulat der "Verpo
litisierung" kritisch zu beobachten. Dabei 
haben sich mir zwei Punkte noch klarer ge
zeigt: Erstens, allein mit einer "Verpolitisie
rung" ist nichts gewonnen. Auch die politi
kophobe Rhetorik, deren sich JuristInnen 
landläufig bedienen, wenn Recht gesprochen 
wird, ist politisch - und zwar primär und 
eminent in ihrer Verweigerung, das Politi
sche zu reflektieren. Zweitens, es ist nicht 
automatisch eine attraktive Alternative, 
wenn sich ein politischer Gestaltungswille 
zeigt; die fixen Zielvorstellungen einzelner 
oder die kollektive Borniertheit ganzer Fa
kultäten sind - selbst wenn sie sich mit dem 
Lauterkeitslabel des "persönlichen Gewis
sens" stilisieren - noch keine gedeihlichen 
Diskursformen einer Rechtskultur. 

2.2. Worauf ist also das Augenmerk zu rich
ten? Ich bin unverändert der Meinung, daß 
abgesehen von einer möglichst sensiblen 
Wahrnehmung und Analyse der Fallkonstel
lation und der allfälligen Auswirkungen be
stimmter rechtlicher Entscheidungen ein 
hohes Maß an Reflexion über die Elemente 
und Schritte des Rechtsfindungsvorganges 
im engeren Sinn einzugreifen hat. Dies wird 
nur dann geschehen, wenn die JuristInnen 
das Interesse und das kritische Rüstzeug ha~ 
ben, ihre eigenen Operationen der Rechts
findung zu beobachten und damit bewußt 
umzugehen. Dieses Interesse und dieses kri
tische Rüstzeug im Bewußtsein der JuristIn
nen zu verankern und zu fördern, muß ein 
zentrales Gebot für jede gehobene JuristIn
nenausbildung sein. 

auszurichten, erscheint mir im Sinne einer entschie

den demokratischen Zielsetzung geboten - auch im 

Sinne einer Geschlechterdemokratie. 

12.2. Ohne diese grundsätzliche Entscheidung für 

einen veränderten Rechtsbegriff - und mit Rechts

begriff ist hier die Gesamtheit der juristischen M e-

. thoden und Gegenstände gemeint - wird das Recht 

männlich bleiben. Allfällige frauenspezifische An

gebote in der juristischen Ausbildung werden dann 

nur der Beweis dafür sein, daß Frauen im Recht 

eben nicht geschlechterdemokratisch zur Geltung 

kommen. 

BenkejuristInnenausbildung (siehe oben A. 2) 97 f 

(Anmerkungen getilgt, Absätze verändert). 
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Die Disziplinen des geltenden Rechts 
finden durch ihre konkrete, aktuelle "An
wendungsorientierung" oft wenig Motivati
on, Raum und Energie für methodologische 
Auseinandersetzungen. Was dieser Umstand 
für jene Fächer im Kontext akademischer 
Ansprüche bedeutet, insbesondere welche 
Verkürzungen und Paradoxien er bisweilen 
mit sich bringt, sei hier nicht näher unter
sucht. Mit Blick auf das Ziel Geschlechter
demokratie - eben auch im juristischen Dis
kurs und somit in der JuristInnenausbildung 
- ist demnach neben der zugegebenermaßen 
etwas kühn erscheinenden Forderung nach 
einem neuen (primär von den Rechtswissen
schaftlichen Fakultäten zu vermittelnden) 
Rechtsbegriff (4) auch der pragmatische(re) 
Ansatz zu vertreten, die überkommenen 
rechtlichen Diskursformen für den Ausbau 
der Geschlechterdemokratie zu nutzen. 

Dabei erweisen sich - so meine Erfah
rung - zwei Momente als bedeutsam: Er
stens,es muß rechtliche Maßnahmen, insbe
sondere Rechtsbehelfe geben, die etwas be
wegen (dies mag uU darin bestehen, daß sie, 
wie etwa der Einspruch nach §106 a Abs 7 
UOG 1975 idgF (5) etwas zum Stillstand 
bringen); und zweitens, Gleichbehandlungs
gebote müssen auf unterschiedlichen Ebe
nen des Rechtssystems und in verschiedenen 
Sachbereichen vorliegen. Gerade dieser 
zweite Faktor hat nachhaltige Bedeutung, 
weil er die Gleichbehandlung von den Fes
seln des Exzeptionellen befreit, das sich 
meist in einer Defensivposition vorfindet 
und gegen eine grundsätzlich restriktive 
Umgangsweise anzukämpfen hat. Sind Ge
bote zur Geschlechterdemokratie hingegen 
in diversen Bereichen rechtlich verankert 
oder unter den leitenden Aspekten eines 
Normkomplexes juristisch festgemacht (6), 

darm ist ein qualitativer Sprung gelungen, 
nämlich der vom Punktuellen zur breiteren 
Diskursebene, die sich nicht einfach atomi
sieren oder :wegschieben läßt. 

3. Die Verkündigung der 
Geschlechterdemokratie -
ein Verhhjderungsmechanismus? 

3.1. Eine etablierte Diskursebene läßt sich' 
nicht einfach atomisieren oder wegschieben. 

(4) Benke,furistlnnenausbildung (siehe oben A. 2) 

98; siehe auch oben A. 3. 

(5)§106aAbs 7 UOG 1975 idgF: Hat der Arbeits

kreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur An

nahme, daß ein Beschluß eines Kollegialorgans eine 

Diskriminierung von Personen auf Grund ihres Ge

schlechts darstellt, so kann er innerhalb von drei 

Wochen beim Vorsitzenden des Kollegialorgans ei

nen schriftlichen und begründeten Einspruch gegen 

den Beschluß des Kollegialorgans erheben. Der Ein-

Juridikum 1/98 

RECHT. & GESELLSCHAFT 

Freilich zeigt die Erfahrung zugleich, daß 
die patriarchale Hegemonie bei Bedarf auch 
aufwendigeren Widerstand gegen ge schlech
terdemokratische Ansinnen nicht scheut. Im 
wesentlichen funktioniert dies dann so, daß 
die Diskursebene zwar beschritten, aber mit 
geschickten Taktiken von den substantiellen 
Punkten abgehoben wird. 

3.2. Ein Beispiel: Im UniStG 1997 wird der 
Frauen- bzw Geschlechterforschung von 
der Gesetzgebung ein hoher Stellenwert zu
gemessen (7). Dem trägt die Umsetzung in 
den (teils erlassenen, teils sich in Diskussion 
befindlichen) Studienplänen der einzelnen 
Rechtswissenschaftlichen Fakultäten nicht 
Rechnung. Die Wahrnehmung der "Legal 
Gende{ Studies" als Grundlagendisziplin 
wird verweigert. Das Thema der Geschlech
terzugehörigkeit im Recht darf entweder auf 
der Marginalschiene juristischer Seminare 
unter den beliebig wählbaren Sonderinteres
sen rangieren oder Gegenstand von Spezia
lisierungskursen sein, die mehr oder weniger 
zu einer Berufsvorbereitung für Mitarbeite
rInnen von Frauenberatungsstellen abge
stempelt werden. 

Seriöserweise sollte die Entwicklung in 
eine andere Richtung laufen. "Legal Gender 
Studies" sind ein Grundlagenfach par excel
lence. Jeder - auch der bescheidenste - Ver
such eines Konzepts für "Legal Gender Stu
dies" hat sich notgedrungen mit folgenden 
Gegebenheiten auseinanderzusetzen: 

Erstens, diese Disziplin besteht inner
halb der Jurisprudenz als eine einzigartig 
umfassende Querschnittsmaterie, denn es 
gibt - wenn man sich einmal vom Mythos 
der Geschlechtsneutralität des Rechts verab
schiedet hat - keinen Rechtsbereich, in dem 
die Geschlechterzugehörigkeit nicht direkt 
oder indirekt von Belang wäre. Zweitens, 
neben dieser juristischeinterdisziplinären Ei
genschaft sind "Legal Gender Studies" auch 
durch starke transdisziplinäre Dimensionen 
charakterisiert, denn das Geschlechterver
hältnis impliziert vielfältig außerrechtliche 
Vorgaben und Konstruktionen, die mit adä~ 
quaten wissenschaftlichen Methoden wahr
zunehmen und dann in der rechtlichen Be
trachtung mitzuberücksichtigen sind. Und 

spruch kann von einem Mitglied des Arbeitskreises 

für Gleichbehandlungsfragen zunächst ohne Aus

führung einer Begründung angemeldet werden; 

diesfalls ist eine Vollziehung des betroffenen Be

schlusses - insbesondere die Erlassung von Beschei

den oder der Abschluß von Verträgen auf Grund 

des beeinspruchten Beschlusses ~ bis zum Ablauf der 

Einspruchsfrist, wenn aber ein Einspruch erhoben 

wurde, bis zur neuerlichen Beschlußfassung durch 

das Kollegialorgan nicht zulässig. 

drittens, gerade die Genese des rechtlichen 
Niederschlags der Geschlechterzugehörig
keit positioniert die "Legal Gender Studies" 
mit Notwendigkeit in den Verband mit den 
zwei traditionellen Grundlagenfächern der 
Jurisprudenz, nämlich mit der Rechtsphilo
sophie und Rechtstheorie sowie mit der 
Rechtsgeschichte. 

3.3. Diese Charakteristik und Positionie
rung der "Legal Gender Studies" beruht auf 
den Prämissen, daß Wissenschaftlichkeit we
sentlich durch permanente, universelle Re
flexion der Methodik wie der Objektwahl 
konstituiert wird und weiters, daß die Qua
lität der JuristInnenausbildung entscheidend 
durch akademisch-wissenschaftliche Quali
fikationen gesteigert wird. Keine der beiden 
PräriJissen gilt heute als selbstverständliche 
Voraussetzung im Diskurs über Jurispru
denz an den Universitäten. 

4. Entschlackung oder Vivisektion -
die Diskussion um die juristischen 
Grundlagen und deren Vermittlung 

4.1. Die laufende Studienreform ist ausgelöst 
worden von der Auffassung, die Studien 
müßten gestrafft ;erden, denn zahlreiche 
Studienzweige seien gleichsam ins Wuchern 
geraten und dadurch seien Studienzeiten von 
unvertretbarer Länge entstanden. Somit 
heißt das Gebot, dem die Gesetzgebung un
ter anderem durch eine Begrenzung der 
Lehrveranstaltungsstunden Ausdruck ver
liehen hat, Konzentration und Besinnung 
auf das Wesentliche. Dabei gibt es ein Phan
tom, das den Universitätsstudienreformern 
am Horizont immer wieder erscheint und 
dessen Erscheinen die Diskussion nicht 
unerheblich mitbestimmt, nämlich die Fach
hochschulausbildung. 

Die beiden Hauptpositionen, die in die
ser Diskussion aufeinanderstoßen, lassen 
sich grob mit den Stichworten "Wissen
schaftlichkeit" auf der einen Seite und "Pra
xisnähe" auf der anderen Seite charakterisie
ren. Seit der Begründung der Rechtswissen
schaft durch die Juristen der späten Römi
schen Republik.bewegt sich das Juristische 
im Spannungsfeld zwischen diesen bei den 
Positionen (8) und es verdankt diesem Span-

(6) Siehe etwa die vielschichtige Darstellung von 

Rosenkranz, Das Bundes-Gleichbehandlungsge

setz (1997). 

(7) § 3 UniStG 1997: Bei der Gestaltung der Studi

en sind im Sinne des § 1 UOG 1993 insbesondere 

folgende Grundsätze zu berücksichtigen: [, .. } 

7. die Gleichbehandlung von Frauen und Männern . 

sowie die Gleichwertigkeit der Frauen- und Ge:: .. 

schlechterforschung mit anderen Forschungsberei~ . 

ehen, [. .. } 
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nungsverhältnis aU:ch eine besondere Leben
digkeit und Faszination. 

4.2. Ein Blick über die gegenwärtigen 
Rechtswissenschaftlichen Fakultäten Öster
reichs hinaus zeigt, daß ein kultiviertes 
Rechtssystem zwar eine fachspezifische Ju
ristInnenausbildung braucht, die~'e aber 
auch ohne juristisches Universitätsstudium 
erfolgen kann (9). Die Notwendigkeiten ei
ner Restrukturierung, die ein günstigeres 
Aufwand-Ertragsverhältnis erreicht und so
mit eine erhöhte Effizienz gewährleistet, 
werden häufig - und durchaus mit guten 
Belegen - ins Treffen geführt; dieser Trend 
scheint dem universitären Bildungskonzept 
das Wasser abzugraben. 

"Anwendungsorientiertes" Training be
sticht zunächst durch die Optik der Kom
paktheit, Transparenz und Kalkulierbarkeit. 
Gegenüber dieser Optik erscheint das Bild 
der universitären, akademisch-wissenschaft
lichen Ausbildung zumindest unschärfer, 
beliebiger, spielerischer, ja luxuriöser. Bil
dungsinteresse und Wissenschaftsfreiheit fi
gurieren zunächst nur auf der Kostenseite 
mit relativ klaren Größen, ihr Ertrag hinge
gen entzieht sich "naturgemäß" einer punk
tuell fixierbaren und in Profitzahlen aus
weisbaren Erfolgsbilanz. 

Doch trotz dieser Unwägbarkeiten einer 
prononciert akademischen, wissenschaftli
chen Ausbildung ist die Universität als Be
rufsvorbildung nicht radikal ins Abseits ge
raten. Die Vitalität des Universitären hat 
wohl zwei Hauptfaktoren: 

Erstens, Bildung und Graduierung 
durch Bildung ist ein Kulturfaktor, der das 
Profil und das Ansehen der jeweiligen Pro
fession mitkonstituiert, und zwar abgesehen 
vom direkt verwertbaren Können, das mit 
dem Wissen einhergeht. 

Zweitens, es ist eine Binsenweisheit, daß 
auch in Zukunft Führungskräfte nur dann 
ihre Führungsaufgabe erfüllen werden, 
wenn sie imstande sind, auf neue Fragen 
neue Antworten zu geben. Die neU:en Fragen 
werden kommen, wohl noch dichter und an
spruchsvoller als bisher. Anwendungstech
nikenund Muster des praktischen Vollzuges 
fördern jedenfalls nicht das Potential, auf 
neue Fragen neue Antworten geben zu kön
nen - ja der Mangel an analytisch-theoreti~ 
scher Kapazität führt dazu, daß die neuen 
Problemstellungen nicht nur nicht gelöst, 
sondern erst gar nicht in treffender Weise 
formuliert werden können. 

4.3. Wäre es ein primäres Anliegen, im J us-

(8) Siehe etwa Kunkel, Römische Rechtsgeschich

te12 (1990) 91 ff 

(9) Siehe etwa die Homepage der englischen Law 
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studium das Wissen vom Recht als gesell
schaftliches Ordnungs system, von dessen 
Eingebundenheit in andere gesellschaftliche 
Ordnungssysteme und von dessen Relati
viertheit in der Komplexität gesellschaftli
cher Diskurse zu vermitteln - und zwar 
solch ein Wissen als kritisches und somit für 
die Zukunft kreatives Potential zu vermit
teln -, dann wäre eine Disziplin mit dem 
Profil Kirche/Recht/Geschichte (wieder) 
aufzunehmen. 

Dieser Gedanke ist in einem kleinen Ex
kurs auszuführen: Beim Vorschlag, eine Dis
ziplin mit dem Profil Kirche/Recht/Ge
schichte aufzunehmen, ist nicht gedacht an 
eine positivistische Vermittlung von Rechts
gebieten kirchlicher Administration um ih
rer selbst willen. Es geht vielmehr um die 
viele Jahrhunderte währende Erfahrung ei
ner großen Institution mit ihren überaus 
vielfältigen Ausformungen, Entwicklungen 
und Metamorphosen. 

Die Kirchen und ihre Geschichte bieten 
wahrlich einen reichen und gutdokumen
ti~rten Schatz an Erfahrungen mit Ord
nungskonzepten, die oft aus und mit sehr 
heterogenen Vorgaben und Zielen, Metho
den und Figuren entwickelt worden sind. 
Partikularität und Zentralismus, Kollegia
lität und Hierarchie, monokratische Struk
turen und das Bild der Gemeinde, institutio
nelle Gefüge und individuelle Personalität, 
ja die grundlegende Dichotomie von Recht 
und Gnade sind Konstellationen mit exem
plarischem Gehalt für juristische Diskurse 
und Reflexionen darüber. Einige der The
men und Frigen der europäischen Integra
tion erscheinen wie Nellauflagen von Ereig
nissen der Kirchenrechtsgeschichte: Pam
digmenwechsel in den Auffassungen von ge-
sellschaftlichen und staatlichen Verbänden, 
Vermehrung der Rechtsquellentypen und 
ihr relationaler Bedeutungswandel, die 
Etablierung neuer Institutionen in der Dia
lektik von Machtpolitik und Recht und der
gleichen sind Phänomene, die mit der 
europäischen Integration nicht das erste Mal 
auftreten. 

Diese heutigen Phänomene wahrzuneh
men und zu erfassen - jenseits der engen 
Perspektiven unmittelbarer politischer Pro
jektion - sollte aufgrund von Erfahrung er
folgen; diese Erfahrung ist in der Geschich
te anzutreffen und mithilfe der historischen 
Disziplinen nutzbar zu machen. 

4.4. Damit sei der Exkurs beendet. Es wäre 
wohl sehr realitätsfern, angesichts der Wei-

Society, die unter dem Titel "How do I become a 

Solicitor" folgende Option aufweist: " The Non

Law Graduate route to qualification ", 

se, in der gegenwärtig die Diskussion um die 
akademische JuristInnenausbildung geführt 
wird, eine Renaissance der Kirchenrechtsge
schichte zu erwarten. Freilich muß man sich 
in Anbetracht solch einer Geringschätzung 
von Grundlagenfächern und historischen 
Disziplinen vor Augen halten, wohin die 
heute mächtigen Diktaturen einer "trivialen 
Evidenz" und einer "prompten Logik" 
führen: Man erfindet das Rad neu - und je 
weniger man die Geschichte und die Philo
sophie im Visier hat (im Sinn eines vertika
len Blicks in die Tiefe) und das Interdiszi
plinäre (im Sinn eines horizontalen Blicks in 
die Breite), desto öfter wird man das Rad 
neu erfinden, und desto größer wird das Ri
siko ~ein, daß man das Rad mangelhaft er
findet. 

Die Methode zahlreicher und mängelan
fälliger Neuerfindungen des Rades ist in 
mehrfacher Hip.sicht unberechenbar. Auf
grund ihrer Unberechenbarkeit ist diese Me
thode kostspielig und ineffizient. Rückbe
zogen auf die heutigen Diktate, alles müsse 
"kostengünstig" und "effizient" gestaltet 
sein, kann diese Methode nur als Luxus gel
ten. Aber diesen Luxus scheinen sich die 
Adepten der zeitgeistigen Praxisideologie 
leisten zu wollen - oder kann es sein, daß sie 
gar nicht durchschauen, welchen Luxus sie 
sich leisten? 

5. Die Feminisierung der 
Rechtswissenschaft 

5.1. Sollte es dazu kommen, daß Fachhoch
schulen oder ähnliche, erklärterweise nicht
wissenschaftliche (oder bloß sekundär wis
senschaftliche) Lehrkursinstitutionen die 
Hiuptkompetenz der JuristInnenausbil
dung erhalten, dann ist eine Verschiebung 
der klassischen Jurisprudenz im Geschlech
terdiskurs zu erwarten. "Gendering legal 
thinking feminine" dürfte als Folge nicht 
überraschen. Fraglich bleibt freilich, ob dies 
insgesamt einen Fortschritt in Richtung Ge
schlechterdemokratie bedeutet. 

Die (geschichtlichen) Erfahrungen zei
gen, daß der Eintritt der Frauen in Männer~ 
domänen grundsätzlich nicht zu einer ex
pansiv wirkenden geschlechterdemokrati
schen Balance geführt haben, sondern 
gleichsam zu einem "Ortswechsel" der pa
triarchalen Dominanz. Die patriarchal-he
gemoniale Machtlogik entfaltet eine beharr
liche Wirksamkeit darin, Machtgefälle zu 
Ungunsten der Frauen zu erhalten, und sei 
es durch eine Verschiebung der Machtberei-

http://www.lawsociety. org. uk/lawsoc/becoming/in 

dex.himl. 

(10) Siehe dazu etwa Benke, Women in the Courts: 
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I 
che (10). Dabei sind zwei Hauptmuster für 
solch eine Machterhaltung feststellbar: Er
stens: aus der vermehrt von Frauen rekla
mierten und betriebenen Disziplin wird eine 
Sparte exklusiv abgehoben, die sie vertreten
den Männer werden durch pointierte Privi
legierungen - exzellentes Prestige und exzel
lente Gagen - ausgezeichnet. Diese (neue) 
feine Spezialdisziplin hebt sich von dem 
Feld ab, in dem Frauen partizipieren, und 
deklassiert diese dadurch. Zweitens, wenn 
solch eine "sachliche" Bifferenzierung 
durch Auskoppelung nicht gelingt, verliert 
die von Frauen signifikant mitgetragene und 
mitbetriebene Disziplin überhaupt an Anse
hen (11). Da "weiblich" im patriarchalen Sy
stem gleichbedeutend ist mit "nachgeord
net" , kann eine Disziplin, in der Frauen 
nicht bloß marginal Fuß fassen, nur an Rang 
verlieren (12). 

5.2. Wenn der Lebensnerv der JuristInnen
ausbildung von den Universitäten weg ver
lagert wird zu den Fachhochschulen, dann 
ist auch an den Rechtswissenschaftlichen Fa
kultäten eine "gendering legal thinking femi
nine" zu erwarten. Doch vielleicht sollte 
man solch eine Polarisierung nicht zu nega
tiv sehen: Die praxisergebenen Tatmenschen 
der juristischen Fachhochschulen, die ihr 
Material aus der Aktualität des gegenwärti
gen Rechtslebens schöpfen (freilich nicht 
unkontrolliert, sondern soweit es das jewei
lige Diktat eines JuristInnenarbeitsmarktes 
gerade zuläßt), stehen dann einer Gruppe 
von WissenschafterInnen gegenüber, die ih
re Professionalität und Kompetenz aus 
ihrem Wissen um die Bedingungen, Konne
xitäten, Perspektiven, Vorgangsweisen und 
Figuren des Rechts beziehen. 

Sollte die Polarisierung solch eine Gestalt 
annehmen, dann kann sich dies durchaus als 
ein produktives Wechselverhältnis erweisen. 

6. Recht und Zwang -
ein entscheidender Zusammenhang (13) 

6.1. For feminist jurisprudence, the more se
rious aspect of law is its relationship to for
ce (14). Diese Feststellung von Ann Scales 
gehört zur feministischen Kritik an einem 
Mythos, den die patriarchale Konstruktion 
des Rechts erfolgreich etabliert hat. So wie es 
gelungen ist, die männliche Ausdrucksform 
in der Spra~he des Rechts als "geschlechts-

An Old Thorn in Men's Sides, MichiganJournal of 

Gender and Law 3/1 (1995) 227 A. 158; 244. 

(11) Siehe etwa BergeriRobinson, Woman's Ghet

to withinthe Legal Profession, Wisconsin Women 's 

Law Journal 8 (1992-93) 89,141. 

(12) Zur Konnotation von "feminin" als" inferior" 

siehe Benke, Women in the Courts (siehe oben A. 
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neutrale" darzustellen, so ist es auch gelun
gen, den Einsatz von Zwangs gewalt nach
haltig positiv zu besetzen, wenn sie in einem 
rechtlichen Legitimationskontext steht. 

Daß dabei aus feministischer Sicht be
sondere Skepsis angebracht ist, leuchtet ein: 
Pariarchale Hegemonie beruht wesentlich 
auf einer Monopolisierung von Mitteln der 
Machtverwirklichung. Dazu gehören vor
rangig Mittel des Zwanges, ja der Gewalt. 
Die Zwangsgewalt des Rechts muß demnach 
für das Hegemonieprojekt des Patriarchats 
eine hervorragende Rolle spielen. In diesem 
Sinn ist das Recht besonders männlich und 
gewissermaßen besonders geschlechterdik
tatarisch, weil es Frauen nicht nur abdrängt, 
sondern sich systemisch gegen sie richtet. 

6.2. Wer sich auf eine kritische Betrachtung 
des Elements der Zwangsgewalt im Recht 
einläßt, dem fällt auf, daß die Zwangskom
ponente des Rechts in der Sozialisation zum 
Juristen und zur Juristin an den Rand ge
schoben, neutralisiert und ausgebiendet 
wird. Demnach ist die Gestaltung der Wirk
lichkeit durch rechtlichen Zwang eine 
Größe, die nicht Gegenstand juristischer Be
trachtung sein soll, sondern allenfalls in das 
Feld der Sozialwissenschaften verwiesen 
wird. 

Die Ablenkung des Blicks von einer Be
trachtung rechtlicher Zwangs gewalt tritt be
sonders deutlich hervor, wenn der Zwang 
die persönliche Existenz mit großer Wucht 
trifft und wenn weiters die Legitimation für 
den Zwang kontrovers (geworden) ist und 
(zu) wenig Akzeptanz findet. Im Strafrecht 
wird diese Dichotomie am deutlichsten 
sichtbar. Je weniger das Rechtsgut, das durch. 
ein strafrechtliches Delikt geschützt werden 
soll, allgemein schützenswert erscheint, de
sto mehr hebt die juristische, den Einsatz 
von Strafe legitimierende Behandlung sol
cher Deliktstatbestände in ein Exerzitium 
dogmatischer Hermetik ab. Dem außenste
henden Betrachter kommen solche Artiku
lationen der Rechtsfindung wie selbstrefe
rentielle Übungen vor, die sich mangels Evi
denz und Akzeptanz weitgehend auf allge
meine Zwecke des Rechts berufen müssen. 

Das Recht als gesellschaftliches Ord
nungssystem kann ohne das Element des 
Zwanges nicht auskommen, darüber besteht 

, kein Zweifel. Was einen skeptischen Blick 

10) 250 f 
(13) Siehe dazu Benke, Women in the Courts (siehe 

obenA. 10) 251 ff 
(14) Scales, Military, Male Dominance and Law: 

Feminist Jurisprudence as Oxymoron?, Harvard 

Women's Law Journal 12 (1989) 30. 

(15) Benke,furistlnnenausbildung (siehe oben A. 2) 

, verdient, ist die Frage, wie die JuristInnen 
die Zwangsgewalt des Rechts wahrnehmen 
und umsetzen. Rechtspolitik kann und soll 
zu einem guten Teil aus der juristischen Pro
fession selbst kommen. Eine grundrechtlich
demokratisch wünschenswerte Kontrolle 
rechtlicher Zwangs gewalt würde vorausset
zen, daß die JuristInnen eine feine Wahrneh
mung und eine verstärkte Reaktionskapa
zität hinsichtlich der Rechtsordnung als Sy
stem der Zwangsgewalt haben. Dann würde 
im rechtlichen Diskurs viel eher greifbar 
werden, wie sich der Zwangscharakter des 
Rechts auswirkt - unmittelbar und mittel
bar, unter anderem als höchst wirksameUn
terstützung von Hegemoniestrukturen oder 
als deren Kontrapunkt. 

6.3. Zurück zur JuristInnenausbildung: Dort 
lernen die JuristInnen primär ihren unbe
fangenen Umgang mit der Zwangsgewalt. 
Diese Sozialisation positioniert den Juristen 
und die Juristin - zunächst abstrakt, dann 
bei ihrer Berufstätigkeit auch konkret - in 
einen Hierarchiekontext, in dem das Gebot 
der Legalität den Aspekt persönlicher Ver
antwortung weit gebend überlagert (15). 

Das Hierarchische ist im Juristischen sy
stemisch angelegt, die Hierarchie des Juristi
schen zeigt sich entweder in ausgeprägten 
Stufungen von Imperien oder - wenn solche 
Imperien nicht greifen können - in Auto
ritätsstrukturen, die intensiv, manchmal viel
leicht übertrieben, den Imperien-Hierarchi
en nacheifern. Dort, wo die YertreterInnen 
des Rechts bloß Autorität haben, zeigen sie 
eine Neigung zu Verhaltensweisen, ihre Au
toritätsmuster ähnlich den Imperienmustern 
aufzufassen und zu handhaben. Dieser. Zug 
der "professionellen Persönlichkeit" vonJu
ristInnen spielt mE bereits bei der Juristin
nenausbildung, die bei den Lehrenden wie 
bei den Studierenden intensiv von Auto
ritätsmustern geprägt ist, eine signifikante 
Rolle. Ich halte es nicht für einen Zufall, daß 
die Geschichte der Didaktik in der europäi
schen Rechtswissenschaft mit einer Bege
benheit anfängt, deren Hauptpointe darin 
liegt, daß der "Lehrer" Quintus Mucius (16) 

seinen "Schüler" Servius (17) in aggressiver 
Weise maßregelt und ihn dadurch erniedrigt. 

92. 

D 1.2.2.43 Pomponius librosingulari en
chiridii 
Servius autem Sulpicius cum in causis 

(16) Q. Mucius Scaevola war 95 v.Chr. Konsul und 

starb 82 v. Chr. Siehe Kunkel, Rechtsgeschichte (sie

he oben A. 8) 98. 

(17) Servius Sulpicius Rufus war 51 v.Chr. Konsul 

und starb 43 v. Chr. Siehe Kunkel, Rechtsgeschich

te (siehe oben A. 8) 98 f 
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orandis primum locum aut pro certo post 
Marcum Tullium optineret, traditur ad 
consulendum Quintum Mucium de re 
amici sui pervenisse cumque eum sibi res
pondisse de iure Servius parum intellexis
set, iterum Quintum interogasse et a 
Quinto Mucio responsum esse nec tamen 
percepisse, et ita obiurgatum esse a Quin
to M ucio: namque eum dixisse turpe esse 
patricio et nobili et causas oranti ius in 
quo versaretur ignorare. Ea velut contu
melia Servius tactus operam dedit iuri ci
viIi et plurimum eos, de quibus locuti su
mus, audiit, [. .. J 
Servius Sulpicius, der als Vertreter von 
Kausen den ersten Rang behauptete -
oder sicherlich den zweiten nach Marcus 
Tullius [Cicero] -, kam, wie berichtet 
wird, zu Quintus Mucius, um ihn um Rat 
zu fragen hinsichtlich der Angelegenheit 
eines seiner Freunde; da er die Rechtsaus
kunft [des Q .M.] nicht verstand, fragte er 
Quintus noch einmal, Quintus Mucius 
gab ihm [wieder] eine Rechtsauskunft, 
und er verstand sie wieder nicht, worauf 
er von Quintus Mucius abgekanzelt wur
de wie folgt: Es sei nämlich, sagte er 
[Q.M.], eine Schande für einen Patrizier 
und Edelmann, der Kausen vertritt, das 
Recht, in dem er tätig ist, nicht zu ken
nen. Durch den Anstoß dieser Beschimp
fung wandte sich Servius eifrig dem ius ci
vile zu und lernte besonders bei jenen, 
von denen wir gesprochen haben [ ... ] 

Die Verwirklichung des Rechts ist die 
Verwirklichung eines Befehls. Diese Ver
wirklichung ist nicht an dialogische und in
sofern demokratische Formen gebunden, 
sondern kann sich aus der Position der hier
archischen Überordnung heraus durchset
zen. Sich gegen die Bestimmung eines ande
ren durchzusetzen, bedeutet, den anderen zu 
zwingen und ihn zu unterwerfen. Dieses 
Muster des Zwanges und der Unterwerfung 
ist in der Begegnung zwischen Quintus Mu
cius und Servius deutlich vorgeführt sowie 
durch die Stellung und Rezeption der Anek
do:te mit einem exemplarischen Gehalt für 
juristische Unterweisung versehen. 

6.4. Es ist nicht meine These, der Stil juristi
scher Ausbildung sei der militärischen 
Drills. Wohl aber scheint mir eine besonde
re Affinität zu Hierarchiestrukturen und 
Autoritätsgefügen gegeben, in die sich 
der! die angehende JuristIn rasch einfügen 
muß. Dieses Regime hat - teils aus guten 
Gründen - wenig Toleranz für subjektiv-in-

(18) An dieser Stelle möchte ich Viktor Mayer

Schönberger für seine aufmerksame Lektüre des 

Textes herzlich danken und seine inhaltliche Kritik 
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dividuelle Qualitäten, sondern manifestiert 
sich durch prompte und deutliche Sanktio
nen, und zwar sowohl gegenüber etablierten 
JuristInnen, die den Methoden- und The
menkatalog modifizieren wollen, als auch 
gegenüber den in Ausbildung Befindlichen, 
die sich nicht zügig mit der kanonisierten ju
ristischen Methode identifizieren. 

Dieses Regime betrachtet Hierarchie 
buchstäblich als eine "heilige Herrschaft", in 
der die Zwangsgewalt ihren unproblemati
schen Platz hat. Hier die Schizophrenie zu 
erreichen, daß JuristInnen die in der Rechts
ordnung notwendige Zwangs gewalt immer 
noch als "Gewalt" wahrnehmen, die sich 
drastisch zu Gunsten von bestimmten Per
sonen auswirkt und zu Ungunsten von an
deren, ist ein geschlechterdemokratisch emi
nent bedeutsames Postulat an die JuristIn
nenausbildung. 

7. Schlußbemerkungen 

Mit Blick auf das Ziel, das Recht in ein ge
schlechterdemokratisches umzugestalten, 
sind auf der Ebene universitärer JuristIn
nenausbildung in nächster Zukunft vor al
lem zwei Herausforderungen zu erwarten: 
Erstens, entsprechend der gegenwärtigen 
neoliberalen Rentabilitätsideologie (18) wer
den die einzelnen juristischen (und ver- . 
wandten) Berufsgruppen wie etwa Anwäl
tinnen, NotarInnen, BankerInnen etc versu
chen, die spezifischen Ausbildungskosten 
ihres Nachwuchses vermehrt auf die Uni
versitäten zu verlagern. Dies wird weiterhin 
unter dem Slogan erfolgen, die universitäre 
Ausbildung sei zu wenig einschlägig, und 
wird tendenziell all das an den Universitäten 
in Frage stellen, was sich nicht durch Belege 
eines unmittelbaren ökonomischen Ertrages 
legitimiert. Zweitens, einige Positionen frau
enspezifischer Politik und Wissenschaft sind 
soweit etabliert, daß sie selbst in die patriar
chale Rhetorik Eingang gefunden haben. 
Freilich ist gerade deshalb damit zu rechnen, 
daß die Frauenanliegen auf Beteuerungsri
tuale stoßen, mit deren Hilfe sich die Gegner 
einer substantiellen Konfrontation zu ent
ziehen trachten. Solche substantielle Kon
frontationen wird es aber weiterhin brau
chen, soll das Projekt "Geschlechterdemo
kratie" nicht als flüchtige Episode in die Ge
schichte eingehen. • 

AO.Univ.Prof. Dr. Nikolaus Benke lehrt am 
Institut für Römisches Recht und Antike 
Rechtsgeschichte der Universität Wien. 

aufnehmen, daß vieles der gegenwärtigen Praxis

und Effizienzrhetorik unter dem Niveau seriös ar

gumentierter neoliberaler Konzeptionen bleibt. 
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Wozu ein "Forum 
Staatstheorie" ? 

NIKOLAUS DIMMEL 

D aß die kritischen 
Sozialwissen -

schaften ihre Mühe da
mit haben, die Funkti
on des modernen Staa
tes angemessen zu be
schreiben und theore
tisch zu fassen, ist kei
ne allzu gewagte Be-

hauptung. Was wir zu sehen bzw zu lesen be
kommen, ist jedenfalls kein kohärenter 
staatstheoretischer Diskurs, sondern· eine 
Gemengelage vonsubkulturellen Diskursen 
und Forschungskontexten, in denen in un
terschiedlicher Weise über den Staat räsoniert 
wird. Zu diesen Subkulturen zählt etwa die 
politische Institutionenlehre, die politische 

. Soziologie, die juristische Staatslehre, die 
Rechts- oder die ·Verwaltungssoziologie. 
Mitunter verblüffend daran ist, daß diese 
Diskurse miteinander kaum in Kontakt kom
men und oftmals gänzlich unterschiedliche 
Begriffsbildungen und Konzeptualisierungen 
verfolgen. Daß dem so ist, liegt nicht nur in 
der Forschungsorganisation selbst und dem 
dabei augenfällig verfolgten Grundsatz, In
terdisziplinarität mit der Vernichtung von 
Karrierechancen zu "vergelten", sondern 
auch in der realen Fraktalisierung des Staats
handelns begründet. 

In der Tat hat sich der Staat längst in eine 
gänzlich unüberschaubare Diskurs-, Steue
rungs- und Selbstinszenierungslandschaft 
politischer Eliten verwandelt. 

Dabei allerdings kommt Giddens' Denk
figur einer "strukturierenden Struktur" an~ 
schaulich zum Tragen. Wie die politischen 
EntscheiderInnen denken und handeln, spie
gelt sich in den ausführenden Apparaten und 
umgekehrt. Folglich sollte nicht verwundern, 
daß auch die staatlichen Apparate entspre
chend uneinheitlich und unabgestimmt agie
ren, einander in ihren Zielsetzungen wech-

selseitig blockieren. Eine Fülle von empiri
schen Arbeiten konnte in den letzten Jahren 
anschaulich machen, daß Institutionen (Poli
tik, Verwaltung und intermediäre Organisa
tionen), Handlungsressourcen (Recht, Geld 
und [Dienst]Leistungen), soziale Praktiken 
(Diskurse und Interventionsformen) sowie 
Politikfelder zusehends an Eigenleben ge
winnen. Die Steuerbarkeit der Gesellschaft; 
zugleich aber auch die Regierbarkeit der 
Steuerungszentren wird zersetzt. Erkennbar 
ist eine Verfließen der Grenzen zwischen 
Staat und Gesellschaft, zwischen Politik und 
Administration, zwischen Diskurs und Rea
lität. 

Zu Recht geht deshalb die Rede von 
"staatlich-bürokratischen Pathologien" 
(Hogwood/Peters) und dem Erfordernis, das 
Politische zwischen Staat und Gesellschaft 
"wiederzuerJinden" (Beck). Welche Zweck
setzungen der Staat in einer globalisierten 
Ökonomie und in einer polyzentrischen Ge
sellschaft noch verfolgen soll und kann, wird 
zunehmend diffus. Nur der unvorteilhafte 
Befund; der wird klarer. Der moderne bür
gerliche Staat erscheint zusehends als Ergeb
nis konfligierender, nicht-beabsichtiger 
Handlungsfolgen von inkompetenten Ak
teuren. Seine EntscheiderInnen wursteln sich 
vqn Tag zu Tag durch. Im Ergebnis produ
ziert der Staat beinahe ebenso viele Probleme 
wie er bewältigt. Seine Vollziehung ist zu 
langsam, zu teuer, zu ineffizient und produ
ziert längst nicht nur am Beispiel der Armut 
eben die Probleme, die sie lösen soll. Kaum 
einE EntscheidungsträgerIn staatlicher 
Agenturen vermittelt dem/der Interessierten 
den Eindruck, er/sie stünde für professiona
lisierte Standards, für offene Diskurse, kon
zeptuell übersetzte Weltanschauungen, für 
Entwicklungslinien des Entscheidens. Ganz 
im Gegenteil ersetzen Schlagworte durch
dachte Ideen, ersetzen Reaktionen strategi-

sches Handeln. "Permanente Begrenzung des 
selbst verursachten Schadens"· lautet der infi
nite Stundenplan von Politik und Bürokratie. 

Das spiegelt sich mE auch in der theoreti
schen Aufarbeitung der Struktur und Funk
tion des bürgerlichen Staates. Während 
Gramsci den Staat ("societa politica") noch als 
vorgelagerten Schutzwall der bürgerlichen 
Gesellschaft ("societa civile") begriff, wäh
rend Althusser eine Differenzierung zwi
schen repressiven und ideologischen Staats
apparaten vorgenommen hat und Poulantzas 
den Staat als relativ-autonomen Ausdruck 
von beweglichen Klassenverhältnissen kon
zipierte, tut man sich nicht erst seit 1989 
schwer, die Erscheinungsformen des indu
striekapitalistischen Staates, z.B. als Ver-

( 

knüpfung eines ökonomischen Akkumulati-
onsregimes mit einer politisch-sozialen Re
gulationsweise wie es die Regulationstheorie 
tut, in ein kohärentes theoretisches Gerüst 
umzuformen. 

Dies ist der Hintergrund, vor dem wir uns 
entschlossen haben, ein "Forum-Staatstheo
rie" einzurichten, in dem in loser Reihenfol
ge und mit äußerst unterschiedlichem Wis
senschaftlichkeitsanspruch staatstheoreti
sche, staatssoziologische oder staatsrechtli
che Denkeinsätze, Konzepte und Theorien 
eine interessierte Öffentlichkeit finden sol
len. Diese sollen sich ua. der Frage widmen, 
wohin sich der (post?)industriekapitalistische 
Staat entwickelt, aber auch, wohin er sich 
entwickeln könnte. Dabei wollen wir zur 
Grenziiberschreitung zwischen unterschied
lichen Auffassungen und Denkweisen ani~ 
mieren. Wir sind der Ansicht, daß Erkennt
nisse aus der "critical-legal-thought" -Debat
te oder der Diskurs des "new public manage
ment" in diesem Forum ebenso ihren Ort ha
ben wie empirische Detailstudien zu be
stimmten Staatsfunktionen, zur Förderalis
mus debatte oder wie Entwürfe zu einer 
(neo )marxistischen, einer (neo )institutionali
stischen oder einer feministischen Staats
theorie. Dieses Feyerabend'sche Credo einer 
strukturellen Unvoreingenommenheit er
scheint uns angesichts der Sachlage allemal 
vielversprechender als der Versuch, auf ein
gefahrenen Spurrinnen bereits' hinlänglich 
Bekanntes zu reproduzieren. 

Wir eröffnen dieses offene Forum in der 
. vorliegenden Nummer mit Beiträgen von 
Birgit Sauer (Wien) und Hubert Rottleuthner 
(Berlin) und laden die Leser Innen ein, sich zu 
beteiligen. • 

hHp:j jnormative.zusammenhaenge.atj 
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Plädoyer für Unzeitgemäßes 

Antipatriarchale 
Staatskonzepte 

BIRGIT SAUER 

Während in den letzten Jahren die Konfliktlinien der staatstheoretischen 

Auseinandersetzung vor allem zwischen Vertretern der Systemtheorie 
(Teubner, Willke), der Netzwerksteuerung (Scharpf, Ladeur) oder der 

Regulationstheorie (Demirovic, Jessop) verliefen, blieb die feministische 
Staatstheorie zu Unrecht im Schlagschatten dieser "malestream debate". 

Arbeiten wie etwa von Micheie Barrett oder Ca.tharine MacKinnon haben 
kaum Eingang in die "soziologische Staatstheorie" gefunden. Diese verhärtete 

Dichotomie von männlichen und weiblichen Diskurslinien hat soeben auch 
Birgit Seemann griffig dargestellt. Grund genug, um die Staatsdebatte im 

Juridikum mit einer Frau zu beginnen: 

I. Der Staat ist tot! 
Es lebe der Staat! 

Die politische wie die 
politikwissenschaftli
che Staatsdebatte ver
lief in konjunkturellen 
Zyklen. Die beiden 
Diskurse verhielten 
sich wie kommunizie

rende Röhren: War der sozialdemokratische 
Politiktyp der siebziger und frühen achtziger 
Jahre durch eine Expansion des Staates und ei
ne Steigerung staatlicher Regelung und Steue
rung geprägt, so kennzeichnete den Main
stream der politikwissenschaftlichen Debatte 
dieser Zeit der Verzicht auf das Konzept 
"Staat"; an seine Stelle trat das Paradigma des 
"politischen Systems" , das gegenüber der gei
steswissenschaftlichen und staatsrechtlichen 
Tradition der Disziplin deutliche Vorteile bot: 
Es trug zur Entmystifizierung "des" Staates 
und gleichsam zur Materialisierung empiri
scherPolitikanalysen bei. Staatsanalysen ziel
ten nun nicht mehr auf seine Form, sondern, 
auf seine Funktionen, mithin die Leistungs
fähigkeit des Staates (vor allem als Wohl
fahrtsstaat). Im Zuge der Policy-Orientierung 
wurde der Staats begriff zusehends in klein-

(1) In der autopoietischen Variante der'System

theorie ging Niklas Luhma,nn zunächst davon aus, 

daß alle Systeme geschlossen und selbstreferentiell 

seien. Steuerung anderer Teilsysteme durch das po

litische System war damit gedanklichausgeschlos

sen. Luhmann plädierte deshalb dafür, den Staats-
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teiligere Kategorien wie Interesse, Partizipa
tion, Input und Output aufgelöst. Dies war 
gleichsam das Korrelat der autopoietischen 
Staats"erledigung" in der soziologischen 
Theorie der frühen achtziger Jahre.Cl) Einzig 
die marxistische Staatsdebatte (vgl. u.a. Offe 
1972; Poulantzas 1974 und 1978; Hirsch 
1980) verhielt sich antizyklisch: Gegen die 
konzeptuelle "Auflösung" des Staates faßte 
sie den Staat als notwendigen Organisator 
von Kapitalinteressen und bestimmte seine 
Form aus der Logik des Kapitals. 

Seit der zweiten Hälfte der achtziger Jah
re nun läßt sich in der Politikwissenschaft ei-
1e Rückkehr" des Staates" beobachten (vgl. 
Voigt 1993). Programmatisch brachte dies der 
Band von Evans et al. (1985) zum Ausdruck: 
"Bringing the State Back In" war das Signum 
einer disziplinären Neubesinnung (vgl. für 
den deutschsprachigen Raum: Kohler-Koch 
1992; Scharpf 1992). Der "New Statism" oder 
"New Institutionalism" setzte sich sowohl 
vom Pluralismus, der den Staat als neutrale 
Instanz gesellschaftlichen Interessenaus
gleichs begreift, wie auch von (neo)marxisti
sehen Staats konzeptionen ab und erhob den 
Anspruch, das eigentlich politische zu beto
nen: politische bzw. staatliche Steuerung. Der 

begriff fallen zu lassen (vgl. Luhmann 1981 und 

1984). 

(2) Unterschlagen wird in diesen Debatten meist, 

daß der Abschied vom Staat nur ein selektiver ist: 

Staatliche Sektoren" die mit der Durchsetzung des 

staatlichen Gewaltmonopols befaßt sind - Polizei 

Staat wird nun als autonomer Akteur in der 
politischen Arena identifiziert. Auch die 
marxistische Staatsdebatte (vgl. Jessop 1990; 
Esser/Görg/Hirsch 1994) beschreibt den 
Staat als relativ autonom. Von einer konsi
stenten Theorie des modernen Staates ist die 
Politikwissenschaft freilich weit entfernt. 

Begleitet wird die wissenschaftliche Rück
kehr des Staates von seiner politischen Verab
schiedung: Neo-liberale Politik intendiert 
den Abbau staatlicher Institutionen und Re
gelungen. Insbesondere am Sozialstaat soll 
die Axt angesetzt werden; er soll "moderni
siert" (vgl. u.a. Hesse/Benz 1990), ja - euphe
mistisch gesprochen - verschlankt werden, so 
als sei er verfettet, aufgebläht, bürokratisch 
entstellt und müsse nun zu seiner jugendli
chen Silhouette zurückfinden.(2) Deregulie
rung wurde zum Zauberwort einer politi
schen Staatsdebatte, die mit dem Argument 
ökonomischer Globalisierung tiefe Schnitte 
in nationalstaatliche Regelungskompetenzen 
legitimiert. Die politikwisse~schaftliche "Re
aktion" auf die globale Herausforderung des 
(National)Staates ist das Konzept des "ko
operativen Staates" (Ritter 1979) bzw. des 
Netzwerk-Staates (vgl. Scharpf 1992). Go
vernance, Steuerung, ist die Bezeichnung für 
"entstaatete" politische Entscheidungsnetz
werke, in denen staatliche Institutionen nur 
Akteure unter vielen anderen sind. In der 
Sprache der Systemtheorie wird dieSteue
rungskompetenz des Staates auf "dezentrale 
Kontextsteuerung" begrenzt (vgl. Willke 
1992). 

Die Geschlechtsblindheit überdauerte 
freilich alle konjunkturellen Aufs und Abs 
der politischen wie der politikwiss'enschaftli
ehen Staatsdebatte: Malestream-Staatstheori
en geben dem Staat kein Geschlecht, sie neu
tralisieren ihn, ja verschleiern seine Einge
schlechtlichkeit (vgl. Kreisky 1995a). Nichts
destotrotz ist den aktuellen Staats schelten 
durchaus ein Geschlechterdiskurs unterlegt: 
Der Rückbau sozialstaatlicher Leistungen 
unter der Maßgabe des Sparens trifft einer
seits Frauen als Gruppe stärker als die Grup
pe der Männer, und die Behauptung "Wir ha
ben über unsere Kosten gelebt" hat anderer
seits den Sub text, daß es Frauen sind, die "zu 
teuer" sind, dem (Sozial)Staat zu viel kosten. 
Schließlich hatten Frauen die seit den siebzi
ger Jahren staatlich finanzierten Arbeiten wie 
Kinderbetreuung und häusliche Pflege früher 
umsonst erbracht. Auch die Entbürokratisie-

und Bundesgrenzschutz - werden nicht abgespeckt, 

sondern im Gegenteil unter dem Vorwand" inter

nationaler organisierter Kriminalität" aus- und 

aufgerüstet. 
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rungsdebatte entfaltet einen solch anti-femi
nistischen Beigeschmack, fallen doch nun 
insbesondere Gleichstellungsmaßnahmen, 
aber auch die Verrechtlichung "privater" 
Verhältnisse wie sexuelle Belästigung oder 
Vergewaltigung in der Ehe unter das Verdikt 
der "Überregulierung" und zunehmend-un
zumutbaren Durchstaatung von Gesellschaft 
(vgl. Engler 1994). 

Deregulieru'ng des Marktes und Kommo
difizierung des Staates sind also Perspektiven, 
die zu einer Neuverteilung sozialer Risiken 
zwischen den Geschlechtern führen werden; 
Ansätze zur Redefinition öffentlicher und 
privater Arbeit zulasten von Frauen sind ja 
bereits erkennbar. Mit dem Abbau sozial
staatlicher Sicherungen drohen Grundlagen 
einer Demokratisierung im Geschlechterver
hältnis auf nationaler Ebene unterspült zu 
werden, aber auch die internationale ge
schlechtsspezifische Arbeitsteilung im Ange
sicht (kapitalistischer) Globalisierungspro
zesse schreibt die Subalternität von Frauen 
fest. Diese Entwicklungen setzen allemal ei
ne feministische Befassung mit "dem Staat" 
auf die ,wissenschaftliche Agenda. 

2. Feminismus und Staat - ein unmög
liches Verhältnis. Oder: Warum gibt es 
keine feministische Staatstheorie? 

Der Feminismus habe keine Staatstheorie, 
konstatierte die US-amerikanische Juristin 
Catharine MacKinnon (1983: 635) vor mehr 
als 15 Jahren. Und in der Tat hat die frauen
forscherische Beschäftigung mit dem Staat 
erst relativ spät eingesetzt. Die ersten Publi
kationen datieren auf das Ende der siebziger 
und den Anfang der achtziger Jahre. Einer 
über empirische Untersuchungen des Wohl
fahrtsstaates hinausgehende Konzeptualisie
rung des Staates gegenüber übte die deutsch
sprachige politikwissenschaftliche Frauen
forschung bis in die frühen neunziger Jahre 
hinein Enthaltsamkeit (vgl. kritisch Kula-
wik/Sauer 1996). ' 

Trotz des unbestreitbaren Androzentris
mus der Politikwissenschaft hat diese verspä
tete Beschäftigung mit dem Staat auch Ursa
chen in der Geschichte der (politik)wissen
schaftlichen Geschlechterforschung - näm· 
lieh ihre Verankerung in der Frauenbewe
gung und deren tendenziell antietatistische 
Haltung. Die "Staatsferne" der Frauenbewe
gung wurde gleichsam in die Forschung hin
einverlängert. Der (Wohlfahrts)Staat galt 
zwar als "patriarchal" und das heißt als In
strument der Subordination von Frauen, er 
wurde aber selten systematisch konzeptuali
siert. Ist der "Malestream" der Staatsdebatte 
mit Geschlechtsblindheit geschlagen, so hat 
die Frauenforschung eine eigene Form der 
"Staats blindheit" entwickelt. 
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Diese feministische Staatsagnostik führte 
aber in der zweiten Hälfte der achtziger Jahe 

re in ein strategisch-politisches Vakuum, als 
nämlich unzählige Verflechtungen zwischen 
Frauenbewegung und Staat nicht mehr zu 
leugnen waren: Die Frauenbewegung koope
rierte mit dem ungeliebten Staat als Arbeitge
ber, Finanzier oder Rechtsbeistand. Bis heu
te fehlt feministischer Politikwissenschaft ein 
Instrumentarium, um staatliche Frauenpoli
tik oder die als Gleichstellungspolitik"ver
staatlichte" Frauenbewegung theoretisch ein
zuholen, denn erst seit Beginn der neunziger 
Jahre findet das "Femirtism goes State" Wi
derhall in der politikwissenschaftlichen Ge
schlechterforschung (vgl. Kreisky 1992, 1994 
und 1995b; Seemann 1996). 

Die Frage nach dem Bedarf einer femini
stischen Staatstheorie wird aber nach wie vor 
nicht nur emphatisch bejaht: Am Ende von 
"grand narratives" werde ein solches femini
stisches Großkonzept nicht gebraucht (vgl. 
Allen 1990). Rosemary Pringle und Sophie 
Watson unterstellen der Frauenforschung, 
daß sie sich damit aufhalte, die "Asche des 
Souveräns" mit sich umherzutragen, anstatt 
sie endlich zu beerdigen (vgl. Pringle/Watson 
1992: 53): Der Staat - auch der patriarchale -
als Souverän sei tot! Und mit einem Gran 
Häme könnte man tatsächlich behaupten: 
Just wo alle politikwissenschaftliche Welt 
von der Erosion nationalstaatlicher Institu
tionen spricht, entdeckt die feministische De
batte diese Institutionen. Doch Häme ist 
nicht angebracht: Erstens ist die Rede von 
"der" Erosion des Nationalstaats Augenaus
wischerei, und zweitens hat die Befassung 
mit staatlichen Institutionen ihre feministi
sche Dimension und Berechtigung: Schließ
lich gilt es, eine in die Jahre gekommene, er
folgreiche Institutionalisierung - Gleichstel
lungspolitik - zu evaluieren und im globalen 
Kontext neu zu überdenken. Eine feministi
sche Staatsdebatte könnte darüber hinaus 
Hinweise auf Chancen (national)staatlicher 
Politik gegen kapitalistische Marktdynamik 
geben: Kann also der Staat" Verbündeter" der 
Frauenbewegung in Zeiten kapitalistischer 
Globalisierung sein? 

3. Das Geschlecht des Staates. Ansätze 
eines anti-patriarchalen Staatskonzepts 

Im Anschluß an Max Weber läßt sich die 
Frage nach dem "Geschlecht des Staates" fol
gendermaßen formulieren: Wie ist die Idee 
des Staates, nämlich die legitime Herrschaft 
über Menschen, wie seine Funktion, nämlich 
Entscheidungen über den Alltag zu treffen, ' 
und schließlich wie sein Apparat, der "politi
sche Anstaltsbetrieb" (Weber 1980: 79), ge
schlechtsspezifisch geprägt? 

Politikwissenschaftliche Frauenforschung 

der vergangenen Dekade hat die Geschlecht
lichkeit des Staates auf den folgenden vier 
Ebenen thematisiert: Erstens ist die liberale 
Idee des Staates, seine Entstehung aus einem 
Gesellschaftsvertrag, nur die halbe Wahrheit: 
Das liberale Individuum ist eine männliche 
Fiktion und dem Gesellschaftsvertrag liegt 
ein verheimlichter Geschlechtervertrag zu
grunde, der Frauen aus dem Staatswesen aus
schließt (vgl. Pateman 1988). Zweitens waren 
die Entstehung des modernen europäischen 
Nationalstaates und die damit verknüpfte 
"U niversalisierung" von Staatsbürgerschaft 
partikular, d.h. männliche Projekte und Pro
jektionen (vgl. Rumpf 1995). Nicht nur wur
den andere Ethnien und Nationen von uni
verseller Staatsbürgerschaft exkludiert, son
dern die Nationalstaatsbildung war zugleich 
ein geschlechtsexklusiver Prozeß: Die Logik 
von Staatsbürgerrechten blieb bis heute eine 
maskulinistische (vgl. Wiener 1996). Drittens 
nehmen staatliche Politiken mittel- und un
mittelbar Einfluß auf Geschlechterverhältis
se, sie können diese stabilisieren, aber auch 
modifizieren. Viertens verweist das "Ge
schlecht des Staates" auf die Eingeschlecht
lichkeit des Staatsapparates, auf die "männ
erbündische" Verfaßtheit staatlicher Büro
kratie (Kreisky 1992 und 1995a): Frauen sind 
aus zentralen Entscheidungsebenen staatli
cher Politik wie auch aus dem Netzwerk von 
staatlichen Institutionen und korporativen 
Organisationen ausgeschlossen. 

Der "Männerträchtigkeit" des Staates in 
ihren oben genannten Dimensionen liegt der 
paradoxe Mechanismus der Moderne zu
grunde, eine fiktive Trennung zweier gesell
schaftlicher Sphären, der Öffentlichkeit und 
der Privatheit, zu behaupten und zu befesti
gen und die Logiken, Lebensweisen und Ei
genschaften dieser Sphären den beiden Ge
schlechtern zuzuschreiben. Der Staat wird 
mit der öffentlichen Sphäre gleichgesetzt, sei
ne privaten Einschlüsse wie Emotionen, Be
ziehungen und Interessen werden ignoriert~ 
das Private wiederum gilt als entpolitisiert. 
Staatstheorien dethematisieren private Bezie
hungsmuster innerhalb staatlicher Institutio
nen und suggerieren die Scheidbarkeit staat
licher und privater Bereiche bzw. Hand
lungslogiken. Dies führt zu einer geradezu 
naiven Reproduktion entprivatisierter Staats- . 
musterungen, aber auch zu "ins geheimen 
Unterstellungen" über die Motivationen und 
Triebstrukturen von Menschen in der Politik 
(vgl. Narr 1988: 111). Zugleich wird das 
Staat-Privatheit-Verhältnis als ein (einseiti
ges) Interventionsverhältnis gedacht: Der 
Staat kann und soll die Privatsphäre - in ge
bändigtem Maße - regulieren. Der Staat ist 
somit einerseits Produkt der Trennung zwi
schen Öffentlich und Privat, er ist aber ande-
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rerseits auch ihr Produzent und Reprodu
zent, er hält die Trennlinie zwischen Öffent
lichkeit und Privatheit aufrecht und definiert 
sie stets neu. Dieses Paradox macht Frauen 
zuvörderst in ihren als privat erachteten 
Funktionen zu Objekten staatlicher Politik. 

3.1 Staatliche Institutionen besitzen ein 
Geschlecht: Bürokratie als Schicksal? (3) 

Zur Dechiffrierung des "Geschlechts des 
Staates" gilt es zweierlei festzuhalten: Der 
Staat ist erstens männlich, weil seine Institu
tionen im wahrsten Sinne des Wortes "be
mannt" sind ("nominale Männlichkeit"), er 
ist zweitens männlich, weil er systematisch 
männliche Interessen, insbesondere die In
teressen heterosexueller Männer (vgl. Con
nell1990: 535; Hearn 1990: 67), repräsentiert 
und bevorzugt ("substantielle Männlich
keit",) (vgl. WitziSavage 1992: 37). 

Die männliche Struktur staatlicher Ver
waltungen entsteht aus der Kombination ei
nes hierarchischen, vermeintlich entemotio
nalisierten Regelsystems, einer geschlechts
spezifischen Arbeitsteilung, einer hierarchi
sierten innen-außen-Topographie sowie ei
nes spezifischen, geschlossenen Denkstils, 
der Wissen hierarchisiert und damit Mystifi
kationen produziert. Vergeschlechtlichte 
Hierarchien, Senioritätsprinzip, starre Rol
len- und Aufgabenverteilung sowie kamera
listische Vergabeformen sind Teil einer 
Grammatik der Männlichkeit von Institutio
nen. Bürokratie als Organisationsprinzip 
staatlicher Institutionen (vgl. Weber 1980) ist 
also genuin mit Maskulinität verkodet. Nach 
Rosabeth M. Kanter klonen sich Männer ge
wissermaßen in Bürokratien (v gl. Kanter 
1977: 58ff.). 

Die Vorteile einer an Weber orientierten 
Strukturanalyse des Staates liegen - trotz al
ler Kririk - auf der Hand: Sie macht die Ar
beitsweise des Apparates sichtbar und ver
deutlicht, worin die Herrschaftsförmigkeit 
der Staats struktur begründet liegt. Allerdings 
beleuchtet Webers Unterscheidung zwischen 
personalisierter und entpersonalisierter 
Herrschaft das Verhältnis von Staat und Ge
sellschaft nur unzureichend. Diese konzep
tuelle Leerstelle ist auch Grund dafür, daß 
Geschlechterverhältnisse unbegriffen blei
ben: Sie sind in die vom Staat hermetisch ab
geschlossene Privatheit entrückt. Kategorial 
nicht nachvollziehbar ist damit, daß bei
spielsweise das wohlfahrtsstaatliche Patriar
chat nicht mehr vornehmlich persönliche 
Herrschaft, sondern strukturelle Dominanz 
und Unterordnung von Frauen ist (vgl. Dah
lerup 1987: 101). 

(3) vgl. den Titel von Diamond/Narr/Homann 

(1984): 
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3.2 Der Staat als soziales Verhältnis - auch 
der Geschlechter 

Webers Konzept bedarf deshalb der Er
gänzung. Nach jahrzehntelangen Debatten 
um den "patriarchalen" oder "kapitalisti
schen" Staat konvergieren neo-marxistische, 
neo-gramscianische und von Foucault inspi
rierte mit feministischen Staats theorien in 
wichtigen Punkten (vgl. Sauer 1997). Der 
Staat wird nicht essentialisierend als "ge
schäftsführender Ausschuß" des Kapitals 
oder der Männer, sondern als ein "soziales 
Kräfteverhältnis" , als eine Verdichtung von 
sozialen Widersprüchen begriffen: Der Staat 
ist nicht nur der Apparat, als der er sich 
äußert, sondern ein gesellschaftliches Ver
hältnis - auch ein Geschlechterverhältnis. 
Dieses prägt sowohl die strukturelle als auch 
die strategische Selektivität des Staates (vgl. 
ohne Bezugnahme auf Geschlecht: Jessop 
1994: 43ff.), so daß die Formulierung, Arti
kulierung und Durchsetzung von männli
chen Interessen bevorzugt werden. Der Staat 
besitzt also ein (verleugnetes) Geschlecht und 
er produziert Geschlechter, indem er gesell
schaftliche Räume öffnet und schließt, männ
liche Interessen aus der Privatsphäre heraus
hebt, weibliche in ihr verschwinden läßt, ge
sellschaftliche Prozesse also ver- oder entge
schlechtlicht. 

Den Staat als ein Kräfteverhältnis zu be
greifen bedeutet, daß er erratisch und unver
bunden, ja unausweichlich fragmentiert ist, 
so daß es keinen einheitlichen Akteur "Staat" 
hinter einzelnen Politiken gibt. Der Staat re
flektiert nicht eine vorgängige Klassen- oder 
Geschlechterstruktur, sondern ist das Ergeb
nis "mächtiger" Netzwerke, Beziehungen 
und Allianzen. Er ist ein Set von politischen, 
bürokratischen und rechtlichen Diskursen 
und Arenen (vgl. Watson 1990: 112; Brown 
1992: 12), die wiederum Produkte politischer 
Auseinandersetzungen sind. Der Staat ist al
so ein "Feld der Hegemonie" (Demiro
vic/pühI1997). Er ist - in den Worten Fou
caults - ein Macht- und Herrschaftsdisposi
tiv, das hegemoniale Verhältnisse schafft. 
"Geschlecht" ist eine zentrale Komponente 
in diesem Hegemoniefeld. Dazu zwei histo
rische Beispiele: Der Nationalstaat machte 
mit der Verknüpfung von Waffenfähig
keit/Militär und Staatsbürgerschaft, der So
zialstaat im männlichen Klassenkompromiß 
und der geschützten Sphäre männlicher Er
werbstätigkeit Männlichkeit hegemonial. 

Staatliche "Kohärenz", Macht und Herr
schaft stellen sich in komplexen strategischen 
Situationen her (vgl. Pringle/Watson 1992: 
56). Was als "Intentionalität" staatlichen 
Handelns erscheint, ist nicht strukturell ge
geben, sondern ist Folge des Erfolgs, mit dem 

unterschiedliche Gruppen sich einbringen 
können. "Intentionalität" ist also eine Resul
tante aus unterschiedlichen Intentionalitäten, 
mithin immer partial und temporär (vgl. Wat
son 1990: 112). Der Staat kann folglich weder 
als kohärenter Agent einer spezifischen ge
sellschaftlichen Gruppe - der Männer, bei
spielsweise - noch mit Intentionalität - die 
Unterdrückung von Frauen - agieren (vgl. 
Pringle/Watson 1992: 55f.). Sowohl Frauen
freundlichkeit als auch -feindlichkeit des 
Staates sind zeitweise möglich. 

Die Essentials anti-patriarchaler Staats
konzepte seien abschließend in drei Punkten 
zusammengefaßt: 

Der Staat ist erstens die Institutionalisie
rung eines geschlechtlichen Herrschaftsver
hältnisses, d.h. er ist Ausdruck des Ge
schlechterverhältnisses, und er organisiert 
das Geschlechterverhältnis. Das Konzept 
struktureller und strategischer Selektivität 
wirft ein Licht auf die '"Mannschaft" des 
Staates, aber auch auf seine androzentrische 
Verhältnisse reproduzierende und modifiziec 
rende Potenz. Es ist nicht (allein) das Ge
schlecht der Akteure, das den Staat patriar
chal macht, sondern die Formen, wie unter
schiedliche Interessen im und durch den Staat 
destilliert werden. Deshalb gibt es auch kei
nen automatischen Zusammenhang zwischen 
der Rekrutier~ng von Frauen in Staats büro
kratien und einem "frauenfreundlichen 
Staat". 

Zweitens: Staatlicher Androzentrismus 
läßt sich nicht einfach aus den gesellschaftli
chen Geschlechterverhältnissen "ableiten", 
sondern muß als eine heterogene Interessen
konstellation begriffen werden. Es gibt also 
keine patriarchale oder männliche Logik, die 
sich im Staat materialisiert. Der Staat ist kein 
monolithischer androzentrischer Block, son
dern er besteht aus diversen Apparaten, in 
denen auch Interessen von Frauen repräsen
tiert sein können. Staat ist Kampf zwischen 
Männern und Frauen, gegen Frauen, aber 
auch mit Frauen. Er agiert mithin nicht mit 
misogyner Intentionalität (vgl. Pringle/Wat
son 1992: 55f.), er kann aber auch maskulini
stisch sein, ohne eine mehrheitlich männliche 
institutionelle Ausstattung zu besitzen (vgl. 
Brown 1992: 14). 

Drittens: Der Staat ist also bezüglich Ge
schlechterverhältnissen ·ein relativ autonomer 
Akteur, der eigene Interessen und Strategien 
verfolgen kann, die patriarchalen Verhältnis
sen durchaus widersprechen. Er ist also nicht 
Instrument oder Agent des männlichen Ge
schlechts und hat nicht für alle Zeiten das In
teresse, beispielsweise die geschlechtsspezifi
sche Arbeitsteilung aufrechtzuerhalten oder 
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weibliche Generativität zu kontrollieren. Der 
Staat ist somit eine Institution, die patriar
chale Verhältnisse in Frage stellen und verän
dern kann. Durch die Konstruktion eines 
Deutungsrahmens, durch die Institutionali
sierung eines Diskurses und durch den Ge
brauch einer spezifischen Sprache werden 
Chancen für geschlechterpolitischen Wandel 
eröffnet oder aber vertan und verhindert (vgl. 
Watson 1990: 113). • 

Birgit Sauer, Politikwissenschafterin, 
1993/94 Gastprofessorin an der Kon-Kun
Universität in Seoul/Korea, seit 1995 
Assistentin am Institut für Politik
wissenschaft der Universität Wien. 
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Anmerkungen zur Rolle des Rechts in der Krise des 

Sozialstaates und des "Standortes Deutschland" (I) 

Wo ein politischer Wille 'ist, 
ist auch ein rechtlicher Weg 

VON HUBERT ROTTLEUTHNER 

Krisen in der Ge
sellschaft oder 

ganze Gesellschaften in 
einer Krise zu sehen, 
ist ein beliebtes Unter
fangen - nicht nur von 
eingefleischten Kultur
pessimisten. Das An
gebot an Krisen ist 

kaum überschaubar Es reicht von Zeichen 
des moralischen Verfalls - festgemacht an ho
hen Kriminalitäts- oder Scheidungs ziffern 
oder auch am Konsum von Drogen, alkoho
lischen und nicht-alkoholischen - über öko
logische Katastrophen, demographische Kri
sen, Krisen des Vertrauens in die Politik und 
die Politiker und alle anderen Arten von Ver
trauenskrisen, bis zu den diversen Varianten 
von wirtschaftlichen Krisen. Es kommt also 
auf die Wahl des "kritischen" Ausgangs
punktes an. Als solchen wähle ich hier: die 
"Krise des Sozialstaates" und die "Krise des 
Standortes Deutschland". 

I. Krise des Sozialstaates und Krise des 
Standortes Deutschland 

Beide Krisen sind zentriert um das Phäno
men einer dauerhaft hohen Arbeitslosigkeit. 
Deren Folgen zeigen sich 

(1) in geringerem Konsum, 
(2) in einem geringeren Aufkommen für 

die sozialen Sicherungssysteme. Dieses Auf
kommen wird noch gemindert durch die de
mographische Entwicklung und durch das 
staatliche Abschöpfen von Mitteln für sog. 
versicherungsfremde Leistungen und 

(3) in einem geringeren Steueraufkom
men, das in Form von Einkommen- und 
Umsatzsteuer vor allem an Arbeitseinkom
men und Konsum geknüpft ist, nicht an 
Wertschöpfung im allgemeinen. Es sind dann 
vor allem die geringeren Transferleistungen 
(vor allem des Staates) und die geringeren 
Steuerungskapazitäten des Staates im Bereich 
infrastruktureller Leistungen, die als Bedro
hung der Sozialstaatlichkeit angesehen wer
den. Während die Krise des Sozialstaates als 
Folge der dauerhaften Massenarbeitslosigkeit 
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angesehen wird, wird als Ursache der Mas
senarbeitslosigkeit die Krise des Standortes 
Deutschland angeführt. Arbeitslose werden 
nicht eingestellt, Arbeitsplätze werden abge
baut und gegebenenfalls ins Ausland verla
gert wegen der großen Standortnachteile in 
der BRD. Die werden vor allem gesehen 

in einem zu hohen Lohnniveau, insbes. in 
der Höhe der Lohnnebenkosten, auch in den 
Stückkosten; in einem hohen Krankenstand, 
zu vielen Urlaubstagen und Feiertagen; in ei
nem überzogenen arbeitsrechtlichen Schutz, 
der die Arbeitsplatzinhaber, auch die nicht 
leistungsfähigen unter ihnen, privilegiere. Die 
Steuerbelastung und damit die Staatsquote 
seien zu hoch. Die verwaltungsrechtlichen 
Bewilligungsverfahren seien langwierig und 
kompliziert. 

Unter all dem leide e,ben die Wettbe
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft in 
Zeiten der Globalisierung. - Üblicherweise 
nicht erwähnt werden (nachteilige) Faktoren 
wie die De-Motivierung der Arbeitnehmer 
durch Stellenabbau und Überlastung. - Auch 
die "Privatisierung" staatlicher Bereiche wird 
nicht als ein weiterer Beitrag zur Erhöhung 

.,der Arbeitslosigkeit gesehen. 
. Man könnte nun einsteigen in eine Dis
kussion über die Standortfrage und die Glo
balisierung. Man könnte, wie üblich, die 
Standortvorteife der BRD aufzählen: hohe 
Gewinne vieler deutscher Unternehmen 
(freilich, wo werden sie erzielt?), hohe Akti
enkurse und Renditen, hohe Exportrate, gute 
Infrastruktur (Verkehr, Nachrichtenwesen), 
hoher Ausbildungsstand, geringe Streikhäu
figkeit, günstiges Sozialklima, günstige geo
graphische Lage. 

Man könnte fragen, ob das überhaupt mit 
der "Globalisierung" stimmt. Mitnichten 
gibt es einen Zusammenhang zwischen nied
rigen Löhnen und geringer Arbeitslosigkeit. 
- In welchen Ländern investieren denn deut
sche Unternehmen tatsächlich und warum? 
Jedenfalls kaum in Singapur und Malaysia. 
(90% der Investitionen erfolgen im Inl~tnd; 
die restlichen Investitionen vor allem in ho
chentwickelte Industriestaaten) - Eine Glo-

balisierung erfolgt eher auf dem Gebiet von 
Geld- und Devisenmärkten (hier kann man 
profitabel investieren, warum sollte man Ar
beitsplätze schaffen?), eine Globalisierung ist 
weniger auf den Waren- und Arbeitsmärkten 
festzustellen. - Was stimmt, ist, daß wenig in 
der BRD investiert wird von anderen EU
Ländern, USA, Japan; sie ziehen z.Zt. Groß~ 
britannien und Irland vor. 

Ich will und kann hier keinen umfassen
den Erklärungsversuch fur die Massenar
beitslosigkeit unternehmen. Mir g,eht es im 
folgenden vor allem um die Rolle des Rechts, 
d.h. vor allem der Gesetzgebung, angesichts 
dieses Phänomens. 

Alle Maßahmen - dienen sie der Verringe
rung der Arbeitskosten, der Senkung der 
Steuern, dem Abbau und der Verlagerung 
("Privatisierung") der sozialen Sicherungen
erfolgen in Gesetzesform, zumindest rechts
förmig. Das wird an den Spargesetzen vom 
Herbst 1996 deutlich. Auc~ "Deregulierung" 
erfolgt wiederum rechtsförmig. Einstmals 
wurde die Propaganda für eine Deregulierung 
auch mit dem Argument geführt, die Nor
menflut einzudämmen. Aber darum geht es 
nicht, nicht um die Verminderung der Nor
menmenge. Deregulierung bedeutet durch 
Erlaß weiterer Gesetze - den Abbau von ge
setzlichen Schutz bestimmungen (im Bereich 
der Kündigungen, der befristeten Arbeitsver
hältnisse, der Arbeitszeitregelungen etc.) 

Aber auch die Vorschläge zur Sicherung 
gegen Sozialabbau kommen rechtsförmig da
her: steuerrechtliche Maßnahmen bis zur To
bin-tax, Lehrstellen-Abgabe, Grundrente 
etc. Nicht rechtsförmig scheinen allein die 
Appelle von Kohl und Blüm an die Arbeitge
ber zu sein, jetzt endlich Arbeitsplätze zu 
schaffen. Dann stellt sich die Frage: läßt sich 
mit Hilfe von Gesetzen eigentlich alles re
geln; ist Recht nur ein beliebiges, d.h. für alle 
möglichen Zwecke einsetzbares Instrument 
der Politik oder setzt es der Politik auch 
Grenzen? Und zwar inhaltliche Grenzen, 
nicht nur Grenzen in Form von Verfahren, 
die eingehalten werden müssen, um gültige 
Gesetze zu verabschieden? 

11. Steuerung durch Recht 

I. Das instrumentelle Rechtsverständnis 
Vorherrschend ist heute ein instrumentelles 
Verständnis von Recht, d.h. vori Gesetzge
bung; und auch eine solche instrumentelle 
Gesetzgebungspraxis: Rechtsnormen werden 
verwendet, um bestimmte Zustände zu errei
chen, aufrechtzuerhalten oder zu beseitigen, 
also um bestimmte Zwecke zu realisieren. 
Gesetze werden heute nicht (mehr) als "Aus
druck" grundlegender Überzeugungen der 
Bevölkerung verstanden, oder des "Volks gei
stes", der still vor sich hinwirkt, oder gar des 
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"völkischen" Willens oder Gewissens; auch 
nicht als Ausdruck der ökonomischen Basis 
oder der sozialen Solidarität etc. Vielmehr 
scheint zu gelten: Wo ein politischer Wille ist, 
ist auch ein rechtlicher Weg. 

In der Alltags-Gesetzgebung scheint ein 
solches instrumentelles Verständnis unpro
blematisch zu sein. Kritisch wird es aber, 
wenn es um fundamentale Ziele geht, wenn 
grundlegende rechtlich verbürgte Prinzipien 
zur Diskussion stehen. Welche Grenzen sind 
dann dem Gesetzgeber in seinem instrumen
tellen Gesetzesgebrauch gezogen? - Ich fra
ge zunächst: 

2. Gibt es dem Recht immanente 
Schranken der Steuerung? 
Dabei beschränke ich mich im folgenden -
gemäß meiner thematischen Begrenzung -
auf mögliche rechtliche Schranken im Um
feld des Sozialstaatsprinzips. 

a) Normative Schranken 
Gibt es rechtsimmanente, normative Grenzen 
oder Schranken im Sinne eines legislativ nicht 
Verfügbaren, das selbst innerhalb der Nor
menordnung als unverfügbar festgelegt ist? 

Dieses Vorgegebene, Unverfügbare war 
wohl einst mit "Naturrecht" gemeint (das 
jetzt bei der strafrechtlichen Behandlung von 
"DDR-Unrecht" in seiner ewigen Wieder
kehr in seiner Radbruchschen Variante auf
taucht). Will man sich hier nicht mit einem 
Aufschwung in rechtstranszendente Bereiche 
versuchen, der intersubjektiv kaum nachvoll
zogen werden kann, wird man die Grenzen 
des legislativ Disponiblen in folgenden 
Aspekten sehen: 

in verfahrensmäßigen Änderungs-Barrie
ren in Form qualifizierter Mehrheitsregeln; 
in der Kernbereichs-Regel des Art. 79 III GG 
(hier wird u.a. auf das Sozialstaatsprinzip in 
Art. 20 verwiesen); in weiteren grundlegen
den Rechtsprinzipien der Verfassung .. 

Ganz konkret kann man dann fragen: 
kann das Sozialstaatsprinzip in Art. 20 GG 
als normative Schranke gegen den Sozialab-

(1) Überarbeitete Fassung eines Vortrages auf dem 5. 
Ostdeutschen Juristentag (" Gesellschaft in der Krise -
Recht als Krisenmanagement?"). Berlin 14.12.1996. 
(2) BVerfGE 22. 180- Urteil des 2. Senats v 18.7.1967 
ähnlich BVerfGE 27.253 [283J; 35,202 [235fj; 69,272 
[314}. 

(3) BVerfGE 22,180 (204). 
(4) BVerfGE 52, 283 (298); Beschluß des E Senats v. 
6.11.1979. 

(5) BVerfGE 70, 278 (288); Beschluß d. E Senats v. 
8.10.1985. 
(6) BVerfGE 69, 272; Urt. d. E Senatsv.16.7.1985;vgl. 
auch BSG v. 22. E 1986. NJW 1987, S. 463. 
(7) BVerfGE 77, 340 (344); Beschluß des 2. Senats v. 
15.12.1987. 
(8) BVerfGE 69, 272 (314); Urteil des 1. Senats v. 
16.7.1985. 
(9) BSG, Urt. v. 22.1.1986, NJW.1987, 463. 
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bau fungieren? - Die Durchsicht der relevan
ten Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts und des Bundessozialgerichts kann 
nur zu einem ernüchternden Resultat führen. 
Es heißt zwar: 

"Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet den 
Staat, für eine gerechte Sozialordnung zu sor
gen." (2) Der Staat hat die Pflicht, "für einen 
Ausgleich der sozialen Gegensätze und damit 
fiir eine gerechte Sozialordnung zu sor
gen" ,(3) Aus dem Sozialstaatsprinzip ergeben 
sich aber weder subjektive Rechte noch ist 
daraus eine konkrete Pflicht des Gesetzge
bers ableitbad4) Überhaupt ist die rechtliche 
Ausgestaltung dieses Prinzips, etwa im Ver
gleich zu Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, 
sehr gering. Der Staat hat hier einen "weiten 
Gestaltungsspielraum ". (5) 

Zwar besteht eine Eigentumsgarantie ren
tenversicherungsrechtlicher Positionen. (6) 

Aber auch hier gibt es einen weiten Gestal
tungsspielraum, wenn man an die Änderun
gen der Altersgrenzen oder die Anrechnung 
der Ausbildungszeiten denkt. 

"Eine Verfassungsgarantie des bestehen
den Systems der Sozialversicherung oder 
doch seiner tragenden Organisationsprinzi
pien (läßt) sich dem Grundgesetz nicht ent
nehmen." (7) 

"Wer als Pflichtversicherter der gesetzli
chen Pflichtversicherung beitritt, kann nicht 
von vornherein erwarten, daß die gesetzli
chen Vorschriften über die Leistungen auf 
Dauer unverändert fortbestehen und daß er 
bei notwendigen Änderungen bessergestellt 
wird als andere Pflichtversicherte. Die ge
setzlichen Sozialversicherungen sind Solidar
gemeinschaften auf Dauer, die sich im Laufe 
der Zeit vielfachen Veränderungen anpassen 
müssen. Wer so geprägten Gemeinschaften 
beitritt, erwirbt nicht nur die damit verbun
denen Chancen, sondern trägt mit den ande
ren Versicherten auch ihr Risiko." (8) 

Zwar kann man noch die aus dem rechts
staatlichen Fundus bekannten Prinzipien des 
Vertrauens- oder Bestandsschutzes, des Son-

(10) Ebd. 
(J 1) "Noch heute fällt es den Juristen schwer, die reine 
Positivität des Rechts, und den Ideologen schwer, die 
Umwertbarkeit auch ihrer Werte zuzugestehen. Im
mer wieder werden größte Anstrengungen unternom
men, um den vermeintlichen Konsequenzen reiner Be
liebigkeit zu entgehen durch Berufung auf einen Rest
bestand an invarianten Grundlagen, auf wenigstens 
einige absolute Werte oder auf ein ethischenaturrecht
liches Minimum an Normen .. 
Wenn man jedoch davon ausgehen mun, daß reflexive 
Mechanismen unentbehrlich sind, um das gewonnene 
Niveau gesellschaftlicher Komplexität zu halten, wer
den solche Rückgriffe auf vorreflexive Ordnungsvor
stellungen fragwürdig. Die Sicherheit, die sie ver
heißen, wird zunehmend illusionär. Wie sollen Sinnge
halte von geringerer Komplexität solche mit höherer. 
Komplexität regulieren, wie sollen Vorstellungen von 

deropfers, der Verhältnismäßigkeit, der 
Gleichbehandlung oder der Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse ins Feld führen. Mit 
Hinweis auf den Gleichbehandlungsgrund
satz ließe sich zumindest ei~e Ungleichbe
handlung von Arbeitern und Angestellten bei 
der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder 
von Kleinbetrieben unter und über 10 Bec 
schäftigten beim Kündigungsschutz kritisie
ren. Was aber vom Sozialstaatsprinzip letzt
lich bleibt, ist die Garantie des Existenzmini
mums: Die Grenze des Sozialstaatsprinzips ist 
das Existenzminimum. So hat das Bundesso
zialgericht ausgefuhrt. 

"DieserGrundsatz [d.i. das Sozialstaats
prinzip ] gebietet eine Sozialordnung, die dem 
Bürger einen Anspruch auf Leistungen des 
Staates gibt, soweit sein Existenzminimum 
nicht gewährleistet ist. Ein Abbau von Sozi
alleistungen mit der Folge der Ein:kommens
minderung ist nach diesem Grundsatz daher 
bis zur Grenze des Existenzminimums des 
Berechtigten zulässig." (9) 

Im Interesse des Allgemeinwohls muß der 
Gesetzgeber auch auf diesem Gebiet [d.i., des 
Sozialrechts] Neuregelungen treffen können, 
die sich den jeweiligen Erfordernissen anpas
sen. ( ... ) Diese Abwägung zwischen den In
teressen der Allgemeinheit und dem Vertrau
ensschutz des einzelnen hat wesentlich der 
Gesetzgeber vor allem da·nn zu treffen, wenn 
die finanzielle Lage des Staates Einsparungen 
von Staatsausgaben notwendig macht." (10) 

Man bewegt sich auf normativem Treib
sand, wenn man: weiter fragt: Dürfen Renten 
besteuert werden? Gibt es eine rechtsver
bindliche Obergrenze für Sozialversiche
rungsbeiträge? Gibt es eine Enteignungs
grenze ~ei Renten und bei einer Enteig
nungsentschädigung? Kann es ein "Ver
schlechterungsverbot des Sozialstaatsprin
zips" geben? 

Die angeblich invarianten Grundlagen 
bieten keine Orientierung. Das scheint der 
Preis für den Anschein ihrer Festigkeit.(11) In 
Deutschland sind zudem die Erfahrungen 

sehr unbestimmter Komplexität solche von bestimmte
rer Komplexität kontrollieren können? Es mag sein, 
daß sich auch in unserer Gesellschaft gewisse Prinzipi
en der Moral herausabstrahieren und als invariant und 
unantastbar institutionalisieren lassen. Aber so festge
stellte Grundsätze enthalten dann keine ausreichenden 
Ordnungsgarantien mehr. Sie sind nicht instruktiv ge
nug, um den Prozen laufender struktureller Variation 
wirklich steuern zu können. Sie schließen zu wenig aus, 
enthalten keine ausreichenden Hinweise aufjeweils 
brauchbare Lösungen. Sie werden gerade durch die ih
nen zugeschriebene Invarianz überdehnt und prak
tisch unwichtig. Damit wird fraglich, ob Man und Si
cherheit der Bewegung weiterhin im Unbeweglichen 
zu suchen sind. " . 
(N.Luhmann, Rechtssoziologie, Reinbek 1972, S. 

215f) 
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zahlreich, daß ganze Verfassungen zur Dis
position stehen und wie auch speziell mit Ei
gentumsrechten umgegangen werden kann 
(Inflation 1923, Enteignungen, insbes. nach 
1945, Rentenanwartschaften, die in der DDR 
erworben wurden). 

Bleibt dann noch etwas von den 
Bemühungen, "Recht (auch) als Maß der 
Macht" zu verstehen? Wenn es so etwas wie 
ein Eigengewicht des Normativen, d.h. der 
nicht skeptisch oder machttechnisch aufge
weichten Überzeugung vom Eigengewicht 
des Normativen gibt, dann wohl eher im Be
reich der Rechtsstaatlichkeit, und hier vor al
lem bei den klassischenJustiz-Prinzipien.(12) 
Ihre Verbindlichkeit, ihre den Staat selbst 
bindende Kraft hat den Vorzug, daß sie nicht 
so stark von der ökonomischen Befindlich
keit des Staates abhängt. Man wird aber 
gleichwohl sehr genau darauf zu achten ha
ben, inwieweit nicht doch mit dem Argu
ment des Sparzwanges unter der Zielstellung 
der "Entlastung" und der "Vereinfachung" 
der Rechtspflege Eingriffe in Grundprinzipi
en einer rechts staatlichen Justiz erfolgen. (13) 

Ich möchte noch auf zwei weitere mögliche 
rechtsimmanente Schranken hinweisen: 

b) Grenzen aufgrund rechtlicher 
Regelungsformen 
In der Diskussion über eine Steuerungskrise 
des Rechts wurde u.a. darauf verwiesen, daß 
das rechtliche Instrumentarium sehr be
grenzt sei.,Recht würde vor allem mit der 
Androhung oder Anwendung von Zwang 
seine Wirkungen und seine Wirksamkeit ent
falten. Dabei wird Recht, d.h. Rechtsnormen, 
reduziert auf das strafrechtliche Modell der 
Verknüpfung eines Tatbestandes mit einer 
Rechtsfolge, die eine negative Sanktion ent
hält, verhängt im Fall, daß das im Tatbestand 
enthaltene Verbot übertreten wird. Gegen- ., 
übergestellt werden dann Macht und Zwang 
auf der einen Seite, der Seite des Rechts, und 
Markt und Geld auf der anderen. Rechts
immanent wären folglich erhebliche Schran
ken hinsichtlich der Steuerungskapazität des 
Rechts auszumachen. Die Schranken lägen in 
der beschränkten Regelungsform des Rechts. 

Damit dürfte allerdings die "Spezifik des 
Rechts" ganz unzureichend getroffen sein. 
Die rechtlichen Regelungsformen sind sehr 
vielfältig und nicht auf Gebote/Verbote mit 
negativen Sanktionen zu reduzieren. Ein kur
sorischer Blick in das Bundesgesetzblatt 
dürfte genügen, um das zu bestätigen. 

In Gesetzen wird auch mit posit'iven An
reizen, vor allem mit Geld, gearbeitet, mit 

(12) U~abhängigkeit der Justiz - rechtliches Gehör
faires Verfahren, Waffengleichheit - Gesetzesbindung 
- Gleichbehandlung - Rückwirkungsverbot. 
(13) Vgl. dazu H. Rottleuthner, Entlastung durch Ent-
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Kompensationen und Entschädigungen; mit 
Verfahren, mit Regelungsangeboten, mit 
konstitutiven Normen etc. Der Markt mit 
seinem Geldmechanismus ist kein Gegenrno
delI zu rechtlichen Regelungsmechanismen. 
Der Markt ist eine durch und durch rechtli
che Veranstaltung. 

So gesehen sind die gesetzlichen Rege
lungskapazitäten enorm groß. Die "Spezifik 
des Rechts" liegt eher darin, daß möglichst 
präzise Tatbestände formuliert werden, 
Rechtsfolgen der verschiedensten Art daran 
geknüpft werden, Verfahren etabliert wer
den, innerhalb derer diese Normen gesetzt 
werden können und Anwendung finden, und 
schließlich Kompetenzen für die Setzung, 
Anwendung und Durchsetzung festgelegt 
werden. Dies alles hat dann noch logischen 
Konsistenzanforderungen zu genügen. (14) 
Bei der Einfügung von Art. 16a GG (mit den 
Resten des Asylrechts) wurde ja demon
striert, welche komplizierten rechtlichen We
ge gegangen werden können und müssen, 
wenn ein politischer Wille da ist. 

c) Schließlich sei noch auf eine klassische 
Grenze von Rechtsordnungen überhaupt 
verwiesen, nämlich die Nationalstaatlichkeit 
der Gesetzgebung - in unserem Zusammen
hang als Grenze einer rechtlichen Steuerung 
transnationaler, globaler Prozesse. Auch hier 
kann man wohl nur konstatieren, daß weder 
die Europäische Sozialcharta vom 18.10.1961 
(15) noch der Internationale Pakt über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 
19.12.1966 (16) irgendeine Rolle in der aktu
ellen Argumentation spielen. 

3. Rechtsexterne Grenzen der rechtli
chen Steuerung 

Üblicherweise arbeitet man als Rechtssozio
loge weniger mit rechtsimmanenten Grenzen 
der Steuerung durch Recht, als vielmehr mit 
restriktiven Bedingungen, die - je nach theo
retischem Ansatz - entweder in der Motivla
ge der Adressaten festgemacht werden köne 

nen oder in den Strukturen, in der "Eigenlo
gik" ganzer sozialer Systeme. Im einen Fall 
bewegt man sich auf dem Feld einer Hand
lungstheorie - das sind meist utilitaristische 
Theorien .der rationalen Wahl, im anderen 
Fall geht man von systemtheoretischen An
nahmen aus. Beide Theorietypen lassen sich 
auf unsere Bezugsprobleme anwenden. 

a) Ziel: Schaffung von Arbeitsplätzen; Ver
hinderung des Abbaus 

aa) Handlungstheoretische Kosten-Nut
zen-Kalküle 

formalisierung? München 1997. 
(14) Damit werden rechtsimmanente Anforderungen 
formuliert. die et~a dem entsprechen, was L.Fuller als 
"Morality of the Law" bezeichnet hat. 

Wenn wir zunächst danach fragen, welchen 
Beitrag die Gesetzgebung leisten kann zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen oder bloß zur 
Verhinderung eines weiteren Abbaus, kön
nen wir auf der handlungs theoretischen Ebe
ne die wohlvertrauten unternehmerischen 
Kosten-Nutzen-Kalküle ausmachen: welche 
Kosten entstehen durch Regelungen des Ar
beitsrechts, des Sozial- und Steuerrechts? 
Schutznormen können als Kostenfaktoren 
verrechnet werden. Sozialklimatische Vortei
le sind nur schwer zu kalkulieren. Welche 
Anreize kann der Gesetzgeber bieten in 
Form von geringeren Belastungen oder gar 
positiven Zuwendungen? Welche Mitnahme
Effekte muß der Gesetzgeber dabei berück
sichtigen? Der Einsatz von Geboten oder 
Verboten dürfte die üblichen kontraproduk
tiven Wirkungen zeitigen in Form von Um
gehungen und Normerosion, ansonsten kann 
man die Folgen auch als Kosten verbuchen. 
Hier stößt der Gesetzgeber eben schnell an 
den Kern einer kapitalistisch organisierten 
Wirtschaft, nämlich die privatautonome un
ternehmerische Investitionsentscheidung. 

bb) Systemtheoretische Annahmen 
In systemtheoretischen Ansätzen wird über 
die individuelle Handlungsmotivation hinaus 
das Faktum reflektiert, daß gerade wirt
schaftliche Vorgänge nicht mehr aus jeweils 
subjektiv verfolgten Absichten erklärbar 
sind. Die Aggregierung von Einzelhandlun
gen produziert eine Eigenlogik, eine Eigen
gesetzlichkeit in den unterschiedlichen so
zialen Systemen. Recht, Politik, Wirtschaft 
etc. folgen ihren eigenen Rationalitäten. Ge
rade am Beispiel der von der Politik freige
setzten internationalen Finanzmärkte zeigt 
sich, daß Wechselkurse, der Handel mit Ak
tien, Optionen etc. über den Köpfen der ein
zelnen Akteure verläuft und mitunter nicht 
einmal mehr von nationalen Notenbanken 
gesteuert werden kann. 

Im Rahmen der Systemtheorie Luhmann
scher Prägung hat man schon einfach auf
grund der Theoriekonstruktion Schwierig
keiten, eine rechtliche Regelung des Wirt
schaftssystems begrifflich zu fassen. Wenn ei
ne solche möglich ist, dann ohnedies nur da
durch, daß sich das Rechtssystem auf die Ei
genlogik des Wirtschaftssystems einläßt, d.h. 
sich des Geldmechanismus bedient. Dann 
sind eben rechtliche Regelungen ein Kosten
faktor unter anderen. Wenn das Wirtschafts
system nach Luhmann gemäß dem Code 
"Zahlen/Nicht-Zahlen" operiert, kommt es 
eben darauf an, wer über diesen Code ver
fügt. Das sind nicht einzelne Personen mit 

(15) BGB! 1964 11,1261. 
(16) BGB! 1973 11,1533,1569. 
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ihren lauteren Motiven und sozialen Gesin
nungen, sondern Rollenträger ("Charakter
masken" hieß das einmal), die gemäß der Sy
stemlogik zu funktionieren haben. 

b) ZieL· gerechte Sozialordnung 
Was den zweite~ Aspekt meines Themas be
trifft - die rechtliche Steuerung der Folgen 
der Arbeitslosigkeit-, möchte ich die Rolle 
der Gesetzgebung unter zwei Aspekten be
trachten. Einmal kann man danach fragen, in
wieweit eine dem Sozialstaatsprinzip ver
pflichtete Gesetzgebung dazu beiträgt, daß 
eine "gerechte Sozialordnung" mit einem 
"Ausgleich der sozialen Gegensätze" ge
schaffen werden kann. Dazu sollte ja der 
Staat gemäß dem Sozialstaatsprinzip ver
pflichtet sein. 

Meine zweite Frage wird dann sein, in
wieweit durch Gesetze, d.h. durch den Mo
dus der Legalität, eine Akzeptanz für die ge
setzlich auferlegten Belastungen und Kom
pensationen gesichert werden kann. Klas
sisch gefragt: wie weit trägt eine Legitimität 
durch Legalität allein? Welche zusätzlichen 
Legitimationsmechanismen sind erforderlich 
zur Sicherung von Akzeptanz oder zumin
dest zur wirkungsvollen Absorption von 
Protest? 

Bei der ersten Fragestellung - wie steht es 
mit einer durch Gesetzgebung iJ-ngezielten 
"gerechten S~zialordnung"? - geht es nicht 
nur um die Frage der Motivation von Akteu
ren, sondern um die Erreichung bestimmter 
Zielzustände in dieser Gesellschaft (die sich 
als Folge der Aktivitäten vieler einstellen sol
len). Bei der Beantwortung der Frage, wie ei
ne solche "gerechte Sozialordnung" über
haupt aussehen soll, lassen uns die Rechts
und Sozialphilosophen üblicherweise im 
Stich. Sie sind entweder an philosophiege
schichtlichen Exegesen - von Platon bis Kant 
- interessiert oder an formal-prozeduralen . 
Theorien, die auf die aktuellen Probleme 
nicht anwendbar sind. 

Gerechtigkeitstheoretiker müßten sich 
vorrangig mit Fragen der Steuergerechtigkeit . 
und Problemen der Messung und der Recht
fertigung der Verteilung von Reichtum und 
Armut in einer Gesellschaft befassen. Fragen 
der Verteilungsgerechtigkeit kann man gar 
nicht konkret genug stellen. Ist es zu recht
fertigen,. 
• daß in der BRD 5% der privaten Haus

halte über 35% des Privatvermögens ver-
fügen; . 

• daß ein gespaltenes Steuersystem existiert 
mit Zwangssteuern für die einen, weitge
henden Gestaltungs- und Entziehungs
möglichkeiten für die anderen, was dazu 
führt, daß der tatsächliche Spitzensteuer
satz bei 38% liegt; 
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• daß die Einkommen aus Unternehmer
tätigkeit und Vermögen (und auch die Ge
winne der Kapitalgesellschaften) sehr viel 
stärker gestiegen sind als die Einkommen 
aus abhängiger Arbeit; 

• daß sich entsprechend ~uch die jeweiligen 
Anteile von Arbeitseinkommen, Einkom
men aus Vermögen und aus Transferlei
stungen erheblich verschoben haben? 
Es ist also zu klären, in welcher Gesell

. schaft wir leben wollen, mit welcher Vertei
lung von Lasten, Entschädigungen und Pri
vilegien. Dann kann man in einem zweiten 
Schritt daran gehen zu klären, welchen Bei
trag die Gesetzgebung zur Erreichung des 
gewünschten Zustandes leisten kann und 
soll. 

c) Ziel: Sicherung der Akzeptanz bzw. Ab
sorption von Protest angesichts des Abbaus 
von Sozialstaatlichkeit 
Ich sehe nicht, daß der Diskurs der Sozial
philosophen sich in eine solche Richtung be
wegt. Und auch die Beiträge in den politi
schen Arenen scheinen eher auf meinen zwei
ten Punkt konzentriert zu sein: wie sich näm
lich der Abbau des Sozialstaates ohne großen 
Protest der Betroffenen realisieren läßt. Mei
ne Frage war hier, wie weit der legale Legiti
mationsmodus reicht bei der Sicherung der 
Akzeptanz von Maßnahmen, die in bisher 
gewährte Besitzstände oder Erwartungen 
einschneiden. Genügt sozusagen die Ver
mittlung des Eindrucks, "daß alles mit rech
ten Dingen zugegangen ist" ? 

Meine These ist, daß heutzutage - wenn es 
überhaupt jemals der Fall gewesen sein sollte 
- Legitimität nicht durch Legalität geschaffen 
wird. Der bloßen Legalität wird kein Legiti
mitätsglaube (mehr) geschenkt. Dies hängt 
meiner Ansicht nach genau mit dem am An
fang konstatierten instrumentellen Rechts
verständnis und der instrumentellen Gesetz
gebungspraxis zusammen. Bei einer perma
nenten Instrumentalisierung des Rechts kann 
ihm kein Eigenwert mehr beigemessen wer
den. Wer noch eine weitere Krise haben 
möchte, könnte deshalb von einer Akzep~ 
tanzkrise des Rechts sprechen. 

aa) Instrumentalisierung des Formalen 
Vermutlich ist es weniger die große Zahl von 
Gesetzen und die hohe legislative Ände
rungsgeschwindigkeit, die das Vertrauen in 
das Eigengewicht des Normativen untergra
ben, als vielmehr ein instrumentalistischer, ja 
opportunistischer Umgang mit rechtlichen 
Formen, insbes. mit formalen Prinzipien der 
Rechtsstaatlichkeit. Wenn das Ergebnis nicht 
paßt, werden eben die Gesetze auch um den 
Preis rechtsstail.tlicherPrinzipien über den 
Haufen geworfen. 

Insofern haben die Bürger der neuen Bun-

desländer weder Gerechtigkeit noch den 
Rechtsstaat erhalten, sie bekamen vielmehr 
vorgeführt, daß auch rechtsstaatliche Prinzi
pien zur Disposition stehen können. Ich den
ke, daß viele Bürger der neuen Bundesländer 
und insbes. die Juristen, die in einem System 
sozialisiert wurden, das explizit von einem 
instrumentellen Rechtsverständnis ausging, 
besonders sensitiv gegenüber diesen neuen, 
aber nur allzu vertrauten Erfahrungen sind . 
Ich meine etwa solche Phänomene wie 
• die mehrmalige Verlängerung der Ver

j ährungsfristen; 
• die Aushebelung des Rückwirkungsver

botes mit Hilfe naturrechtlicher Formeln; 
• Versuche der Änderung des Wahlrechts 

(mit der 3-Mandate-Regel), wenn es dar
um geht, eine bestimmte Partei loszuwer
den; 

• der Umgang mit parlamentarischen Ge
schäftsordnungen: Ungleichbehandlung 
bei den Anfragen von CDU/CSU und 
spiegelbildlich durch die PDS im Bundes
tag zu verfassungsfeindlichen Umtrieben 
in der jeweils anderen Partei - Die Hand
habung der Geschäftsordnung im Berliner 
Abgeordnetenh':i.us bei der Ernennung 
von Mitgliedern im Ausschuß zur Über
prüfung des Verfassungsschutzes (entwe
der die bisherige Praxis war regelwidrig 
oder die Ordnung muß geändert werden); 

• die Versuche, die Enteignungen in den 
Jahren 1945-49 doch wieder rückgängig 
zumachen. 
Daneben gab es in der letzten Zeit eine 

Reihe weiterer, allgemeinerer Erfahrungen: 
nach unliebsamen Entscheidungen des Bun
desverfassungsgerichts wird ein Vorschlag 
zur Änderung des Abstimmungs-Modus ge
macht; bei Normenkontrollklagen soll eine 
Mehrheit von 6:2 erforderlich sein. Es wurde 
sogar die Möglichkeit der Abberufung von 
Richtern am Bundesverfassungsgericht er
wogen. Der Kronjurist der CDU will die 
"Akzeptanz" eines Urteils zum legitimen Be
gründungsmuster bei verfassungsgerichtli
chen Entscheidungen machen, wenn es um 
"kommunikative Grundrechte" geht (aus 
Anlaß der "Soldaten sind Mörder" -Entschei
dung des BVerfG) (dann hätten übrigens die 
Grenzsoldaten auch nicht verurteilt werden 
dürfen, weil die Mehrheit der Bevölkerung 
sie wie Soldaten behandelt wissen wollte, die 
bloß Befehle ausgeführt hatten - aber hier 
handelt es sich nicht um ein "kommunikati
ves Grundrecht"); überhaupt ist die oppor
tunistische Verwendung von Meinungsum
fragen, die ohnedies meist mit verzerrten Fra
gestellungen operieren ("Alle Soldaten sind 
Mörder. ce), sehr beliebt. - Auffällig war der 
Umgang mit der Geschäftsverteilung in 
Mannheim nach dem Urteil von Richter Or-
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let (im Urteil gegen Deckert). Fundamentale 
Änderungen der StPO werden mit dem 
Kampf gegen die organisierte Kriminalität 
gerechtfertigt - bis zum großen Lauschan
griff und der Zulassung von Geheimdiensten 
als Ermittlungsorgane. - Mit dem Verweis 
auf eine "funktionsfähige Rechtsprechung" 
werden grundlegende Verfahrensprinzipien 
ausgehöhlt. 

Dabei wäre der Staat wohl gut beraten, 
den Abbau des Sozialstaates nicht mit einem 
Abbau des Rechtsstaates im Justizbereich zu 
begleiten, solange sich die Legitimität der 
staatlichen Ordnung vor allem an den Ge
richten festmacht. 

bb) Rechtsfärmiger Abbau des Sozialstaa
tes - begleitende Argumente 
Der Um- und Abbau des Sozialstaates erfolgt 
rechtsförmig. Meine These war, daß eine Ak
zeptanzsicherung oder Protestabsorption 
nicht durch den Modus der Legalität erfolgt. 
Es bedarf vielmehr zahlreicher, die rechtli
chen Maßnahmen begleitenden rechtsexterne 
Argumentations-Strategien. Die gebräuch
lichsten möchte ich zum Abschluß auf
führen: 

(1) Salami-Taktik sachlich: die Themen
Schwerpunkte werden permanent verlagert 
(und die Kurzatmigkeit der Presse kommt 
dem sehr entgegen): mal geht es um die Ren
ten, dann wieder einmal um die Krankenver
sicherung, dann sind wieder die Arbeitslosen 
dran etc. Die Blicke wandern zwischen See
hofer und Blüm; und manchmal tritt Herr Ja
goda auf. Oder wenn Sie eine andere Meta
pher wollen: Es gibt nicht das große Faß, das 
überläuft, sondern eine Menge kleinerer Fäs
ser, von denen das eine oder andere schon 
einmal überlaufen kann. 

(2) Salami-Taktik zeitlich: Wichtig ist das 
richtige "timing" beim Ansetzen der Dau
menschrauben. Ende 1996 hieß es so schön: 
"um die Weihnachtsstimmung" nicht zu be
lasten, wird der Bericht der Rentenreform
Kommission noch zurückgehalten (mit dem 
Vorschlag der Kürzung der Renten auf 65 %; 
Frauen sollen weniger erhalten, weil sie län
ger leben ... ) 

(3) Politische Semantik: Es ist ein alter 
Hut, daß Politik auch darin besteht, die 
Kernbegriffe in den Auseinandersetzungen 
zu besetzen. Der DGB war da schon ge
schickt mit seinem "Bündnis für Arbeit", 
dem die Arbeitgeber nur wenig (nämlich 
"und für den Standort Deutschl<1:nd") hinzu
zuse~zen hatten. - Der Gesetzg~ber ist eu-

(17) Diese Strategie ist in anderen Bereichen sehr be
liebt: s. die vergleichende Studie zur Korruptions
bekämpfung im Auftrag des bayerischen Justizmini
steriums; dann sucht sich der Minister die besten Sa
chen heraus für die BRD: den Lauschangriff, den es im 
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phemistisch, wenn er den Abbau sozialstaat
licher Bestände unter dem Titel "Arbeits
rechtliches Beschäftigungsförderungsgesetz" 
versteckt. Hinter dem schönen Motto "mehr 
Eigenverantwortung" verbirgt sich nur die 
Verlagerung gesetzlicher Solidarsysteme auf 
die private Vorsorge. 

(4) Desinformation: Wie man Statistiken 
über die Situation auf dem Arbeitsmarkt ver
fälschen kann, läßt sich gut aus anderen Län
dern lernen (in Japan werden keine Arbeits
losen über 6 Monate Dauer erfaßt; in den 
USA kommen die Daten durch Umfragen 
zustandel). Bei uns gab es Versuche, die Ar
beitslosenquote durch Eliminierung der 
Selbständigen zu schönen; ansonsten wird 
die Beschränkung auf die offiiielle Arbeits
losigkeit (von nun ca. 4,8 Millionen) dazu 
führen, daß bei einer Vermehrung von Ar
beitsplätzen - so sie denn im Namen des 
Bundespräsidenten eintritt - keine Vermin
derung der offiziellen Arbeitslosigkeit er
folgt, weil die verdeckte Arbeitslosigkeit 
samt "stiller Reserve" abgeschöpft wird. 

Der Umgang mit wirtschafts statistischen 
Daten wäre ohnedies ein Kapitel für sich: da 
wird das Sinken des relativen Anteils der 
BRD am Weltaußenhandel beklagt; die abso
luten Ziffern sehen aber ganz anders aus 
(21 % Zuwachs in 1996 gegenüber 1995). -
Auslandsinvestitionen erfolgen nur zu einem 
ganz geringen Teil in Niedriglohnländern. -
Es werden gesetzliche Spitzensteuersätze in 
verschiedenen Ländern miteinander vergli
chen, aber nicht die tatsächliche steuerliche 
Belastung von Unternehmen. - Über die Ver
teilung von Lasten und Kompensationen 
werden wir im unklaren gelassen, z.B. im Ge
sundheitswesen zwischen: Versicherten - Pa
tienten - Ärzten - Krankenhäusern - Kran
kenkassen - Pharmaindustrie. 

(5) Beliebt sind vergleichende Argumente, 
wenn sie passen. Der Hinweis auf Regelun
gen in anderen Ländern erfolgt immer dann, 
wenn sich damit eine Bewegung zum klein
sten gemeinsamen Nenner etwa in der EU 
rechtfertigen läßt. Auf diese Weise werden 
ganz neuartige "Konvergenz-Kriterien" im 
Bereich des Sozialstaates forrnuliert.(17) 

(6) Die Androhung der Standortverlage
rung wird zur Disziplinierung benutzt. Viel
leicht nur kurzfristige Arbeitsplatzsicherheit 
wird gegen Lejstungsabbau eingetauscht. Die 
Interpretation des Günstigkeitsprinzips in 
§ 4 Abs. 3 TVG (Änderung tarifvertraglicher 
Regelungen nu~ zugunsten des Arbeitneh
mers) beschäftigt nunmehr einige deutsche 

Land x gibt. die Kronzeugenregelung aus tand y etc. 
(s. FAZ vom 6.9.1996). 
(18) Amerikanische Zustände: In 75% der 50 größten 
Städte der USA wird Betteln strafrechtich verfolgt. In 
der Hälfte dieser Städte ist es Obdachlosen verboten, 

Arbeitsgerichte, begleitet mit dem Getöse urr 
die Zukunft des Flächentarifvertrages. 

(7) Es werden falsche Fronten aufgebaut 
Z.B. wird aus der Rentenfrage ein Generatio· 
nenkonflikt gemacht; das Hauptproblem iSl 
aber die Massenarbeitslosigkeit. 

(8) Dann ist es nicht mehr weit, um Sün
denböcke für die Arbeitslosigkeit zu finden. 
Ausländer bieten sich da leicht an. Es geht ge
gen Schwarzarbeiter oder gar gegen Schma
rotzerund Faulpelze, die es sich in der sozia
len Hängematte bequem gemacht haben. Wer 
solche Argumente vorbringt, sollte sich zu
erst einmal auf seine Steuerehrlichkeit testen 
lassen. 

(9) Abzusehen ist eine verstärkte Aus
grenzung kleinerer Randgruppen, die wenig 
organisations- und protestfähig sind. Ge
fährdet sind die Millionen von Arbeitslosen, 
Alleinerziehende, dauerhaft von Sozialhilfe 
abhängigen. Betroffen sind schon heute Bett
ler und Obdachlose,(18) generell Personen, 
die keinen ökonomischen Status mehr haben 
und kaum Aussichten einen zu erlangen. Sie 
fallen aus der Gesellschaft heraus und werden 
- wie in der Phase der ursprünglichen Akku
mulation - einer strafrechtliche Behandlung 
zugeführt. Das ist dann die einzige Form des 
soiialen Zusammenhalts. 

Man kann nicht auf "Recht als solchem" 
vertrauen, auch nicht auf den Glauben an die 
begrenzende Kraft des Rechts bei den legis
lativen Entscheidungsträgern. Man muß illu
sionslos die Gesetzgebungspraxis auf ihre 
Verteilungs-Folgen hin untersuchen, die po
litische Propaganda durchleuchten, insbes. 
darauf achten, inwieweit die ganze Standort
Debatte nicht benutzt wird für eine interne 
Umverteilung in der BRD. Vor allem muß 
man sich im klaren sein, daß Rechtspositio
nen auch einmal erkämpft worden sein muß
ten. Sie existieren nicht selbstverständlich in 
einem platonischen Normen-Himmel fort. 
Auch für die Verteidigung sozialstaatlicher 
Elemente gilt: wo ein politischer Wille ist, ist. 
auch ein rechtlicher Weg. Nur muß dieser 
politische Wille eben gegen den Abbau orga
nisiert und mobilisiert werden. • 

Univ.-Prof. Dr. Hubert Rottleuthner lehrt 
am Institut für Rechtssoziologie und 
Rechtstatsachenforschung, Fachbereich 
Rechtswissenschaften an der Freien Univer
sität Berlin; Forschungsschwerpunkte: Ef
fektivitätsforschung, Justizforsch~ng, Recht 
und Nationalsozialismus, Recht in der DDR. 

sich an öffentlichen Orten aufzuhalten oder dort zu 
schlafen. Dann gibt es nicht einmal mehr die Freiheit 
unter Brücken zu schlafen (FR v. 12.12.1996). 

Juridikum 1/98 



Die Ambivalenz der 
Menschenrechte und das, BIM 

VON MANFRED NOWAK UND HANNES TRETTER 

In Österreich gibt es bis heute kein universitäres Institut für Menschenrechte 
und auch kein eigenes universitäres Fach Menschenrechte. 1992 wurde von 

den Autoren ein Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (das "BIM") 
gegründet, das versucht, interdisziplinäre Wege zu gehen und seine 
Forschungsergebnisse für Politik und Praxis fruchtbar zu machen. 

I m Lauf des letzten halben Jahrhunderts 
haben sich die Menschenrechte allmählich, 

aber beständig, zu einem der wichtigsten 
Faktoren der internationalen Beziehungen 
entwickelt. Maßnahmen des internationalen 
Menschenrechtsschutzes werden weiterhin 
von den davon betroffenen Regierungen in 
der Regel als unzulässige Einmischung in ih
re innerstaatlichen Angelegenheiten und ihre 
nationale Souveränität empfunden. Dennoch 
sind es dieselben Regierungen, die im Rah-
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men zwischenstaatlicher Organisationen 
oder ihrer bilateralen Beziehungen zu ande
ren Staaten geradezu wetteifern, neue und ef
fizientere Verfahren zum Schutz der Rechte 
der Menschen in anderen Staaten zu ent
wickeln, ohne sie aber in der Regel durchzu
setzen. Diese Ambivalenz der Regierungen 
und ihrer Repräsentanten bestimmt den 
Menschrechtsdiskurs und erklärt das hohe 
Maß an politischer Sensibilität, Wider
spruchlichkeit und Scheinheiligkeit, mit der 

diese Debatten geführt werden. Die Regie
rungen brauchen die Menschenrechte als po
litische Legitimationsgrundlage und morali
sche Maxime ihres Handelns in einer Zeit 
moralischer Verunsicherung und zunehmen
der Aufdeckung von Mensthenrechtsverlet
zungen, aber sobald sie selbst in die Pflicht 
genommen werden, reagieren sie meist ex": 
trem empfindlich. 

Diese Ambivalenz gilt natürlich auch für 
Österreich. Es gilt heute als Zeichen beson
derer demokratischer Reife und rechtsstaat
licher Kultur, sich in den internationalen Be
ziehungen für die Menschenrechte,zu enga
gieren. Die österreichische Außenpolitik 
mischt in diesem Wettstreit an prominenter 
Stelle mit und hat durch viele erfolgreiche di
plomatische Initiativen wie beispielsweise die 
Gastgeberrolle für die UNO-Weltmenschen
rechtskonferenz 1993 zum positiven Anse
hen unseres Landes beigetragen. Auch hat 
Österreich die meisten relevanten internatio
nalen Menschenrechtsverträge ratifiziert, und 
die vergleichsweise große politische, soziale, 
ökonomische und rechtsstaatliche Stabilität 
unseres Landes trägt dazu bei, daß wir uns 
für die Situation der Menschenrechte im 
großen und ganzen nicht zu schämen bräuch
ten. Dennoch: Sollten es internationale nicht-
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staatliche Organisationen wie Amnesty In
ternational oder zwischenstaatliche Men
schenrechtsorgane wie der Europäische Ge
richtshof für Menschenrechte, das Europäi
sche KOinitee zur Verhütung der Folter, der 
UNO-Ausschuß gegen Rassendiskriminie
rung oder das Flüchtlingshochkommissariat 
der Vereinten Nationen wagen, uns wegen 
Verletzungen der Meinungsfreiheit, wegen 
Mißhandlungen in der Polizeihaft oder we
gen unserer Politik gegenüber Minderheiten, 
Flüchtlingen und sonstigen Ausländern zu 
kritisieren, dann reagieren manche öster
reichischen Politiker und Beamte ähnlich als 
ihre Kollegen in China, dem Irak oder Kon
go. Statt die Vorwürfe unvoreingenommen 
zu untersuchen, Menschenrechtsverletzun
gen einzugestehen und die Verantwortlichen 
zur Rechenschaft zu ziehen, wird nach besten 
Kräften ,dementiert, verheimlicht oder gar 
mit unqualifizierten Angriffen auf die Pro
fessionalität und Unabhängigkeit der Kriti
ker reagiert. 

Die Ambivalenz gegenüber Menschen
rechten zeigt sich auch in der Wissenschafts
politik. Es ist unbestritten und in vielen Staa
ten auch längst anerkannt, daß die Men
schenrechte ein soziales, rechtliches und po
litisches Phänomen sind, welches wert)st, als 
eigenes, wenn möglich interdiszipll~äres, 
wissenschaftliches Fach anerkannt, erforscht 
und gelehrt zu werden. Generationen von 
Wissenschaftsministerinnen von Herta Firn
berg und Heinz Fischer über Erhard Busek 
bis zu Rudolf Scholten und Caspar Einem 
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haben die Bedeutung der 
Menschenrechte hervorgeho
ben. Aber wenn es darum 
geht, diesem unbequemen 
Forschungsgegenstand in den 
relevanten Studiengesetzen 
einen entsprechenden Stellen
wert einzuräumen oder gar 
Dienstposten und Budgetmit
tel für die Errichtung eines 
universitären Menschen
rechtsinstituts zur Vedügung 
zu stellen, endet die Begeiste
rung. Die Lehre und For
schung auf diesem wissen
schaftlichen Gebiet erfolgt 
weiterhin, wenn überhaupt, 
im Rahmen größerer rechts
und politikwissenschaftlicher 
Fächer wie der Rechtsge
schichte, Rechtsphilosophie, 
dem Straf-, Verfassungs- und 
Völkerrecht, den internatio
nalen Beziehungen, der Ent
wicklungspolitik, Friedens
forschung oder Frauenfor
schung. Ob internationaler 

Menschenrechtsschutz gelehrt. wird, steht 
folglich im Belieben der in d~n genannten 
Fächern Lehrenden, und die Studierenden 
haben an keiner österreichischen Universität 
(im Unterschied zu den meisten anderen eu
ropäischen Staaten) ein Recht, in diesem Fach 
ausgebildet zu werden oder sich im Rahmen 
einer Dissertation dafür zu spezialisieren. 

Gründung und Tätigkeit des BIM 

Aufgrund dieser Erfahrungen haben die bei
den Autoren dieses Beitrags gemeinsam mit 
Felix Ermacora, dem leider viel zu früh ver
storbenen Pionier der Menschenrechte in 
Österreich, Anfang der 90er Jahre die Initia
tive übernommen, ein wissenschaftliches 
Menschenrechtsinstitut außerhalb der Uni
versitäten zu etablieren. Mit Hilfe einer an
fänglichen Grundsubvention der Lud~ig 
Boltzmann Gesellschaft, die auch viele ande
re vergleichbare "Orchideenfächer" unter
stützt, gelang es uns, im Rahmen der Ludwig 
Boltzmann Gesellschaft, einem Verein zur 
Förderung der wissenschaftlichen For
schung, das Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte (BIM) im Februar 1992 zu 
gründen, dem im Jahr 1996 die Gründung des 
Vereins zur Förderung des Ludwig Boltz
mann Instituts für Menschenrechte (BIM
FV) folgte, über den alle diejenigen Projekte 
abgewickelt werden, die aufgrund der Statu
ten der Ludwig Boltzmann Gesellschaft nicht 
im Rahmen des BIM durchgeführt werden 
können. Am Anfang stand die Erstellung von 
wissenschaftlicheri Länderberichten im Auf-

trag des Innen- und Außenministeriums über 
die rechtliche und faktische Situation der 
Menschenrechte in denwithtigsten Her
kunftsländern der österreichischen Entwick
lungszusammenarbeit im Vordergrund der 
Forschungs- und Dokumentationstätigkeit 
des BIM. In der Zwischenzeit ist diese Auf
gabe weitgehend abgeschlossen, und die 
Tätigkeit für das Außenministerium hat sich 
auf die Vorbereitung, Durchführung und 
wissenschaftliche Begleitung menschen
rechtlich relevanter Entwicklungsprojekte, 
etwa in Uganda oder Bhutan, verlagert. 
Nachdem die Vereinten Nationen im Früh
jahr 1992 überraschend beschlossen hatten, 
die zweite Weltkonferenz über Menschen
rechte im Juni 1993 in Wien abzuhalten, kon
zentrierte sich die Arbeit des jungen Instituts 
in diesem Jahr auf die wissenschaftliche Be
gleitungund Analyse dieses Großereignisses 
sowie aufdie Koordinierung und Vorberei
tung von mehr als 400 Parallelveranstaltun
gen, die von knapp 1500 Menschenrechtsor
ganisationen aus aller Welt vor und während 
dieser Konferenz in Wien durchgeführt wur
den. 

Infolge der tragischen Ereignisse in Bos
nien und Herzegowina entwickelten sich 
ebenfalls ab 1993 neue Arbeitsschwerpunkte: 
die empirische Untersuchung ethnischer Säu
berungen, verbunden mit einer Analyse d~
durch verursachter Verletzungen des interna
tionalen humanitären Rechts; auf der Basis 
dieser wissenschaftlichen Ergebnisse eine 

.. Unterstützung der Tätigkeit des Internatio
nalen Strafgerichts für das ehemalige Jugos
lawien in Den Haag; eine politikwissen
schaftliche Untersuchung der Politik der in
ternationalen Staatengemeinschaft gegenüber 
Bosnien-Herzegowina; des Phänomens des 
Verschwindenlassens, wobei diese Arbeit im 
Rahmen des BIM-FV zu einer Unterstüt
zung des UNO-Sonderverfahrens zur Suche 
von Verschwundenen im ehemaligen Jugos
lawien führte. 

Neuere Schwerpunkte 

In den letzten Jahren hat das BIM auch ver
stärktes Augenmerk auf die Untersuchung 
der rechtlichen und faktischen Situation der 
Menschenrechte in Österreich gelegt. Ein 
Forschungsschwerpunkt ist die konkrete 
Umsetzung internationaler Menschenrechts
konventionen wie z.B. der UNO-Konventi
on neu gegen die Folter, gegen Rassendiskri
minierung und für die Rechte des Kindes im 
österreichischen Rechtssystem. Dieser For
schungsschwerpunkt soll in absehbarer Zeit 
auch auf Übereinkommen über wirtschaftli
che, soziale und kulturelle Rechte sowie zum 
Schutz der Frauen ausgedehnt werden. Auch 
die Lehre, Aus- und Fortbildung auf dem 
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Gebiet der Menschenrechte rückt zuneh
mend in den Vordergrund, weshalb im Rah
men der UNO-Dekade für Menschenrecht
serziehung (1995-2004) mit Unterstützung 
des Unterrichtsministeriums am BIM-FV ei
ne eigene ServicesteIle für Menschenrechts
erziehung an österreichischen Schulen einge
richtet wurde. 

Aus Anlaß des Menschenrechtsjahres 
1998 und der Tatsache, daß der 50. Jahrestag 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte (10.12. 1998) zeitlich mit der ersten 
österreichischen Präsidentschaft in der Eu
ropäischen Union zusammenfällt, hat der 
BIM-FV in Zusammenarbeit mit dem 
Außenministerium ein entsprechendes Pro
jekt zur wissenschaftlichen Begleitung und 
Koordinierung menschenrechtlicher Veran
staltungen und Initiativen in diesem Jahr be
gonnen. Da die österreichische Bundesregie
rung dem Schutz der Menschenrechte einen 
besonderen Stellenwert im Rahmen ihrer 
EU-Präsidentschaft eingeräumt hat, bleibt zu 
hoffen, daß diesen Worten auch entsprechen
de Taten im Inland, etwa im Rahmen der 
Menschenrechtsbildung, folgen werden. 

Eine Darstellung ausgewählter Tätigkeits
felder des BIM und des BIM -FV folgt in wei
teren Beiträgen in diesem Heft. Es soll hier 
nicht weiter vertieft werden, wie schwierig es 
ist, in Zeiten von Sparbudgets, die unter an
derem zum völligen Wegfall des Grundbud
gets seitens der Ludwig Boltzmann Gesell
schaft geführt haben, ein privatwirtschaftlich 
geführtes Menschenrechtsinstitut in Öster
reich am Leben zu erhalten. Es sei daher an 
erster Stelle allen MitarbeiterInnen des BIM 
und des BIM-FV, die durch ihre unermüdli
che, hoch qualifizierte und engagierte, zum 
Teil unentgeltliche, ansonsten schlecht be
zahlte Tätigkeit die beachtlichen wissen
schaftlichen Ergebnisse des Instituts seit nun
mehr sechs Jahren ermöglicht haben, herZe 
liehst dafür Dank und Anerkennung ausge
sprochen. Darüber hinaus möchten wir den 
zahlreichen Personen in öffentlichen und pri
vaten Institutionen, die durch ihr persönli
ches Engagement dazu beigetragen haben, 
daß das BIM Aufträge, Kooperationsverträ- , 
ge, Förderungen und Subventionen erhält, 
danken. Schließlich danken wir jenen, die 
durch ihre Mitgliedschaft und/oder Tätigkeit 
im 1996 gegründeten Verein zur Förderung 
des Ludwig Boltzmann Instituts für Men
schenrechte ihre Solidarität mit dem Institut 
und seinen Zielen zum Ausdruck gebracht 
und dieses unterstützt haben. • 

Ao.Univ.Prof. Dr. Manfred Nowak und 
Ass.Prof. Dr. Hannes Tretter sind Leiter 
des Ludwig Boltzmann Instituts für 
Menschenrechte in Wien. 
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Ist der traditionelle 
Menschenrechtsschutz 

noch adäquat? 
VON MANFRED NOWAK 

Der internationale Menschenrechtsschutz hat sich seit Ende des Kalten 
Krieges grundlegend geändert. Die Herausforderungen der Zukunft erfordern 
. aber neue rechtliche Instru'mentarien. 

T raditionell bedeutet der Schutz der Men
schenrechte im Völkerrecht, daß sich die 

Staaten im Rahmen internationaler Organi
sationen auf gewisse Mindeststandards eini
gen, diese durch die Ratifikation entspre
chender Konventionen als völkerrechtlich 
bindend anerkennen und ein zwischenstaat~ 
liches Organ damit beauftragen, die Einhal
tung dieser Verpflichtungen zu überwachen: 
Aus Angst vor der Aushöhlung ihrer Souver~ 
änität achten die Staaten jedoch mit Argus
aus gen darauf, daß diesen Schutzorganen kei
ne allzu weitreichenden Befugnisse übertra
gen werden. Dies geschieht zum einen da
durch, daß man sie mit Regierungsvertretern 
(Diplomaten oder anderen leitenden Beam
ten) besetzt (Beispiele: UNO-Menschen
rechtskommission, die meisten OSZE-Orga
ne oder diverse Regierungskomitees im Eu
roparat), und zum anderen dadurch, daß man 
ihre Befugnisse auf weitgehend wirkungslo
se Verfahren wie die periodische Überprü
fung von Staatenberichten beschränkt. Nur 
in Ausnahmefällen werden unabhängige Ex
pertenorgane (im Fall der Europäischen und 
Inter-Amerikanischen Menschenrechtskon
vention sogar Gerichte) mit menschenrecht
lichen Schutz aufgaben betraut, aber auch hier 
versuchen die Regierungen durch die Beset
zung dieser Organe deren Unabhängigkeit 
zu untergraben, wie die jüngsten Vorgänge 
bei der Bestellung der Richter zum ständigen 
Europäischen Gerichtshof für Menschen
rechte, nicht zuletzt in Österreich, belegen. 

Mit anderen Worten: Der maximale 
Schutz des Individuums gegen staatliche 
Willkür, zu dem sich die Staaten im Rahmen 
des traditionellen Menschenrechtssystems 
bisher durchringen konnten, sieht wie folgt 
aus: Das Opfer von willkürlicher Haft, Fol-

ter, Zensur, Enteignung oder anderer Verlet
zungen der klassischen bürgerlichen und po
litischen Rechte kann sich nach erfolgter Ver
letzung und Erschöpfung des innerstaatli
chen Rechtswegs iniWege einer Individual
beschwerde an eine internationale Instanz 
wenden. Im besten Fall enscheidet ein Ge
richt wie der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte nach mehreren Jahren, daß 
der betreffende Staat seine Menschenrechte 
verletzt hat und verurteilt die Regierung zur 
Zahlung einer geringfügigen Geldsumme, die 
meist nicht über die Anwaltskosten und Bilr
auslagen während des Verfahrens hinausgeht. 
Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen beson
ders kooperationswilliger Regierungen führt 
eine derartige Verurteilung auch zu gesetzli
chen Änderungen oder gar zur Suspendie
rung oder Bestrafung der verantwortlichen 
Beamten. 

In diesem Sinn: Problem Souveränität 

Das System des traditionelle Menschen
rechtsschutzes versagt jedoch, sobald die Re
gierungen aus politischen Gründen nicht ko
operieren wollen (Beispiel: die systematische 
Verletzung der Rechte von Ausländern und" 
Flüchtlingen in den meisten Europaratsstaa
ten, von der willkürlichen Verhängung der 
Schubhaft bis zur Verletzung des Refoule
ment-Verbots bei ihrer Ausweisung oder 
Zurückschiebung), sowie bei Fällen schwerer 
und systematischer Menschenrechtsverlet
zungen wie beispielsweise in der Türkei, ganz 
zu schweigen vom ehemaligen Jugoslawien 
oder ähnlichen Kriegs- und Krisengebieten in 
anderen Regionen. Auch auf die zunehmen
den Bedrohungen der Menschenrechte durch 
nicht-staatliche Machtträger (von Aufständi
schen und Guerillaorganisationen über die 
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Mafia und Drogenkartelle bis hin zu multi
nationalen Konzernen und der Weltbank) hat 
das traditionelle Menschenrechtsschutzsy
stem bisher keine Antwort gefunden. 

Bewegung im Bereich der 
Menschenrechtsinstitutionen 

Da ethnische und religiöse Spannungen und 
daraus resultierende bewaffnete Konflikte 
heute für einen Gutteil der Menschenrechts
verletzungen (durch staatliche wie nicht
staatliche Machtträger) in aller Welt verant
wortlich sind, und die in Bosnien und R wan
da sogar bis zum Völkermord führten, sind 
die Aufgaben der Friedenssicherung und des 
Menschenrechtsschutzes näher aneinander
gerückt. Gerade im Bereich der kollektiven 
Friedenssicherung hat die internationale Ge
meinschaft in den letzten Jahren völlig neue 
Wege beschritten. Durch das Ende des Kal
ten Krieges ist vor allem der Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen aus seiner jahrzehn
telangen Agonie erwacht. Dadurch wurde 
nicht nur die in Kapitel VII der UNO-Sat
zung vorgesehene kollektive Friedenssiche
rung ermöglicht, sondern der internationale 
Menschenrechtsschutz erhielt auch neue Im
pulse. Parallel zum traditionellen System des 
Menschenrechtsschutzes hat sich im Rahmen 
einer neuen Generation friedenserhaltender 
und friedensstiftender Operationen der Ver
einten Nationen und regionaler Organisatio
nen wie der OSZE (vom Irak und Kambod
scha über Somalia, Rwanda, Haiti, EI Salva
dor und Guatemala bis zum ehemaligen Ju
goslawien und die Kaukasus-Region) ein 
neues System des "Menschenrechtsschutzes 
im Feld" entwickelt. Auch wenn dieses Sy
stem noch in den Kinderschuhen steckt, von 
den politischen Interessen einzelner Staaten 
wie insbesondere den Vereinigten Staaten, 
dominiert wird und ein klares theoretisches 
Konzept sowie Professionalität in der 
Durchführung weitgehend vermissen läßt, so 
kann dennoch nicht bezweifelt werden, daß 
die Zukunft des internationalen Menschen
rechtsschutzes im Feld liegt. Mit dem umfas
senden Sicherheitskonzept der OSZE, das 
Menschenrechte und Demokratie als wesent
liche Elemente von Frieden und Sicherheit 
definiert, und mit den Friedensoperationen 
der Vereinten Nationen wurde erstmals der 
entscheidende Schritt vom theoretischen 
Schutzanspruch zur effektiven Durchsetzung 
der Menschenrechte (auch gegen den Willen 
der betroffenen Staaten) und zur Verhütung 
weiterer Menschenrechtsverletzungen ge
setzt. Die Schaffung eines UNO-Hochkom
missariats als wichtigstes Ergebnis der Wie
ner Weltkonferenz über Menschenrechte 
1993 bietet darüber hinaus die institutionelle 
Basis für menschenrechtliche Feldeinsätze 
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unabhängig von bewaffneten Konflikten. Als 
langfristiges Ziel ist sogar an die Errichtung 
von ständigen Büros des Hochkommissariats 
mit präventiven Menschenrechtsbeobachtern 
und Frühwarnsystemen in möglichst vielen 
Staaten der Welt gedacht. 

Das internationale Strafrecht 

Das neue Selbstbewußtsein des UNO-Si
cherheitsrats hat weiters zur Reaktivierung 
einer alten Idee geführt, die in den Kriegsver
brecherprozessen von Nürnberg und Tokio 
kurzfristig verwirklicht worden war, im Zeit
alter des Kalten Kriegs jedoch wieder in der 
Versenkung verschwunden ist: der individu
ellen strafrechtlichen Verantwortung für 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit. Falls die durch den Sicher
heitsrat geschaffenen internationalen ad hoc
Strafgerichte für das ehemalige Jugoslawien 
und Rwanda einigermaßen funktionieren 
(wofür derzeit viele Anzeichen sprechen) 
und schließlich in absehbarer Zeit zur Er
richtung eines ständigen Internationalen 
Strafgerichts mit umfassenden Kompetenzen 
führen (wofür die Chancen derzeit ebenfalls 
relativ gut stehen), so könnte dies den inter
nationalen Menschenrechtsschutz geradezu 
revolutionieren. Nach traditionellem Völ
kerrecht sind nämlich auch für schwerste und 
massenhafte Menschenrechtsverletzungen 
ausschließlich die betreffenden Staaten und 
nicht die individuellen Täter verantwortlich. 
Dieses System der rechtlichen wie faktischen 
Straflosigkeit für Menschenrechtsverbrecher 
wie Idi Amin, Pol Pot oder Augusto Pino-· 
chet ist eine der Hauptursachen für die weit
verbreitete Ignorierung internationaler Men
schenrechtsstandards. Wie das innerstaatliche 
Strafrecht durch seine abschreckende Wir-

.o. kung im großen und ganzen ein geeignetes 
. Mittel zur Bekämpfung der Kriminalität dar

stellt, so könnte sich das internationale Straf
recht unter der Voraussetzung, daß es effek
tiv, nicht selektiv, gerecht und nicht auf be
waffnete Konflikte beschränkt ist, zu einem 
entscheidenden Instrument zur Verhütung 
von Menschenrechtsverletzungen ent
wickeln. 

Fortschritte in die Zukunft 

Mit diesen Überlegungen bin ich bereits tief 
ins 21. Jahrhundert vorgedrungen, ohne mich 
jedoch in menschenrechtlichen Illusionen 
fernab der Realität zu verlieren. Im Gegenteil: 
Trotz aller bebatten und Scheingefechte über 
die Universalität der Menschenrechte, über 
menschenrechtliche Nord -Süd -Konflikte 
oder vermeintliche Eingriffe in sogenannte in
nerstaatliche Angelegenheiten steht die Schaf
fung eines internationalen Strafgerichtshofs 
unmittelbar bevor, we~ten sich menschen-

rechtliche Feldeinsätze rasant aus und spielen 
Menschenrechte und Demokratie eine zu
nehmend wichtige Rolle in den internationa
len Beziehungen. In Ermangelung überzeu
genderer und gerechterer Regelungssysteme 
für zwischenmenschliches und zwi
schenstaatliches Zusammenleben entfalten die 
Menschenrechte eine Eigendynamik, die von 
den Regierungen mit überkommenen Kon
zepten wie dem klassischen Souveränitäts
dogma kaum mehr zu bremsen sein wird. 

Gänzlich neue AufgabensteIlungen 

Die großen Gefahren und Herausforderun
gen für den Menschenrechtsschutz.im näch
stenJahrhundert sind allerdings nicht die tra
ditionellen Verletzungen durch Akte der 
Staatsräson, sondern die Auflösung staatli
cher Machtstrukturen sowie globale Bedro
hungen durch weltweit vernetzte Multis, or
ganisierte Kriminalität, ethnische und reli
giöse Intoleranz, ungebremstes Bevölke
rungswachstum gepaart mit globaler Armut 
und Umweltzerstörung im Zeitalter eines 
rücksichtslosen Neoliberalismus. 

Angesichts dieser existentiellen Bedro
hung der individuellen Menschenwürde und 
des Überlebens der Menschheit als solche er
scheib.en die unzähligen Urteile des Europäi
schen Gerichtshofs für Menschenrechte über 
eine etwas zu lange Verfahrensdauer vor ita
lienischen und anderen europäischen Ge
richten etwas am Kern der Idee eines völker
rechtlichen Menschenrechtsschutzes vorbei
zugehen. 

Das häufig vorgebrachte Argument, daß 
wir in Europa glücklich sein sollten, uns mit 
diesen vergleichsweise lapidaren Menschen
rechtsverletzungen auseinandersetzen zu 
müssen, geht meines Erachtens ins Leere. 
Auch in den reichen und hochentwickelten 
Demokratien Europas gibt es viele Millionen 
Arbeitslose, zunehmende Armut, Rassismus, 
Xenophobie, Gewalt und sonstige ernste 
Menschenrechtsprobleme, doch hat das tra
ditionelle Instrumentarium des Menschen
rechtsschutzes auf diese Bedrohungen der 
Menschenwürde noch wenig Antworten ge
funden. Es ist daher an der Zeit, sich Gedan
ken über eine bessere Verknüpfung von tra
ditionellen und modernen Formen des Men
schenrechtsschutzes zu machen und innova
tive Konzepte zu entwickeln, um auf die neu
en Herausforderungen rechtzeitig und adä
quat reagieren zu können. • 

Dr. Manfred Nowak ist ao. Univ.Prof. am 
Institut für Staats- und Verwaltungs recht 
der Universität Wien, wissenschaftlicher 
Leiter des BIM und Vizepräsident der 
Menschenrechtskammer für Bosnien
Herzegowina in Sarajewo. 
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Zur Idee der Menschenpflichten 

Moralin • In 18 Dosen 
VON HANNES TRETTER 

Die "Neue Unübersichtlichkeit" durch Globalisierung und Neoliberalismus hat 
zu Verunsicherungen und Bedrohungen geführt, denen eine Reihe von "eider 

statesmen" mit der Verabschiedung einer "Allgemeinen Erklärung der 
Menschenpflichten" begegnen wollen. Dem steht die These gegenüber, daß 
Grundpflichten verzichtbar und dafür die Menschenrechte zu stärken sind. 

H elmut Schmidt hat in einem vielbeach-
. teten Aufsatz ("Zeit, von den Pflichten 
zu sprechen") in der deutschen Zeitschrift 
"Die Zeit" vom 3.10.1997 eine "Allgemeine 
Erklärung der Menschenpflichten" gefordert, 
die, so wie 1948 die "Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte", von den Vereinten Na
tionen beschlossen und zu einem Leitbild für' 
verantwortungsbewuß te Bürger Innen wer
den soll. Diese Allgemeine Erklärung der 
Menschenpflichten wurde vom Inter Action 
Council ausgearbeitet, dem so honorige "el
der statesmen" wie eben Helmut Schmid als 
Vorsitzender, Malcom Fraser, Oscar Arias 
Sanchez, Lord Callaghan,Jimmy Carter, Mi
guel de la Madrid Hurtado, Kurt Furgler, 
Valery Giscard d'Estaing, Felipe Gonzalez, 
Kenneth Kaunda, Shimon Peres,Jose Sarney, 
Pierre Elliot Trudeau und Franz Vranitzky 
u.a. angehören. 

Schmidt, der für die elder statesmen of
fenbar federführend war, zeichnet in seinem 
Beitrag das Gedankengebäude der Erklärung 
nach, die angeblich in "jahrelanger Vorarbeit 
durch geistliche, philosophische und politi
sche Führer aus der ganzen Welt und aus al
len großen Religionen" (ohne daß diese ge
nannt werden) entstanden ist: Die Freiheit 
des Einzelnen, wie sie in den Grundrechten 
zum Ausdruck kommt, dürfe nicht dazu 
führen, daß sie ohne individuelle Verantwor
tung ausgeübt und verwirklicht werden dür
fe. Wenn jemand ausschließlich seine eigenen 
Rechte verfolge und keinerlei Pflichten und 
Verantwortungen akzeptiere, dann könne 
"ein Volk und sein Staat - oder die Mensch
heit als ganze- in Feindschaften, in Konflik
te und schließlich in Chaos verfallen". Ohne 
Verantwortungs bewußtsein der einzelnen 
könne Freiheit zur Vorherrschaft der Starken 
und Mächtigen verkommen. Deshalb sei es 
eine stetige Aufgabe der Politiker und Staats-
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bürger, Rechte und Verantwortlichkeiten im 
Gleichgewicht zu halten. Der sittliche Impe
rativ der Menschenrechte gegenüber der 
Menschheit sei in Gefahr. Denn zum einen 
würden die Menschenrechte selektiv als ag
gressives Instrument außenpolitischer Pres
sion benutzt (hier zitiert Schmidt die USA), 
zum anderen bestehe eine Ablehnung des ty
pisch westlichen Menschenrechtsverständ
nisses seitens Staaten der Dritten Welt und 
anderer als christlicher Religionen, die ande
re Vorstellungen vom Menschen und seiner 
Würde haben. Deshalb sei es denkbar, daß es 
im Zuge eines "Kampfes zwischen einander 
prinzipiell und sogar tiefgegründet feindlich 
gegenüberstehenden Kulturen" zu einem 
"dash of civilizations" im Sinne Samuel 
H untingtons komme. Die wirtschaftliche 
Globalisierung stehe dem nicht entgegen, im 
Gegenteil, sie könne neue Interessenkonflik
te mit sich bringen. Wenn Politiker und Be
wahrer der Religionen nicht gegenseitig ihr 
religiöses, kulturelles und zivilisatorisches 
Erbe respektieren, wenn die Menschen nicht 
lernen sollten, die beiden kategorischen Im
perative der Freiheit und der Verantwortlich
keit miteinander im Gleichgewicht zu halten, 
dann könne der Friede zwischen ihnen zer
brechen. Deshalb sei es Zeit, über "Human 
Responsibilities" zu sprechen - nicht nur für 
das Individuum, sondern ebenso für die po
litischen Autoritäten, für die religiösen Ge
meinschaften und Kirchen, für die Nationen. 
Nicht nur für die Regierungen, sondern 
ebenso für die international produzierenden, 
Handel treibenden oder finanzierenden Kon
zerne. Die Verfolgung von Rechten ohne ei
genes Pflichtbewußtsein könne ins Chaos 
führen. Verantwortungsbewußtsein gegen
über Pflichten setze voraus, daß jeder 
Mensch seine Pflichten kennt, wobei der alte 
römische Grundsatz "Res publica suprema 

lex" eine gute Orientierungshilfe böte. Keine 
Demokratie und keine offene Gesellschaft 
könne auf die Dauer ohne das doppelte Prin
zip von Rechten und Pflichten Bestand ha
ben. Soll der drohende Zusammenstoß zwi
schen Kulturen vermieden werden, sei ein 
minimaler ethischer Grundkonsens, der von 
allen anerkannt wird, vonnöten. 

Die Erklärung sieht folgende Pflichten 
vor: 
• alle Menschen menschlich zu behandeln 

(Art 1); 
• kein unmenschliches Verhalten zu unter

stützen und sich für die Würde und 
Selbstachtung aller anderen einzusetzen 
(Art 2); 

• Gutes zu fördern und Böses zu vermei
den (Art 3); 

• zur Übernahme solidarischer Verantwor
tung im Sinne des Grundsatzes: "Was du 
nicht willst, das man dir tu', das füg' auch 
keinem andern zu" (Art 4); 

• Leben zu achten (Art 5); 
• zur Gewaltfreiheit (Art 6); 
• zum Schutz von Menschen, Tieren, Luft, 

Wasser und Boden (Art 7); 
• sich integer, ehrlich und fair zu verhalten 

(Art 8); . 

• für alle, "denen die notwendigen Mittel 
gegeben sind", ernsthafte Anstrengungen 
zu unternehmen, um Armut, Unte~ 

rernährung, Unwissenheit und Ungleich
heit zu überwinden und für alle Men
schen Würde, Freiheit, Sicherheit und 
Gerechtigkeit zu fördern (Art 9); 

• eigene Fähigkeiten durch Fleiß und An
strengung zu entwickeln (Art 10); 

• zur verantwortungsvollen Verwendung 
von Eigentum, wirtschaftliche und poli
tische Macht nicht als Mittel zur Herr
schaft, sondern im Dienst wirtschaftli
cher Gerechtigkeit und sozialer Ordnung 
einzusetzen (Art 11); 

• wahrhaftig zu reden und zu handeln und 
nicht zu lügen (Art 12); 

• zur Beachtung berufsspezifischer ethi
scher Codices (Art 13); 

• zum verantwortungsvollen und umsich -
ti gen Gebrauch der Medienfreiheit (Art 
14); 

• zu Toleranz und Achtung gegenüber An
dersgläubigen (Art 15); 

• zu Achtung und Verständnis in der Part
nerschaft (Art 16); 

• zu Liebe, Treue und Vergebung in der 
Ehe, die Sicherheit und gegenseitige Un
terstützung garantieren soll (Art 17); 

• zu vernünftiger Familienplanung sowie 
Liebe, Achtung und Wertschätzung und 
Sorge zwischen Eltern und Kindern (Art 
18). 
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Keine Bestimmung dürfe so ausgelegt 
werden, daß sich daraus ein Recht zu einer 
Handlung ergibt, die auf die Vernichtung der 
in dieser Erklärung und in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte 1948 ange
führten Pflichten, Rechte und Freiheiten ab
zielt. 

Starkes Moralin, das sich liest wie die 
Zehn Gebote. Es wäre zur Tagesordnung 
überzugehen, zeugte diese Initiative der elder 
statesmen nicht von einer völligen Verunsi
cherung einer politischen Elite, die lange J ah
re hindurch die Szepter geführt hat und das 
zu einem Teil mitzuverantworten hat, was ih-

nen nun Sorge bereitet: Der Verfall traditio
neller Wertvorstellungen und gesellschaftli
cher Strukturen, die Auflösung altherge
brachter politischer Konstellationen und Al
lianzen, .und ein Rückzug der Politik aus ih
rer Verantwortlichkeit für wirtschaftliche 
Entwicklung und soziale Standards, hervor
gerufen durch Globalisierung und Neolibe
ralismus. Noch ist nicht klar, wohin der Weg 
führen soll, noch ist vieles nicht bewußt. Es 
ist die "Neue Unübersichtlichkeit, die Krise 
des Wohlfahrtsstaates und die .t:rschöpfung 
utopischer Energien" (jürgei/ Habermas, 

·1985), die verunsichert und lähmt. 

(1) Zur Theorie der Qualitäten Robert M. Pirsig, 

Lila oder ein Versuch über Moral, 1992. 

(2) Übrigens kein Grundsatz des alten römischen 
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In dieser Situation erscheint der Aufruf 
zur Verabschiedung einer "Allgemeinen Er
klärung der Menschenpflichten" angesichts 
dessen, daß das Schiff aus dem Ruder gelau
fen ist, wie eine Verzweiflungstat, die glaubt, 
mit einem Appell an die (vermeintlichen) Tu
genden des Menschen und der "guten Herr
scher" (Niccola Machiavelli) das Steuer her
umreißen zu können. Freilich nicht zu neuen 
Ufern, sondern in den alten Hafen der Staats
räson, der mit Klippen übersät und wo die 
Strandung vorhersehbar ist. 

Vieles ist nicht neu, weil in der Rechtsord
nung schon verankert (Recht auf Leben, Ge

bot der menschenwür
digen Behandlung, Ge
waltverbot für Private, 
Schutz von Menschen, 
Tieren und der Ele-
mente, verantwor
tungsvoller Gebrauch 
der Medienfreiheit, 
Schutz der Religion, 
Famlienrecht). Ande
res fordert ein be
stimmtes sittliches und 
soziales Verhalten. 
Die Einwände sind 
grundsätzlicher Art: 
Moral vor Recht 
scheint die Devise. 
Pflichten statt Rechte. 
Rechtsverfolgung führt 
ins Chaos, Pflichten
treue nicht? In der Ge
schichte haben meist 
Staaten mit Legiti
mitätsdefiziten und au
toritären, repressiven 
Strukturen den Ver
such unternommen, 
mit dem Aufruf zu 
Pflichtbewußtsein die
ses Manko auszuglei

chen (Weimar~r Republik, Drittes Reich, 
ehemalige kommunistische Staaten, Militär
regime). Staaten mit funktionierenden demo
kratischen und rechtsstaatlichen Strukturen, 
die von den Menschen, die in ihnen leben, als 
fair und gerecht empfunden werden und de
ren Herrschaftsanspruch daher auch als legi
tim anerkannt wird, kommen ohne große 
moralische Appelle und Pflichtendiskussion 
aus. Sie bieten Rahmenbedingungen, in de
nen sich das Individuum frei und selbstbe
stimmt in Würde entfalten kann und auf die
se Weise seine "Qualität" in den gesellschaft
lichen Evolutionsprozeß für eine höhere 

Rechts, sondern eine Grundsatzformel des byzan

tinischen Militärstaats des] ustinian, auf den auch 

die Unterscheidung zwischen privatem und öffent-

Qualität einbringt.(l) In diesem Aufeinander
prallen der Qualitäten übernimmt das Recht 
die bedeutende Rolle des Interessenaus
gleichs. Dieser Prozeß bringt oft Neues, Un
bekanntes hervor, stellt Bestehendes in Fra
ge, führt zu Phasen der Neuorientierung und 
wird daher oftmals mit Unbehagen betrach
tet oder stößt gar auf Ablehnung. Er ist aber 
unverzichtbar, um diejenigen neuen Qualitä
ten herauszufiltern, die in die Zukunft wei
sen. Ohne sie würde jede Entwicklung sta
gm eren. 

Macht korrumpiert und bereitet den Bo
den für Willkür. Über Macht verfügen Regie
rungen, Parteien, Interessensverbände, Kon
zerne, Religionsgemeinschaften usw. Sie set
zen durch, was sie für richtig halten. Gefähr
dungen gehen von ihnen aus, nicht vom Ein
zelnen. "Gemeinwohl vor Selbstverwirkli
chung", "Res publica suprema lex" (2), 

schreibt Helmut Schmidt. Definiert von den
jenigen, die Macht haben, sie aber mißbrau
chen, wenn sie nicht unter Kontrolle stehen. 
Moralische Appelle, Pflichtenkataloge ohne 
Durchsetzbarkeit als Kontrollinstanz für 
Mächtige? Mittel zur Unterdrückung der 
Schwachen, der Minderheiten, Gönnertum 
statt Sozialabgaben! Dagegen: juristische 
Kontrolle der Gewalten, prozessual und ma
teriell, durch ein wohlausgebildetes System 
der "checks and balances"; wieder stärkere, 
lenkende Ingerenz der Staaten auf die Wirt
schaft; Herrschaft des (demokratisch legiti
mierten) Rechts und - der Grundfreiheiten 
und Menschenrechte! 

"Freiheit besteht darin, alles tun zu kön
nen, was anderen nicht schadet. So hat die 
Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden 
Menschen nur die Grenzen, die den anderen 
Gliedern der Gesellschaft den Genuß der 
gleichen Rechte sichern. Diese Grenzen kön
nen allein durch Gesetz festgelegt werden", 
formulierte schon Artikel 4 der Französi
schen Erklärung der Menschen- und Bürger
rechte von 1789. Freiheitsgewährleistung mit 
der Pflicht zur Achtung der Rechte anderer. 
Freiheit und Gleichheit sind kein Wider
spruch, sondern bedingen einander, nur in 
der Begrenzung der Freiheit kann Gleichheit 
verwirklicht werden, zugleich muß eine ma
teriell verstandene Gleichheit "jedem das Sei
ne" geben. Der so immanent beschränkten 
Freiheit des Individuums entspricht die 
Pflicht des Staates und aller anderen Men-

• schen, diese Freiheit zu respektieren. Pflich-
ten sind im Freiheitsbegriff aller Grund- und 
Menschenrechte miteingeschlossen. Sämtli
che moderne Grundrechtskataloge und in-

lichem Recht zurückzuführen ist, um den Herr

schaftsanspruch des Staates juristisch leichter durch

setzen zu können. 
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ternationale menschenrechtliche Überein
kommen bringen dies durch formale oder in
haltlich determinierte Vorbehaltstatbestände 
zum Ausdruck. Die Grundrechtsdogmatik 
hat für jede Freiheit auf allen Geltungsebenen 
deren Relativität herausgearbeitet, sei es auf 
der Ebene der Abwehr staatlicher Eingriffe, 
sei es auf der Ebene staatlicher Gewährlei
stungspflichten, sei es im Rahmen mittelba
rer und unmittelbarer Drittwirkung gegen
über Privaten. Zweifellos wäre die Grund
rechtsbindu'ng Privater zu intensivie
ren. Für den Ausgleich kollidierender 
privater oder öffentlicher Interessen 
wurde der Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit entwickelt, der individuel
le Gerechtigkeit in jedem einzelnen 
Fall ermöglicht. Übe ich meine Frei~ 
heit nicht verantwortungsvoll - daß 
heißt im Sinne berechtigter entgegen
stehender Interessen - aus, werde ich 
mich nicht erfolgreich auf sie berufen 
können. Bestehen dagegen meine An
sprüche zu Recht, so besteht die 
Pflicht für alle anderen und den Staat, 
diese zu respektieren. 

Eigene Pflichtenkataloge sind da
her verzichtbar. Und nicht nur das: 
Wir sollten auf sie generell verzichten, 
denn sie bergen die Gefahr in sich, daß 
gerade der Staat und die ~ächtigen 
imstande sind, sie einzufordern ohne 
sich selbst daran zu halten. Daher und 
weil für den Schutz der Grund- und 
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~enschenrechte ausge
rechnet der Bock (näm
lich der Staat) zum Gärt
ner (zu demjenigen, der 
sie zu effektuieren hat) 
gemacht wurde, sind die 
Rechte und Freiheiten 
und ist die Einhaltung der 
Rechtsordnung zu stär
ken. Nur sie bieten die 
Garantie, daß sich Ge
rechtigkeit für alle ent
wickelt. Und gerade hier 
liegt das Problem: Ob
wohl die europäischen 
Staaten hochentwickelte 
Rechtssysteme vorzuwei
sen haben, mangelt es an 
entsprechendem Rechts
bewußtsein. Vor allem die 
~ächtigen sind es, -die 
dieser Vorwurf trifft. 
~angelndes Verfassungs
verständnis, skeptische 
bis ablehnende Haltung 
gegenüber den Grund
und ~enschenrechten als 
"realitätsfernen " oder "il

lusorischen" Rechten oft als lästig empfunde
ner ~inderheiten, deren Behandlung durch 
die ~ehrheit aber Qualitätsmerkmal eines 
funktionierenden demokratischen Rechts
staats ist, ist ihnen zur Last zu legen. Und 
Verärgerung, wenn der Rechtsweg beschrit
ten wird, um zu sehen, wer das bessere Argu
ment für sich hat, auch wenn's manchmal 
nichts nützt. Also kein gesellschaftlicher Dis
kurs über Grund- und ~enschenrechte, 
Grundwerte unserer Gesellschaft? 

Und nicht nur unserer Gesellschaft: 
Grund- und ~enschenrechte sind eines der 
wenigen weltweit anerkannten Wertesyste
me, selbst wenn sie oft unterschiedlich aus
gelegt und nicht eingehalten werden. Den
noch stellen die in den internationalen ~en
schenrechtsübereinkommen verankerten 
Rechte und Freiheiten einen weltweit einzig
artigen Grundkonsens dar - trotz berechtig
ter Debatte über die Frage ihrer Universalität 
oder kulturellen Diversität. Dieser Dialog 
aber ist verstärkt zu führen - und nicht die 
Frage der Einführung universeller Pflichten 
(die im übrigen in der Gestalt der vorgelegten 
Erklärung stark westlich ausgelegt sind). Nur 
ein Konsens über weltweit und für alle gel
tende - und vor internationalen Organen 
durchsetzbare - Rechte und Freiheiten oder 
aber die Respektierung unterschiedlicher 
Auffassungen im Verständnis der ~enschen
rechte vermag einen allfälligen "dash of civi
lizations" zu vermeiden. Was aber nicht be
deutet, Unterdrückung und Verfolgung von 
~enschen wo auch immer hinzunehmen. Im 
Gegenteil: Das menschenrechtliche Bekennt
nis der Staatengemeinschaft verlangt die Ein
mischung überall d@rt, wo ~enschenrechte 
massiv in Gefahr sind. Das Argument, daß 
die Frage der Gewährleistung von ~en
schenrechten eine rein innerstaatliche Ange
legenheit ist und diesbezügliche Einmi
schungen unzulässig sind, kann mittlerweile 
als überholt betrachtet werden. 

Den Gefahren, die von der - auch von 
Helmut Schmidt zitierten - Globalisierung 
und dem Neoliberalismus ausgehen, muß 
auch - und vor allem - auf einer internatio
nalen Ebene menschenrechtlich begegnet 
werden. Sehr zurecht hat George Soros erst 
kürzlich vor den Gefahren der durch Globa
lisierung und Neoliberalismus bedingten 
Armutsfalle gewarnt, die ein revolutionäres 
Potential ersten Ranges darstellt. Er fordert 
mit gutem Grund eine Stärkung von Demo
kratie, Rechtsstaatlichkeit und ~enschen
rechten, auch und insbesondere den sozialen 
und wirtschaftlichen. Selbst wenn dies aus 
dem Interesse heraus geschieht, die weltwei
ten kapitalistischen Strukturen nicht zu ge
fährden, kämen solche Initiativen - im Sinne 
eines Interessenausgleichs - allen zugute. 
Nur die Trias Demokratie - Rechtsstaat
Menschenrechte vermag auf Dauer Stabilität 
und Sicherheit in einem - individuell und 
kollektiv gesehen - umfassenden Sinn zu ge
währleisten. • 

Dr. Hannes Tretter ist Ass.Prof. am Institut 
für Staats- und Verwaltungsrecht der 
Universität Wien und wissenschaftlicher 
und administrativer Leiter des Ludwig 
Boltzmann Instituts für Menschenrechte. 
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Menschenrechtsjahr 1998 

Der Stand der Dinge 
VON INGRID KIRCHER 

Das Jahr 1998 setzt aufgrund zweier Anlässe einen besonderen menschen
rechtlichen Schwerpunkt. Einerseits der 50. Jahrestag der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte (AEMR) am 10. Dezember 1998, 
andererseits die erste Überprüfung der Ergebnisse der UN-Weltkonferenz 

über Menschenrechte fünf Jahre nach der Konferenz, welche 
1993 in Wien stattfand. 

B eide Anlässe bieten eine ausgezeichnete 
Gelegenheit, die Bedeutung der Men

schenrechte einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen sowie die Errungen
schaften und Defizite im internationalen 
Menschenrechtsschutz fünf Jahre nach der 
Weltkonferenz zu analysieren. Die wesentli
che Herausforderung ist, über eine rhethori
sche Beteuerung der Relevanz der Men
schenrechte hinaus konkrete Schritte für die 
Umsetzung des internationalen Menschen
rechtsschutzes zu setzen und so zu einer Stär
kung der Menschenrechte beizutragen. Da
bei sollen gerade aus Österreich, das auf
grund seiner Gastgeberrolle der Weltkonfe
renz und durch seine Präsidentschaft der Eu
ropäischen Union im zweiten Halbjahr 1998 

(1) Siehe z.B. Helena Cook, " The Role ofthe High 

Commissioner for Human Rights: One Step For

ward or Two Steps Back, " in: American Society of 

International Law: Proceedings of the 89th Mee

ting (1995) 235-242; Amnesty International, Agen-
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besonders gefordert ist, wesentliche Impulse 
kommen. 

Was den prozedurellen Rahmen des Fol
low-up zur Weltmenschenrechtskonferenz 
anbelangt, so sind Staaten, UN-Sonderorga
nisationen, regionale und nationale Organi
sationen sowie NGOs in der "Wiener Er
klärung und dem Aktionsprogramm" (VD
PA) aufgefordert, zum Anlaß des 50. Jahres
tages der "Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte" (AEMR) über die Umsetzung 
der VDPA an die UN Hochkommissarin für 
Menschenrechte zu berichten. Auf diesen Be
richten aufbauend wird die Hochkommissa
rin der UN-Menschenrechtskommission ei
nen interi~istischen Bericht vorlegen. Was 
den Beitrag des UN-Systems bei der Umset-

da for a New UN High Commissioner for Human 

Rights, AI Index: IOR 40/08/97, 14 April 1997; 

Philip Alston, "Neither Fish nor Fowl: The Quest to 

Define the Role of the UN High Commissioner for 

Human Rights, " 2 European Journal of Interna-

zung der VDPA anbelangt, so soll dieser auf 
dem diesjährigen Koordinationssegment des 
Wirtschafts- und Sozialrates (ECOSOC) im 
Juli analysiert werden. Schließlich wird die 
UN-Generalversammlung auf der Basis des 
Endberichts der Hochkommissarin eine erste 
Bilanz betreffend der Umsetzung der VDPA 
ziehen. 
Wegen der Kürze des Artikels ist es nicht 
möglich, auf die verschiedenen Schwerpunkt
themen und die geplanten Aktivitäten im 
Menschenrechtsjahr 1998 im Detail einzuge
hen. Es sollen jedoch die folgenden wesentli
chen Zielsetzungen des Menschenrechtsjahres 
1998 kurz erläutert werden: die Stärkung des 
Büros der UN Hochkommissarin für Men
schenrechte, eine bessere Integration der 
Menschenrechte im UN-System und die Stär
kung der menschenrechtlichen Tätigkeiten 
der regionalen Organisationen, hier am Bei
spiel der Europäischen Union; die Umsetzung 
der internationalen Menschenrechtsinstru
mente auf nationaler Ebene. Abschließend 
wird auf die wichtige Rolle der NGOs im 
Menschenrechts bereich eingegangen. 

Unterstützung und Stärkung des Büros 
der UN Hochkommissarin für 
Menschenrechte 

Die Schaffung des Amts eines UN Hoch
kommissars für Menschenrechte gilt als einer 
der wesentlichen Erfolge der Wiener Welt
konferenz. Eine Analyse der Amtszeit des er
sten Hochkommissars, des equatorianischen 
Diplomaten Jose Ayala Lasso, der seinen Po
sten nach 3-jähriger Amtszeit im Frühjahr 
1997 vorzeitig verließ ergibt eine gemischte 
Bilanz.(1) Besonders von den NGOs wurde 
dem Hochkommissar vorgeworfen, daß er zu 
sehr den Dialog mit Regierungen favorisiert 
hatte und von wenigen Ausnahmen abgese
hen nicht gewillt war, öffentlich zu schwer
wiegenden Menschenrechtsverletzungen 
Stellung zu nehmen. Weitgehende Einigung 
besteht darüber, daß das wesentlichste aquis 
des ersten Hochkommissars die verstärkte 
Operationalisierung der UN-Menschen
rechts arbeit in der Form von Menschen
rechtsbeobachtermissionen ist. 

Auf diese Entwicklung kann die ehemali
ge irische Präsidentin, Mary Robinson, die 
im September 1997 als Nachfolgerin Ayala 
Lassos im Amt des Hochkommissars antrat, 
aufbauen. Durch die 1977 erfolgte Vereini
gung des Büro des Hochkommissars und des 
UN Menschenrechtszentrums kann sie sich 

tional Law (1997) 321-335; Ingrid Kircher "Der 

Hohe Kommissar für Menschenrechte: Einschät

zungen und Erfahrungen mit einem neuen Amt", 

demnächst veröffentlich in einer Publikation von 

Amnesty International (Fischer Verlag) zum 50. 
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auf eine konsolidierte Struktur stützen, die 
zu einer erhöhten Effizienz und Koordinati
on der Menschenrechtsarbeit beitragen soll. 
Die Erwartungen an die Hochkommissarin 
sind, nicht zuletzt auch aufgrund von Robin" 
sons Erfahrung und Engagement im Men
schenrechtsbereich, sehr hoch. Wesentlich ist 
aber auch, daß die größeren Herausforde
rungen an das Büro der Hochkommissarin, 
welche sich in der Form von Menschen
rechtsfeldpräsenzen und eine starke Zunah
me der Projekte der technischen Zusammen
arbeit im Menschenrechtsbereich manifestie
ren, durch ein entsprechendes finanzielles 
Engagement gedeckt werden. Nach einer ge
ringen Erhöhung beträgt der Anteil des Men
schenrechtsbudgets noch immer nur knapp 
über 1 % des gesamten UN-Budgets. Was 
Menschenrechtsmissionen anbelangt, so ist es 
erstrebenswert, daß eine Lösung, die nicht 
(oder zumindest nicht ausschließlich) auf 
freiwilligen Unterstützungs geldern aufbaut, 
gefunden wird. Gerade im Menschenrecht-

Jahrestag der AEMR. 

(2) Siehe u.a. Renewing the United Nations: A 

Programme for Reform: Report of the Secretary

Genera~ UN Doc. A/51/950, 14 July 1997, S 63-66. 

Kofi Annan, "Strengthening United Nations Ac

tion in the Field of Human Rights: Prospects and 

Priorities, " Harvard Human Rights JournaL Vol. 

10, Spring 1997. 

(3) Zum follow-up zu den Weltkonferenzen wur-
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jahr 1998 wäre es wichtig, wenn UN-Mit
gliedstaaten ihren vielfachen rhetorischen Be
teuerungen der Wichtigkeit von Menschen
rechten konkrete Schritten der finanziellen 
Unterstützung folgen lassen würden. 

Integration der Menschenrechte 
im UN-System 

In der Vergangenheit waren gewisse Vorbe
halte von Seiten der UN in New York und 
den UN-Sonderorganisationen, die im Ent
wicklungshilfe- und im humanitären Bereich 
tätig sind, erkennbar, nämlich sich direkt mit 
menschenrechtlichen Themen zu befassen. 
Auch sah das Menschenrechtszentrum in 
Genf die Notwendigkeit der Aufnahme von 
Kontakten und Koordination innerhalb des 
UN-Systems im Menschenrechtsbereich 
vielfach nicht als Priorität. Dies waren we
sentliche Hindernisse auf dem Weg zu einer 
besseren Integration der Menschenrechte. 

In der letzten Zeit jedoch stehen die Wei
chen für die Stärkung des Stellenwerts der 

Menschenrechte im UN
System günstiger. Der 
derzeitige UN-General
sekretär Kofi Annan hat 
sein Engagement zur 
Stärkung und zum Aus
bau der Menschenrechte 
wiederholt betont und er
achtet die Integration der 
Menschenrechte in alle 
wesentlichen UN-Akti
vitäten und Programme 
als wichtig, was er auch in 

. dem Menschenrechtska
pitel seines Berichts zur 
Reform der UN zum 
Ausdruck bringt.(2) Seit 
einiger Zeit wird auch 
verstärkt die bedeutende 
Rolle der Menschenrech
te für Frieden und Sicher
heit sowie die Verbin
dung zwischen Men
schenrechten, Frieden 
und Entwicklung hervor
gehoben. Gleichzeitig be
fassen sich UN -Sonde
rorganisationen wie z.B. 
UNDP, UNICEF und 

den vom Administrative Committee for Coordina

tion drei task forces (enabling environment for so

. cial and ecnomic development; employment and su

stainable livelihoods, basic social services for all) so

wie das Inter-agency Committee on women and 

gender equality ins Leben gerufen. Obwohl betont 

wurde, das Menschenrechte ein" alle Bereiche um

spannendes Thema (a cross-cutting issue) sei, wur

den Menschenrechte in den Tagungen der Task For-

andere regionale und internationale Organi
sationen wie z.B. die Weltbank immer häufi
ger in ihren Projekten mit Fragen und The
men, die im weiteren Sinn mit Menschen
rechten zu tun haben, wenn sie dies auch in 
mit anderen Worten wie "good governance, 
capacity building, Stärkung des Justizwe
sens, " etc. bezeichnen. Diese OrganIsationen 
haben im Vergleich zum Büro des Hoch
kommissarin, deren Budget für technische 
Hilfe sehr gering ist, wesentlich höhere fi
nanzielle Mittel. Auch deshalb und weil die
se UNO-Sonderorganisationen teilweise 
über jahrelange operationelle Erfahrung ver
fügen, welche dem Büro der Hochkommis
sarin fehlt, ist eine Zusammenarbeit wesent
lich, wobei auf den komparativen Vorteilen 
der verschiedenen Institutionen aufgebaut 
werden soll. 

So sieht auch das Menschenrechtskapitel 
des Berichts des UN-Generalsekretärs vor, ' 
daß die Hochkommissarin eine Analyse der 
Entwicklungszusammenarbeits-projekte . 
(technical assistance) im Menschenrechtsbe
reich des UN-Systems durchführt und kon
krete Vorschläge für eine Stärkung der com
plimentarity of action entwickelt. 

Eine Gelegenheit zum Mainstreaming von 
Menschenrechtsbelangen bieten auch die in
tegrierten Follow-up Mechanismen zu den 
UN-Weltkonferenzen der letztenjahre. Lei
der wurden Menschenrechte in diesen Gre
mien zunächst stiefmütterlich behandelt - so 
gibt es mit der Begründung, Menschenrechte 
seien ein "überschneidendes Thema" (a cross
cutting issue), keine eigene Struktur für das 
integrierte Follow-up zur Wiener Erklärung 
und Aktionspr~gramm von 1993 (3). Erst re
lativ spät, seit 1997, wurde die Hochkommis
sarin zur Teilnahme an den Tagungen der je
weiligen Instanzen - des Administrative 
Committee for Co ordination (ACC) und 
den task forces zum Follow-up der Weltkon
ferenzen eingeladen. Unter dem neuen UN
Generalsekretär nimmt sie auch an der Policy 
Coordination Group des UN-Generalse
kretärs teil, die aus den Direktoren von UN
Abteilungen und UN -Organisationen be
steht, und deren Aufgabe es ist, die Kommu
nikation, Koordination und Kooperation 
zwischen dem UN-Sekretariat und UNDP, 
UNICEF und UNPFA (United Nations Po-

ces sehr selten angesprochen. Für eine detaillierte 

Beschreibung des follow-up zur VDPA und einer 

besseren Integration der Menschenrechte im 

UNO-System, siehe Theuermann und Sucharipa, 

'" The new United Nations and Human Rights: The 

Human Rights Perspective in the Integrated Fol

low-up to United Nations Conferences and in the 

UN-Reform process", in Austrian Review of Inter

national Law, Frühjahr 1997. 
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pulation Fund) zu stärken. Dies sind erste 
positive Schritte auf dem Weg des mainstrea
ming der Menschenrechte, wobei jedoch viel 
von einem systematischen Follow-up der 
Hochkommissarin bzw. einer Bereitschaft 
der UN-Sonderorganisationen, die Experti
se des Büro der Hochkommissarin bei der 
Erstellung von menschenrechtlichen Projek
ten zu Rate zu ziehen, abhängt. 

Aktivitäten Regionaler Organisationen: 
die Europäische Union 

Ein wesentlicher Beitrag der Europäischen 
Kommission zum 50. Jahrestag der Allge
meinen Erklärung ist das Projekt zur Erstel
lung einer Menschenrechtsagenda der EU für 
die Zukunft, welches vom Europäischen 
Universitätsinstitut in Florenz durchgeführt 
wird. Menschenrechtsexperten aus den EU
Mitgliedstaaten (darunter der Leiter des 
Boltzmann Institutes für Menschenrechte,.. 
Dr. Manfred Nowak) wurden beauftragt, 
Analysen zu verschiedenen Menschenrechts
themen verfassen. Aus diesen Beiträgen wird 
ein "Comite des Sages" Schlußfolgerungen 
zu ziehen und konkrete Empfehlungen prä
sentieren, welche auf einer Konferenz, die im 
Herbst 1998 in Wien stattfinden wird, einer 
breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
Zielsetzung unter der österreichischen Präsi
dentschaft der EU ist die Erarbeitung von 
Vorschlägen zur Stärkung der menschen
rechrechtlichen Aktivitäten der EU sowie für 
eine Kohärenz der Menschenrechtspolitik 
der Europäischen Union. 

Umsetzung auf nationaler Ebene 

Es. besteht weitgehend Einigkeit, daß die we
sentliche Herausforderung für eine Stärkung 
des Menschenrechtsschutzes nicht in der Er
arbeitung neuer Menschenrechtsinstrumente 
besteht, sondern vielmehr in der nationalen 
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Umsetzung bestehender internationaler Ver
pflichtungen im Menschenrechtsbereich, da 
internationales Normensystem und inner
staatliche Realität mitunter weit auseinan
derklaffen. Wesentliche Forderungen an die 
UN-Mitgliedsstaaten für das Menschen
rechtsjahr 1998 sind daher die Ratifizierung 
von ausstehenden Menschenrechtsinstru
menten, die Rücknahme von Vorbehalten so
wie die strukturelle Verankerung in der na
tionalen Gesetzgebung sowie die Schaffung 
von Menschenrechtsmechanismen, wie z.B. 
Menschenrechtsausschüssen im Parlament. 
Hierbei sei auf die wichtige Doppelfunktion 
der Parlamentarier als gesetzgebendes und als 
Kontrollorgan, hingewiesen, welche z.B. in 
einer Resolution zum 50. Jahrestags der 
AEMR von der Interparlamentarischen Kon
ferenz im September 1997 hervorgehoben 
wurde. 

Auf österreichischer Ebene wurde am 10. 
Dezember 1997, dem Tag der Menschenrech
te, ein Nationalkomitee zum Menschen
rechtsjahr 1998 konstituiert. Diesem gehören 
Vertreter der Regierung, NGOs, die im Par
lament vertretenen politischen Parteien, die 
Sozialpartner und die Länder an. Das Komi
tee befaßt sich in zwei Arbeitsgruppen mit 
der nationalen Umsetzung der internationa
len Menschenrechtsinstrumente und dem in
ternationalen Menschenrechtsschutz. 

Die Rolle von Nichtregierungs
organisationen (NGOs) 

Obwohl die Umsetzung der Erklärung und 
des Aktionsprogrammes der Weltkonferenz 
in erster Linie Aufgabe der Staaten ist, hängt 
die Erreichung von konkreten Resultaten im 
Menschenrechtsjahr 1998 wesentlich von der 
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit der NGOs 
ab. In mehreren Ländern wurden NGO
Netzwerke zum Menschenrechtsjahr 1998 

gebildet, so z.B. in den USA, Canada und 
Großbritannien, welche öffentlichkeitswirk
same Aktivitäten planen sowie gemeinsame 
Forderungen an ihre Regierungen erarbeiten. 
Auch in Österreich wurde ein breites Netz
werk von NGOs ins Leben gerufen, welches 
neben den Menschenrechtsorganisationen im 
engeren Sinn Organisationen, die zu Themen 
wie Diskriminierung, Asylrecht, Entwick
lungshilfe arbeiten sowie auch kirchliche Or
ganisationen umfaßt. Seit Frühjahr 1997 trifft 
sich dieses Netzwerk regelmäßig, um The
men zur Umsetzung der internationalen 
Menschenrechtsstandards in Österreich so
wie Aktivitäten für 1998 zu besprechen. In 
letzter Zeit besteht eine wesentliche Kompo
nente der Arbeit des NGO-Netzwerks in der 
aktiven Mitwirkung am Nationalkomitee, 
d.h. der Erarbeitung und Einbringung von 
konkreten Vorschlägen in einen Diskus-

sionsprozesses mit Vertretern von staatlichen 
Institutionen. 

Auf internationaler Ebene organisiert das 
Human Rights Internet eine "Global NGO 
Consultation" zur 5-Jahres Überprüfung der 
Ergebnisse der Wiener Weltkonferenz, wel
che für Juni 1998 in Ottawa geplant ist. Es 
geht in erster Linie darum, gemeinsam kon
krete Vorschläge zu Themen wie wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Rechte, UN -Me
chanismen, Frauenrechte, und besseren Zu
gang von NGOs zur UNO zu erarbeiten und 
sie der Hochkommissarin im Rahmen des 
Follow-up Prozesses der Wiener Weltkonfe
renz zu präsentieren. Hierbei wird besonde
re Betonung auf Input von NGOs aus dem 
Süden gelegt. • 

Maga. Ingrid Kireher ist Leiterin des 
Projektes Menschenrechtsjahr 1998 am 
BIM. 
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Zur Umsetzung internationaler menschenrechtlicher 
Verpflichtungen in Österreich 

Konsequente Schwachstellen 

VON WALTER SUNTINGER 

Der folgende Beitrag behandelt die strukturellen Voraussetzungen der 
Umsetzung in Österreich und beschäftigt sich nicht mit konkreten Defiziten 

bei der Umsetzung einzelner menschen rechtlicher Verbürgungen, 

Die Relevanz der Umsetzung 

Der "Schutz und die Förderung [der Men
s~henrechte] sind die vorrangigste Pflicht der 
Staaten". Die Aufnahme dieses Satzes in die 
Wiener Erklärung, das Schlußdokument der 
Weltmenschenrechtskonferenz 1993, ist ge
wissermaßen symptomatisch für die Proble
matik des Menschenrechtsschutzes: Einer
seits erklären die Staaten in internationalen 
Gremien ihre Bereitschaft zur umfassenden 
Orientierung ihrer (Außen- und Innen-) Po
litik an den Menschenrechten, andererseits 
nehmen sie die Tragweite derartiger Feststel
lungen nicht ernst. Diese Inkonsistenz findet 
sich aber nicht nur im Bereich politischer Ab
sichtserklärungen, sondern setzt sich in je
nem der Umsetzung völkerrechtlicher Ver
pflichtungen fort. Einem dicht geknüpften 
Netz internationaler . menschenrechtlicher 
Normen und Verpflichtungen steht die Rea
lität von weltweiten Normverletzungen in 
unterschiedlichem Ausmaß gegenüber. 

Angesichts dieses Befundes sind sich so
wohl Skeptiker als auch Befürworter des in
ternationalen Menschenrechtsschutzes einig: 
Nach fünfzig Jahren des internaticmalen stan
dard-setting besteht die große Herausforde
rung nun in der innerstaatlichen Umsetzung 
internationaler Vorgaben. 

Im Vorjahr hat Österreich eine internatio
nale Diplomatentagung zu diesem Thema (1) 

organisiert und seine anerkannte Vorreiter
rolle im internationalen Menschenrechtsbe
reich betont. Naturgemäß erhebt sich in die
sem Zusammenhang jedoch die Frage, inwie
fern Österreich selbst seinen internationalen 
Verpflichtungen nachkommt, ob also Öster
reich die Glaubwürdigkeit seiner internatio
nalen Engagements auch dadurch unter
streicht, daß es selbst mit gutem Beispiel vor
angeht. G~nau hier aber setzt die Kritik von 
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Beobachtern der österreichischen Menschen
rechtspraxis ein: Nicht nur bestünden eine 
Reihe von Menschenrechtsproblemen in ver
schiedenen Bereichen, vor allem im Asyl
und Fremdenrechtsbereich, sondern auch 
den internationalen Verpflichtungen und po
litischen Erklärungen zur strukturellen Ab
sicherung der Menschenrechte werde nicht 
ausreichende Aufmerksamkeit geschenkt. So 
kritisierte amnesty international bei der Vor
stellung eines "Appells zur Verwirklichung 
einer aktiven Menschenrechtspolitik" imJu
ni 1996 etwa die Verzögerung der Erstellung 
von Berichten an die menschenrechtlichen 
Gremien der UNO. 

Die internationalen menschenrechtli
ehen Verpflichtungen Österreichs 

Österreich hat durch die Ratifikation einer 
Vielzahl von Menschenrechtsverträgen auf 
globaler sowie auf europäischer Ebene weit
reichende völkerrechtliche Verpflichtungen 
übernommen. Nur die wichtigsten Verträge 
seien genannt: der Internationale Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech
te, der Internationale Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte, die UN -Konvention 
zur Beseitigung von Rassendiskriminierung, 
die UN-Konvention zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau, die 
UN-Konvention gegen die Folter und die 
UN-Kinderrechtskonvention. Auf europä
ischer Ebene sind vor allem die Europäische 
Menschenrechtskonvention, die Europäische 
Sozialcharta, die Europäische Konvention 
zur Verhütung von Folter und das Europäi
sche Rahmenübereinkommen zum Schutz 
nationaler Minderheiten zu nennen. Ergänzt 
werden die Verträge durch eine Reihe von In
strumenten, die als;,soft law" zwar nicht for
mell bindendes Völkerrecht darstellen,den
noch aber völkerrechtlich relevant sind, vor 

allem bei der Konkretisierung oft unbe
stimmter Vertragsbegriffe. Darüber hinaus 
hat sich Österreich durch die Wiener Er
klärung und die Erklärung der Weltfrauen
konferenz in Pekin:g politisch verpflichtet, 
die Umsetzung der Menschenrechte im in
nerstaatlichen Bereich etwa durch die Schaf
fung und Stärkung sogenannter innerstaatli
cher Strukturen ("national structures") vor
anzutreiben und Nationale Aktionspläne 
auszuarbeiten. 

Die genannten völkerrechtlichen Verträge 
verpflichten zur Umsetzung, überlassen aber 
die Auswahl des Weges und dieTechnik den 
Staaten. Dies bedeutet zwar einen weiten Ge
staltungsspielraum hinsichtlich des "Wie", 
nicht jedoch hinsichtlich des "Ob" der Um
setzung. Vielmehr trifft die Staaten aufgrund 
der sechs UN-Konventionen die weitrei
chende Verhaltenspflicht, zur Verwirkli
chung der in diesen Verträgen verankerten 
Rechte alle Maßnahmen gesetzgeberischer, 
gerichtlicher und administrativer und sonsti
ger Art zu treffen. Das heißt, Österreich hat 
die völkerrechtliche Pflicht, umfangreiche 
Maßnahmen unterschiedlichster Art zu er
greifen, um die menschenrechtlichen Ver
pflichtungen umzusetzen. 

Schwierigkeiten bei der Überprüfung 
der Umsetzung 

Anläßlich der Ratifikation internationaler 
Verträge ging Österreich aber regelmäßig von 
der Vorstellung aus, daß die jeweiligen Rech
te seit langer Zeit im wesentlichen gewährlei
stet wären und daß daher weder Reformbe
darf gegeben war noch sich größere Auswir
kungen auf die innerstaatliche Rechtslage er
geben würden. Wurde Anpassungsbedarf 
festgestellt, führte dies eher zur Abgabe von 
Vorbehalten als zu Gesetzesänderungen, z.B-: 
zum Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte. Eingehende Analysen 
hinsichtlich der Übereinstimmung der inner
staatlichen gesetzlichen Situation mit den in
ternationalen Vorgaben wurde meistens nicht 
gemacht. 

Angesichts des oben genannten umfassen
den Charakt~rs der internationalen Ver
pflichtungen und der Tatsache, daß es vom 
völkerrechtlichen Standpunkt vor allem auf 
die Situation in der Praxis ankommt, greift 
aber eine alleinige Überprüfung der Geset
zeslage an den internationalen Vorgaben oh
nehin zu kurz. 

Aufgrund der UN-Menschenrechtsver
träge ist Österreich verpflichtet, in periodi-

(1) Österreichische Außenpolitische Dokumentati

on, Special issue, " The universal protection 0/ hu-. 

man rights: Translating international commitments 

into national action", 1.997. 
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schen Abständen über die praktische Umset
zung den jeweiligen Expertengremien in um
fassenden Berichten Rechenschaft zu geben. 
Bedauerlicherweise hat dies Österreich re
gelmäßig verspätet, (2) und meistens mit 
bloßem Hinweis auf die gesetzliche Lage ge
tan. Der "Eindruck der Erfüllung einer lästi
gen völkerrechtlichen Pflicht" ,(3) bleibt 1998 
aufrecht. Damit hat aber Österreich eine 
Möglichkeit versäumt, sich eingehend mit 
menschenrechtlichen Umsetzungsfragen 
auseinanderzusetzen. 

Auch die wissenschaftliche Befassung mit 
Fragen der Umsetzung internationaler Ver
pflichtungen ist bisher nicht intensiv gewesen 
bzw. hat sich auf Analysen der Übereinstim
mung der Gesetze mit internationalen Vor
gaben 'beschränkt. Dies hat wohl auch mit ei
ner Reihe praktischer und methodischer 
Schwierigkeiten zu tun. Denn die Untersu
chung der Umsetzung völkerrechtlicher Ver
pflichtungen kann nicht allein mit rechtswis
senschaftlichen Methoden das Auslangen fin
den, sondern bedarf der Ergänzung durch 
rechtssoziologische und politologische Her
angehensweisen. Gerade letztere haben in 
menschenrechtlichen Umsetzungsfragen kei
ne Tradition, was auch für interdisziplinäre 
Ansätze gilt. 

Aussagen betreffend die Umsetzung men
schenrechtlicher Verpflichtungen stoßen also 
auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten, so
daß im folgenden nur einige Faktoren ange
geben werden können, die für die Frage der 
Umsetzung relevant sind. 

Rechtliche Determinanten 

Die (politische) Entscheidung bezüglich der 
innerstaatlichen Behandlung internationaler 
Verträge, d.h. deren Übernahme bzw. Rang 
im Stufenbau der Rechtsordnung, determi- .. 
niert im wesentlichen die praktische Bedeu
tung der menschenrechtlichen Verträge. 
Während die EMRK auf verfassungsgesetzli
cher Stufe ins österreichische Recht inkorpo
riert wurde, wurde bei der Genehmigung der 
UN-Konventionen im Nationalrat der" Weg 
der geringsten Effizienz"(4) gewählt. Mit 
Ausnahme der UN-Konvention gegen die 
Folter, die auf einfachgesetzlicher Ebene in
korporiert wurde, wurde alle übrigen Kon
ventionen unter einem Erfüllungsvorbehalt 
ratifiziert und damit ihre unmittelbare An
wendbarkeit ausgeschlossen. Spezielle Erfül-

(2) Anfang 1998 waren folgende Berichte ausstän

dig: zweiter und dritter Bericht and de~ UN-Anti

Folterausschuß (seit 1992 bzw. 1996); elfter, zwölf

ter und dreizehnter Bericht an den Rassendiskri

minierungsausschuß (seit 1993 bzw. 1995 bzw. 

1997). Der dritte Bericht nach dem Internationalen 

Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie 
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1998 

lungsgesetze zur Umsetzung dieser Verträge 
wurden - mit Ausnahme des BVG zur 
Durchführung der Rassendiskriminierungs
konvention - nicht erlassen. 

Während daher die EMRK als Verfas
sungsrecht völkerrechtlichen Ursprungs 
große Auswirkungen auf das österreichische 
Recht und die Praxis hat, kann von der prak
tischen Bedeutungslosigkeit der übrigen völ
kerrechtlichen Konventionen ausgegangen 
werden. Die Bedeutung der EMRK in Öster
reich kann auf den innerstaatlichen Rang als 
Verfassungsrecht - und damit als Maßstab 

höchstgerichtlicher Kontrolle und als Ge
genstand intensiver wissenschaftlicher Befas
sung - und die Existenz eines starken inter
nationalen Überwachungsverfahrens zu
rückgeführt werden. 

Umgekehrt läßt sich die fehlende Rele
vanz der übrigen menschenrechtlichen Ver
träge mit der mangelnden unmittelbaren An
wendbarkeit, gepaart mit der zwar völker
rechtlich geforderten und formell auch aner
kannten, in der Praxis aber kaum feststellba
ren völkerrechtskonformen Interpretation 
innerstaatlichen Rechts und !iIer relativen 
Schwäche der UN-Überwachungsorgane er
klären. Durch die teilweise exzessive Verzö
gerung bei der Berichtserstellung wird zu
dem eine politische Diskussion innerstaatli-

der dritte Bericht auf grund der Frauendiskriminie

rungskonvention wurden 1997 mit vierjähriger 

bzw. sechsjähriger Verzögerung übermittelt. 

(3) M. Nowak, Die Durchsetzung der UNO-Men

schenrechtskonventionen zn Österreich, zn: 

R.MachaceklW.PahrIG.Stadler (Hrsg.), Grund

und Menschenrechte in Österreich, Keh11991, 726. 

cher Umsetzung in den UNO-Gremien und 
in der innerösterreichischen Diskussion ver
unmöglicht. 

Verkürztes Menschenrechtsverständnis 

Neben den rechtlichen bzw. rechtspoliti
schen Fragen sind politische und gesell
schaftliche Faktoren zu erwähnen. Die zen
trale These Pelinkas: "Die Grundrechte sind 
im Verständnis der österreichischen Öffent
lichkeit nur ansatzweise vorhanden" ,(5) dürf
te auch 1998 die Situation zutreffend kenn
zeichnen, auch wenn die Diskussion über 

Menschenrechtsfragen in den neunziger 
Jahren stärker geworden sein dürfte. Die 
explizite Befassung der politischen Par
teien mit Menschenrechtsfragen ist mar
ginal. Allein die Tatsache, daß erst in den 
letzten Jahren in allen Parlamentspartei
en MenschenrechtssprecherInnen be
stellt wurden, spricht für sich. Entgegen 
den von österreichischen Parlamenta
riern mitgetragenen: Resolutionen der 
Interparlamentarischen Union gibt es 
im österreichischen Parlament weiterhin 
kein Gremium, das sich explizit mit 
Menschenrechtsfragen auseinander
setzt. Auch in den Regierungserklärun
gen finden sich die Menschenrechte nur 
am Rande. 

Dies hat wohl auch mit einem verkürz
ten Verständnis der Menschenrechte zu 
tun, das sich in zweierlei Hinsicht 
äußert: Einerseits werden immer noch 
die klassischen bürgerlichen und politi
schen Rechte als die eigentlichen Men

schenrechte angesehen und die wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Rechte ver
nachlässigt, obwohl international die Inter
dependenz und Unteilbarkeit aller Men
schenrechte betont wird - und obwohl gera
de in Zeiten des Sozialabbaus und der Globa
lisierung die Absicherung von Minimalstan
dards immer wichtiger wird. Andererseits 
werden Menschenrechte noch zu stark als 
Abwehrrechte gegen den Staat verstanden 
und die leistende und damit positive Funkti
on des Staates zum Schutz der Menschen
rechte vernachlässigt. 

Reformbedarf 

Die gezeigten Schwachstellen haben seitens 
der Wissenschaft und vor allem der nicht-

(4) M. Nowak, Erfüllt Österreich seine Verpflich

tungen nach dem UN-Pakt über bürgerliche und 

politische Rechte?, EuGRZ 1981,513. 

(5) A. Pelinka, "Die Grundrechte im Verständnis 

der österreich ischen Öffentlichkeit", in: R.Macha

cek/W.Pahr/G.Stadler (Hrsg.), Grund- und Men

schenrechte in Österreich, Keh11991, 519. 
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staatlichen Organisationen, die sich in Vor
bereitung auf das Menschenrechtsjahr 1998 
vernetzt haben, zu einer Reihe von Anregun
gen geführt, wie das Menschenrechtsbe
wußtsein gestärkt und die österreichische 
Menschenrechtspraxis verbessert werden 
könnten. Neben konkreten Vorschlägen zur 
Änderung von Gesetzen oder der Praxis und 
zur Verankerung der wirtschaftlichen, sozia
len und kulturellen Rechte in der Verfassung 
wird die strukturelle Absicherung der Men
schenrechte im Parlament, den Ministerien 
und im Bildungsbereich gefordert. 

Nur einige dieser Anregungen sollen im 
folgenden angeführt werden: Ein Nationaler 
Aktionsplan zur Umsetzung der Beschlüsse 
der Weltmenschenrechtskonferenz und der 
Beschlüsse der Weltfrauenkonferenz soll vor
legt werden; die Berichte an die UN-Men
schenrechtsgremien sollen in Österreich ver
öffentlicht und dem Nationalrat zur Diskus
sion vorgelegt werden; der Nationalrat soll 
ein parlamentarisches Gremium für Mene 
schenrechte einrichten, das sich auch mit 
Umsetzungsfragen beschäftigt; die Spreche
rInnen für Menschenrechtsfragen sollen in
nerhalb der Parteien mehr Gewicht erhalten; 
die Ministerien sollen Menschenrechtsbeauf
tragte bestellen und Beiräte für Menschen
rechtsfragen einrichten; im universitären Be
reich sollen (interdisziplinäre) Institute für 
Menschenrechte geschaffen werden; sowohl
im Bereich der schulischen Bildung als auch 
bei der Ausbildung und Fortbildung der Be
amtInnen soll der Menschenrechtserziehung 
ein ausreichender und ständiger Platz einge
räumt werden. 

Eine Untergruppe des am 10. Dezember 
1997 eingesetzten Nationalkomitees für das 
Menschenrechtsjahr, bestehend aus Vertre
tern d~r Parlamentsparteien, der Ministerien 
und NGOs, befaßt sich ausdrücklich mit der 
nationalen Umsetzung der internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen und damit 
auch mit den hier erwähnten Fragen. 

Dieses Jahr könnte genützt werden, um in 
Österreich die Weichen für eine aktive Men
schenrechtspolitik zu stellen, das Menschen
rechtsbewußtsein in Österreich zu stärken 
und der Vorreiterrolle Österreichs in inter
nationalen Gremien durch entsprechende in
nenpolitische Maßnahmen gerecht zu wer
den. Gemäß dem Motto: Der "Schutz und 
die Förderung [der Menschenrechte] sind die 
vorrangigste Pflicht der Staaten". • 

Mag. Walter Suntinger, Jurist am BIM, 
arbeitet an einer Studie über die 
Umsetzung völkerrechtlicher Normen 
zur Bekämpfung. der Folter in Österreich. 
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MENSC~ENRECHTSJAHR 1998 

Menschenrechtserziehung und die UN-Dekade 

Step by Step 
VON BARBARA WEBER 

Der Begriff "Erziehung" weckt bei vielen Assoziationen vom rohrstabschwin
genden Oberlehrer aus Maria Theresias Tagen, der, keinen Widerspruch dul

dend, seinen Schülern erklärt, wie die Welt funktioniert. Sind Menschenrechte 
der Inhalt, würde diese Erziehungmethode freilich das Thema ad absurdum 

führen. Jedes einzelne Recht, das in den Deklarationen und Konventionen seit 
1948 niedergeschrieben wurde, muß daher immer wieder aufs Neue über

dacht und diskutiert werden. 

M enschenrechte sind heute das einzige 
universell anerkannte - wenn auch 

umstrittene - Werte system (Die Konvention 
über die Rechte des Kin'des etwa wurde bis
lang von 191 Staaten ratifiziert). Verwirklicht 
können sie aber nur dann werden, wenn sie 
von einer breiten Öffentlichkeit mitgetragen 
werden. An diesem Punkt kommt die Men
schenrechtserziehung zum Einsatz. Durch 
diese Vermittlerrolle hat die Menschenrecht
serziehung in der Menschenrechtsbewegung 

. weltweit in den letzten Jahren einen immer 
größeren Stellen~ert bekommen. 

Menschenrechtserziehung ist ein Kon
zept, daß Menschenrechte auf verschieden
sten Ebenen gesellschaftlichen Lebens ein
bringe Ziel der Menschenrechtserziehung ist 
daher eine Gesellschaft, in der das tägliche 
Zusammenleben nach menschenrechtlichen 
Grundsätzen gestaltet wird. Die Funktion 
der Menschenrechtserziehung geht weit über 
die Vermittlung von Informationen über De
klarationen und Konventionen hinaus. Der 
klassische Bildungsbegriff muß hier ge
sprengt werden. Es geht um das Vermitteln 
eines Menschenrechtsbewußtseins, das sich 
in einem menschenrechtlichen Handeln von 
einer internationalen politischen Ebene bis 
zu den Interaktionen zwischen den einzelnen 
Individuen der Gesellschaft ausdrückt. 

Menschenrechtserziehung und die 
Weltmenschenrechtskonferenz 

Die theoretische Verankerung der Men
schenrechtserziehung findet sich schon in der 
Präambel der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte. Bei' der Weltmenschen
rechtskonferenz 1993 wurde in der Wiener 
Erklärung und deren Aktionsprogramm die 
Rolle der Erziehung für das Erreichen von 
stabilen und harmonischen Beziehungen 

zwischen Ländern und für die Förderung des 
gegenseitigen Verständnisses, der Toleranz 
und des Friedens betont. 

Die Weltkonferenz über Menschenrechte 
verweist nachdrücklich auf die Bedeutung 
der Aufnahme der Menschenrechte als Ge
genstand in die Lehrpläne und ruft die Staa
ten dazu auf, entsprechende Schritte zu setz
ten. Die Bildung und Ausbildung der Men
schen soll Verständnis und Toleranz wecken 
und Frieden und freundschaftliche Beziehun
gen zwischen den Nationen und allen rassi
schen oder religiösen Gruppen sowie die Ent
faltung der Aktivitäten der Vereinten Natio
nen, die diesen Zielen dienen,fördern. Men
schenrechtserziehung und die entsprechende 
Aufklärung, sowohl theoretischer wie prakti
scher Art, spielen daher eine wesentliche Rol
le bei der Achtung und Förderung der Men
schenrechte aller Individuen ohne jeden Un
terschied etwa nach Rasse, Geschlecht, Spra
che oder Religion, und dem wäre im Rahmen 
der Bildungspolitik auf nationaler wie auch 
auf internationaler Ebene entsprechend 
Rechnung zu tragen. [Wien er Erklärung, Ka
pitel I, Absatz 33] 

UN-Dekade für 
Menschenrechtserziehung 

Entsprechend eines Vorschlages der Welt
menschenrechtskonferenz proklamierte die 
Generalversammlung der UNO (Resolution 
49/184vom23. Dezember 1994) die UN-De
kade für Menschenrechtserziehung, begin
nend mit 1. Jänner 1995. Für die Dekade 
wurde von ExpertInnen aus verschiedenen 
Ländern eininternationaler Aktionsplan aus
gearbeitet. Fünf primäre Ziele werden im Ak
tionsplan genannt, die es im Zusammenspiel 
der verschiedenen Akteurlnnen von Staaten, 
Internationalen Organisationen (IGOs wie 
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INGOs), lokalen NGOs bis hin zu Einzel
personen, zu erreichen gilt: 

• Bedürfnisse herausfinden und Strategien 
formulieren; 

• Menschenrechtserziehungs-Programme 
auf internationaler, nationaler und lokaler 
Ebene erarbeiten und stärken; 

• Materialien in koordinierter Weise erstel
len; 

• Rolle der Massenmedien stärken; 
• die Allgemeinen Erklärung der Men

schenrechte weltweit verbreiten; 

Um diese Ziele zu erreichen, findet sich im 
Internationalen Aktionsplan unter anderem 
die Aufforderung, nationale Ressource- und 
Trainingszentren einzurichten oder, soweit 
sie schön existieren, diese zu stärken. Diese 
sollten Nachforschungen zur Menschen
rechtserziehung anstellen, Workshops durch
führen, Material erstellen, übersetzen und 
sammeln, sowie Konferenzen organisieren. 

Den Medien wird im Internationalen Ak
tionsplan der UN Dekade für Menschen
rechtserziehung eine besondere Bedeutung 
beigemessen. In der heutigen Informations
und Kommunikationsgesellschaft spielen die 
Massenmedien eine zentrale Rolle bei der 
Förderung und Verbreitung der Menschen
rechte. 

Die europäsche Ebene 

Wie weit die Implementierung des interna
tionalen Aktionsplanes auf eurqpäischer 
Ebene bereits erfolgte, konnte bei der 
"UNESCO Regional Conference on Human 
Rights Education in Europe" in Turku/Finn
land überprüft werden. Die Delegierten be
richteten über den Stand der Me,nschen
rechts erziehung in ihren Ländern. Hier prä-
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sentierte sich ein eher trauriges Bild. Drei 
Jahre nach Beginn der Dekade ist noch in 
keinem europäischen Land der nationa
le Aktionsplan fertiggestellt worden, in 
vielen wurde damit noch nicht einmal 
begonnen. Menschenrechtserziehung ist 
auf der strukturellen Ebene selten veran
kert und auch bei der praktischen Arbeit 
ist kaum Unterstützung vorhanden. 
Die europäische Implementierungsstra
tegie, die als Ergebnis des Treffens in 
Turku verabschiedet wurde, erschöpft 
sich leider in sehr allgemeinen Aussagen. 
Für die konkrete Umsetzung der Men
schenrechtserziehung konnten die eu
ropäischen TeilnehmerInnen kaum neue 
Perspektiven oder Anregungen in ihre 
Länder mitnehmen. 

Implementierung in Österreich 

Auch für Österreich existiert bis zu die
sem Tag noch kein Aktionsplan. Trotz 

alledem hob sich Österreich in einem Bereich 
bei der Konferenz in Turku positiv von den 
anderen Ländern ab. Hier wurde im Rahmen 
der Dekade an einer unabhängigen Instituti
on, dem Ludwig Boltzmann Institut für 

. Menschenrechte, eine Stelle für Menschen
rechtserziehung an Schulen eingerichtet. Sie 
begann Anfang 1997 zu arbeiten. 

Spürt man der Menschenrechtserziehung 
in Österreichs Bildungsbereichen nach, so 
kann allerdings keine allzu erfreuliche Bilanz 
gezogen werde. Menschenrechtserziehung ist 
derzeit in den verschiedensten Bereichen 
punktuell vorhanden und wird oft lediglich 
als Zusatz zu anderen Themen behandelt. 

Formale Verankerung 

So scheint das Thema in den Lehrplänen von 
Österreichs Grund- und Höheren Schulen 
nur rudimentär auf. In den Technischen und 
Berufsbildenden Schulen sind Menschen
rechte nur im Rahmen des österreichischen 
politischen Systems, einschließlich der öster
reichischen Verfassung, ein Teil des Fachs Po
litische Bildung. Einen Universitätslehrstuhl 
für Menschenrechte, der auch von amnesty 
international im Rahmen ihres Appells an die 
Bundesregierung 1996 gefordert wurde, gibt 
es nicht. Nur auf den Juridischen Fakultäten 
sind Menschenrechte im Rahmen des Völ
kerrechts und des Verfassungsrechts ein Teil 
der Ausbildung. PolizeischülerInnen hören 
von Menschenrechten bloß im Rahmen der 
Politischen Bildung. Kurse für Polizistlnnen 
in Führungspositionen beinhalten ebenfalls 
Menschenrechtstraining. Offiziere werden 
lediglich im Rahmen des Verfassungs
und/oder Völkerrechtsrechts über Men
schenrechte informiert. 

Daher läge die Schlußfolgerung nahe, 
Menschenrechte in einem eigenen Fach zu
sammenzufassen, um eine eingehendere Be
handlung sicherzustellen. Damit würde das 
Thema aber gleichzeitig isoliert. Analog zu 
der feministischen Aufforderung, Gleichbe
rechtigung der Geschlechter nicht lediglich in 
einem Unterrichtsfach abzuhandeln, sondern 
auch in der Mathematik auf eine geschlechts
neutrale Sprache zu achten, müßten Men
schenrechte vielmehr dem gesamten Lehrin
halt zugrunde liegen. Ein eigenes Fach Men
schenrechte könnte sehr leicht dazu führen, 
daß alle anderen Unterrichtenden diesen 
Themenbereich abhaken. 

Didaktische Umsetzung 

Die Qualität des Unterrichts hängt außerdem 
sehr stark von den einzelnen Lehrenden ab. 
Werden Menschenrechte, wie gegenwärtig 
die Regel, in Frontalvorträgen nahegebracht, 
verliert die Idee, die dahintersteckt ihre Wir
kung. Soll Menschenrechtserziehung ein wir
kungsvolles Instrument zur Prävention von 
Menschenrechtsverletzungen darstellen, so 
muß sie über eine reine kognitive Wissens
vermittlung hinaus Bewußtsein bilden, aus 
dem sich im weiteren konkretes Handeln ab
leitet. Modelle für die didaktische Umset
zung, die die Fähigkeit zum Handeln för
dern, werden gebraucht. Die Triade: Infor
mieren - Sensibilisieren - Aktivieren muß in 
konkrete U nterrichts-Konzepte eingekleidet 
werden. Denn oft schätzen Menschen die ei
genen Einflußmöglichkeiten als zu gering 
ein, oder Gruppendruck wird so stark erlebt, 
daß ein Handeln im Sinne der theoretisch ak
zeptierten Prinzipien unmögli~h erscheint. 
Diese Kluft zwischen theoretischer Akzep
tanz und konkreter Umsetzung von Prinzi
pien im eigenen' Alltag muß überwunden 
werden. Die moderne Pädagogik kam immer 
mehr zu der Erkenntnis, daß der Einsatz von 
partizipativen, problemorientierten und si
tuationsbezogenen Unterrichts methoden da
bei unerläßlich ist, um diese Handlungs
fähigkeit zu trainieren. In Rollenspielen kön
nen etwa kritische Situationen durchgespielt 
und neue Verhaltensmuster und Handlungs
alternativen erprobt werden. 

Kohärenz 

Schon in der Art der Vermittlung von Men
schenrechten zeigt sich, daß diese unmittel
bar gelebt werden müssen, um glaubwürdig 
zu sein. Besteht keine Kohärenz zwischen 
dem Ges~gten und dem Verhalten, verliert 
Menschenrechtserziehung ihre Wirkung. 
Wie oft passiert es, daß Vortragende von 
Menschenrechten sprechen, deren Forderun
gen sie aber selber nicht erfüllen. Erklärt 
ein/ e LehrerIn ihren SchülerInnen die Be-
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deutung des Artikels 19 der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte, des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung, und läßt ihre Schü
lerInnen gleichzeitig nicht zu Wort kommen, 
werden die Zuhörenden zur~cht die Bedeu
tung dieses Menschenrechtsdokuments für 
ihr eigenes Leben in Frage stellen. Das gilt 
freilich in allen Bildungsbereichen, nicht nur 
dort, wo Kinder und Jugendliche betroffen 
sind. 

Zielgruppenorientierung 

Das didaktische Konzept erfolgreicher Men
schenrechtserziehung muß genau auf die je
weilige Zielgruppe abgestimmt sein. 
Zunächst ist zu klären, wo die Bedürfnisse 
der Zielgruppe liegen. Hier wird es erhebli
che Unterschiede geben, ob ein Programm 
für RichterInnen, PolizeibeamtInnen, Offi
zierInnen oder LehrerInnen entwickelt wird. 

Die Menschenrechtserziehung etwa in der 
Polizeiausbildung steckt in Österreich noch 
in den Kinderschuhen. In den Niederlanden 
wird Menschenrechtserziehung mit der dor
tigen Exekutive schon seit Jahren praktiziert. 
Dabei hat sich gezeigt, daß nicht nur großes 
Augenmerk darauf gerichtet werden muß, 
wie, sondern auch von wem die Leute wei
tergebildet werden. Wenn in der Polizeiaus
bildung ein/ e KollegIn von Menschenrechten 
spricht, steigert sich die Akzeptanz und 
Glaubwürdigkeit des Gesagten erheblich. 
Er/sie hat die Möglichkeit, Erfahrungen bei 
der Umsetzung menschenrechtlicher Grund
sätze aus dem eigenen Arbeitsalltag ein
fließen zu lassen. Der direkte Bezug zur Pra
xis der Zielgruppe ist in der Menschenrecht
serziehung unumgänglich. Ein/e Kom
munikationswissenschaftlerIn würde sagen: 
Man muß die Menschen dort abholen, wo sie 
sich befinden. 

Schritt für Schritt 

Zwei wesentliche Schritte für die Umsetzung 
der Menschenrechtserziehung in Österreich 
wurden hier beschrieben: einerseits die Ver
ankerung der Menschenrechtserziehung als, 
Grundtenor der Lehrpläne in Aus- und Wei
terbildungsinstitutionen und andererseits die 
Entwicklung pädagogischer Modelle für eine 
handlungso.rientierte U II\setzung des The
mas. 

Gerade jetzt bieten die UN-Dekade für 
Menschenrechtserziehung und das Men
schenrechtsjahr 1998 einen besonderen Rah
men, den es von allen AkteurInnen im Men
schenrechtserziehungs-Bereich zu nutzen 
gilt. • 

Maga. Barbara Weber, Theaterwissen
schaftlerin, leitet die Abteilung Menschen
rechtserziehung im BIM. 
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Die Umsetzung der 
UN-Kinderrechtskonvention in Österreich 

Klein und nicht fein 
VON HELMUT SAX 

Artikel 42 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 1989: 
"Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsätze und Bestimmungen die

ses Übereinkommens durch geeignete und wirksame Maßnahmen bei 
Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen." 

Auszug aus den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 1992:(/) 
"Zu Art. 42: [ ... ] Es ist in Aussicht genommen, dieser Verpflichtung nach der 
Ratifikation des Übereinkommens durch Österreich durch entsprechende 

Rundschreiben zu entsprechen." 

E s ist bezeichnend Jür den Stellenwert 
und den Umgang Osterreichs mit inter

nationalen menschenrechtlichen Verträgen, 
daß einer völkerrechtlichen Bekanntma
chungsverpflichtung zunächst durch Be
handlung im internen Dienstweg zu entspre
chen versucht wird. Gleichzeitig illustriert 
das oben angeführte Zitat die zögerliche und 
halbherzige Vorgangsweise der Regierung
sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebe
ne - während der Entstehung und nach Ab
schluß dieses grundlegenden verbindlichen 
Dokuments über die Rechte von Kindern 
und Jugendlichen weltweit. 

Die Konvention über die Rechte des Kin
des (2) (KRK) wurde von der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen am 20. 
November 1989 verabschiedet und von 
Österreich gemeinsam mit zahlreichen ande
ren Staaten immerhin zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt (26. Jänner 1990) unterzeichnet. 
Danach jedoch verzögerte sich der inner
staatliche Ratifikationsprozeß zusehends, 
während die KRK auf internationaler Ebene 
eine bislang einmalige Entwicklung nahm. 
Nach nur knapp mehr als neun Monaten, am 
2. September 1990, hatte sie die für ihr völ
kerrechtliches Inkrafttreten erforderliche 
Anzahl von 30 hinterlegten Ratifikationsur
kunden erreicht. Damit war ihre Dynamik 
aber bei weitem nicht erschöpft - mit dem 

(1) RV 413 BlgNR XVIII. Gp, 52! 

(2) Die KRK spricht zwar nur von "Kindern ", de

finiert diese jedoch als alle Personen unter 18 Jah

ren (Art 1). 

Ergebnis, daß die KRK heute das "univer
sellste" verbindliche Menschenrechtsinstru
ment überhaupt geworden ist. Denn mit 
Ausnahme von Somalia und den Vereinigten 
Staaten von Amerika (1), welche die Konven-. 
tion bislang nur unterzeichneten, wurde sie 
von allen Staaten der Welt ratifiziert, also 
auch innerstaatlich verbindlich.(3) Damit 
zählt ciie KRK sogar mehr Vertragsparteien 
als die Vereinten Nationen Mitglieder. 

In Österreich zeigte man hingegen nach 
geleisteter Unterschrift wenig Hast im weite
ren Ratifikationsprozeß; erst nach zweiein
halb weiteren Jahren, am 26. Juni 1992, be
schloß der Nationalrat die Genehmigung der 
Konvention, sodaß sie schließlich auch in 
Österreich am 5. September 1992 in Kraft 
treten konnte. 

Die ursprüngliche Position 
Österreichs zur KRK 

Selbstbewußt verkündeten die Erläuterungen 
zur Regierungsvorlage noch, daß die "vom 
Übereinkommen eingeforderten Rechte des 
Kindes und die Achtung seiner besonderen 
Bedürfnisse (. . .J in Österreich bereits sehr 
weitgehend gewährleistet" seien, "sodaß die 
vorliegenden Bestimmungen größtenteils 
durch die österreichische Rechtsordnung be
reits abgedeckt sind. " Deshalb diene die Ra
tifikation aus der Sicht der österreichischen 

(3) Zu aktuellen und ausführlichen Informationen 

über die KRK siehe unter anderem auch die Inter

net-website der UN-Hochkommissarin für Men

schenrechte, http://www.unhchr.ch. 
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Bundesregierung "weniger der Sicherung der 
Rechte von Kindern in Österreich", sondern 
es soll "die Achtung dieser Rechte auf welt
weiter Basis herbeigeführt und die Solidarität 
Österreichs mit den anderen Mitgliedsstaaten 
der Vereinten Nationen [ .. .} nun auch im be
sonderen gegenüber Kindern zum Ausdruck 
gebracht werden." (4) Vereinfacht ausge
drückt vertrat man also den Standpunkt, die 
Situation von Kindern und Jugendlichen in 
Österreich wäre konventionskonform und 
man würde durch die Ratifikation allenfalls 
ein Signal der Unterstützung zur Lösung der 
Probleme von Staaten der sogenannten Drit
ten Welt setzen. Die Stellungnahmen der 
Bundesministerien und der Landesregierun
gen zur Ratifikation (5) widerspiegelten diese 
Position des fehlenden Reformbedarfs. 

Um dennoch jedes "Risiko" einer mögli
chen Vertragsverletzung auszuschließen, gab 
die Bundesregierung drei Vorbehalte zu po
litischen Rechten von Kindern ab (zu Art 
13/Informationsfreiheit, Art 15/Versamm
lungs- und Vereinigungsfreiheit, Art 17/Ver
antwortung der Medien) und das Parlament 
erklärte anläßlich der Genehmigung der 
KRK, daß dieser Staatsvertrag gemäß Art 50 
Abs 2 B-VG "durch Erlassung von Gesetzen 
zu erfüllen" ist. Damit ist die KRK zwar Be
standteil des österreichischen Rechts, aller
dings entfaltet die Konvention "grundsätz
lich zunächst keine innerstaatlichen Rechts
wirkungen" .(6) Mangels entsprechender Ge
setze ist sie daher derzeit nicht unmittelbar 
anwendbar, dh. weder können Rechtsakte 
aufgrund der Konvention erlassen noch Per
sonen sich vor österreichischen Behörden auf 
die Konvention berufen. 

Anläßlich der Beschlußfassung im Natio
nalrat wurde 1992 jedoch einstimmig eine 
Entschließung (7) verabschiedet, welche die 
Bundesregierung aufforderte, binnen eines 
Jahres einen Expertenbericht zur Frage der 
Übereinstimmung aller "kinderrelevanten 
Gesetzesmaterien" mit der KRK und "ent
sprechender Reformerfordernisse" vorzule
gen. 

Nach Abschluß der Untersuchungen (8) 

wurde - erwartungsgemäß - deutlich, daß die 
selbstzufriedene Position der Bundes- und 
Landesregierungen nicht länger haltbar war. 
Mit den Worten des Projektleiters, Prof. 
Pichler (Österreichisches Institut für Rechts
politik), "erwies es sich [zwar] als richtig, daß 

(4) RV 413 BlgNR XVIII. CF, 26f 

(5) Abgedruckt in Bundesministerium für Umwelt, 

jugend und Familie (BMUjF), Expertenbericht 

zum" UN-Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes", Wien 1993, 6ff 

(6) Walter-Mayer, Crundriß des österreichischen 
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eine definitive, gravierende Unvereinbarkeit 
nicht vorlag, grundsätzlich konnten sich die 
Expertinnen und Experten dem vereinfach
ten Nulläsungsstandpunkt aber nicht vorbe
haltlos anschließen." (9) Vor allem der Um
gang mit ausländischen Kindern und Jugend
lichen wurde dabei als Prob lern bereich iden
tifiziert. 

In der Folge faßte der Nationalrat am 14. 
Juli 1994 eine weitere Entschließung, wonach 
die Bundesregierung zu Reformen entspre
chend den Zielen der KRK aufgefordert 
wird.(10) 

Ein wesentlicher Punkt dieses parlamen
tarischen Forderungskatalogs betrifft die 
Frage der Verankerung der grundlegenden 
Zielsetzungen der KRK im österreichischen 
Verfassungsrecht. Im Auftrag des BMUJF 
und der österreichischen Kinder- und Jugen
danwaltschaften begann das Ludwig Boltz
mann Institut für Menschenrechte 1997 mit 
der Erarbeitung konkreter Vorschläge für 
entsprechende Verfassungsbestimmungen. 
Das Projekt zielt dabei über die Formulie
rung von Programmartikel hinaus auf die 
Herausarbeitung durchsetzbarer subjektiver 
Rechte von Kindern und Jugendlichen. Im 
Sinne der Verfassung als rechtlicher Grund
ordnung menschlichen Zusammenlebens sol
len Grundrechtspositionen von Kindern und 
Jugendlichen unter Anerkennung ihrer 
Rechtspersönlichkeit und grundsätzlichen 
Partizipationsnotwendigkeit klargestellt 
werden. 

Bevor jedoch auf die weiteren Problembe
reiche im österreichischen Kontext eingegan
gen wird, soll im folgenden ein kurzer 
Überblick über die wesentlichen Zielsetzun
gen der KRK gegeben werden. 

Grundsätze und Ziele der 
Kinderrechtskonvention 

Die Ausarbeitung der KRK geht im wesent
lichen auf eine Initiative Polens 1978 zurück, 
die aus Anlaß der bevorstehenden 30-Jahr
Wiederkehr der Annahme der UN -Er
klärung über die Rechte des Kindes von 1959 
deren Verankerung als völkerrechtlich ver
bindliche Konvention anstrebte. Inhaltlich 
war die Erklärung von 1959 noch stark von 
der Vorstellung von Kindern als schutz- und 
fürsorgebedürftige Menschen geprägt, die 
Familie und Staat zu entsprechenden Maß
nahmen aufforderte. 

Bundesverfassungsrechts, Wien 1996, Rz 240. 

(7) E 59-NR XVIII: CF, Entwurf abgedruckt im 

Bericht des Außenpolitischen Ausschusses, 536 Blg

NR XVIII. CF, 3. 

(8) BMUjF, Expertenbericht zum" UN-Überein

kommen über die Rechte des Kindes", Wien 1993. 

Natürlich finden sich diese Aspekte -
nicht zuletzt Dank intensiver Bemühungen 
von UNICEF und nicht-staatlicher Kinder
hilfsorganisationen umfassender und detail
lierter formuliert - auch in der KRK. Darü
berhinaus aber fordert die KRK erstmals in· 
derart deutlicher Form die Beachtung der Ei
genständigkeit und Persönlichkeit von Kin
dern und Jugendlichen. 

Über die bloß formale Wiederholung und 
Bekräftigung bereits international garantier
ter Menschenrechte und ihrer Neuformulie
rung als "Recht des Kindes" hinaus setzt sie 
konsequent den nächsten Schritt und nor
miert in Artikel 12 das Recht jedes Kindes, 
"das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden", seine Meinung in allen es betreffen
den Angelegenheiten äußern zu können und 
angemessen berücksichtigt zu finden. Dazu 
ist es insbesondere in Gerichts- und Verwal
tungsverfahren unmittelbar oder durch Ver
treter anzuhören. 

Natürlich wirft dies sofort die Frage der 
tatsächlichen Ausübung von Beteiligungs
und Mitbestimmungsrechten und der Ge
staltung kind gerechter Verfahren auf. Die da
mit verbundenen vielschichtigen Probleme 
stellen zweifellos eine große Herausforde
rung an den Gesetzgeber, Rechtsanwender, 
Humanwissenschafter und alle mit diesen 
Fragen Betroffenen dar; dennoch, einem aus
schließlich protektionistischen, Kinder und 
Jugendliche als unmündige Schutz-Objekte 
betrachtenden Standpunkt hat die KRK je
denfalls eine klare Absage erteilt. 

Die sich aus dieser Entwicklung in Rich
tung eines verstärkt partizipatorischen An
satzes ergebenden Spannungen wurden deut
lich sichtbar in der innerstaatlichen parla
mentarischen Debatte (11) anläßlich der Be
handlung der KRK im Ratifikationsprozeß. 
Abgesehen von einem Grundkonsens über 
die Wichtigkeit von Maßnahmen zur Verbes
serung der Situation von Kindern und Ju
gendlichen in Österreich (der letztlich auch 
in einem einstimmigen Genehmigungsbe
schluß resultierte) zeigte sich in der Schwer
punktsetzung hinsichtlich dieser Maßnah
men ein stark parteipolitisch-ideologisch ge
färbtes Bild. 

Während die eine Gruppe (ÖVP, FPÖ) 
die Bedeutung eier Familie und die Schutzbe
dürftigkeit von Kindern in den Mittelpunkt 
stellte, hielt die Gegenposition (SPÖ, Grüne) 

(9) Pichler, Die Verwirklichung von Kinderrechten 

in Österreich: Möglichkeiten und Entwicklungs

perspektiven, in Kinder, Kinderrechte und Kinder

politik, Eurosocial Report 50/1994,91. 

(10) E 156-NR, in StPNR 172 XVIII. CF, 20540. 

(11) StP NR 74 XVIII. CF, 8223ff 
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die Forderung nach mehr Mitbestimmungs
möglichkeiten und betreuender Infrastruktur 
entgegen. 

In diesem Zusammenhang ist hervorzuhe
ben, daß die KRK selbst keime destruktive 
Polarisierung innerhalb gesellschaftlicher 
Gruppen, zwischen Staat und Familie oder 
zwischen Eltern und Kind intendiert. In 
mehreren Artikel (insbesondere Art 3 Abs 2, 
Art 5 und 18) wird ausdrücklich die - der 
Entwicklung des Kindes angemessene und' 
gemeinsam auszuübende - primäre Leitungs
und Erziehungsverantwortung der Eltern 
einschließlich der Sicherstellung der materi
ellen Grundversorgung (Art 27 Abs 2) aner
kannt. Auch die KRK geht davon aus, daß ei
ne funktionierende Familie die bestmögli
chen Entwicklungschancen für das Kind bie
tet und fordert ein staatliches Eingreifen nur 
in jenen Fällen,.in denen dieses Modell ver
sagt. Sehr wohl intendiert die KRK aber eine 
grundsätzliche Stärkung und Anhebung der 
Position des Kindes, damit bei einer Kollisi
on von Interessen auch deri Interessen des 
Kindes größeres Gewicht beigemessen wird. 

Als grundlegende Abwägungsmaxime in 
einem solchen Interessenkonflikt legt die 
KRK das Kindeswohl (Art 3 Abs 1) fest, das 
"bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, 
gleichviel ob sie von öffentlichen oder priva
ten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Ge
richten, Verwaltungsbehördenoder Gesetz
gebungsorganen getroffen werden", "ein Ge
sichtspunkt [ist], der vorrangig zu berück
sichtigen ist". Die Formulierung, die sich 
auch in zahlreichen Vorschriften des ABGB 
findet (zB § 178a), wurde bewußt weit ge
wählt, um auf innerstaatlicher Ebene bei ent
sprechender Übernahme der Regelung etwa 
dem Richter in einem Obsorgestreitfall einen 
Entscheidungsspielraum im Einzelfall ein
zuräumen. So unbestimmt dieser Begriff 
auch ist und so unterschiedlich Entscheidun
gen in vergleichbaren Sachverhalten in unter
schiedlichen Staaten, Rechtssystemen und 
Rechtsgebieten auch ausfallen mögen, so ist 
der Begriff des Kindeswohis keineswegs in-' 
haltsleer. Im Rahmen der KRK müssen die 
weiteren wesentlichen Grundsätze mitbe
dacht werden, insbesondere das umfassende 
Diskriminierungsverbot (Art 2), das Recht 
I\uf Leben, Entwicklung und Schutz der Per
Mönlichkeit des Kindes (Art 6ff) und die Ach
tung seiner Meinung (Art 12). 

.orderungen für Österreich 

Die Frage der Umsetzung internationaler 
Il1cnschenrechtlicher Normen in das öster-
1't'lchische Recht ist in einem umfassenden 
81111\ zu stellen. Die grundlegende Implemen
thlf'ungspflicht formuliert Artikel 4 KRK, der 
\iOIl ,,'lllen geeigneten Gesetzgebungs-, Ver-
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waltungs- und sonstigen Maßnahmen zur 
Verwirklichung der in diesem Übereinkom
men anerkannten Rechte" spricht. 

Zum einen wird damit deutlich, daß sich 
die notwendigen Maßnahmen keineswegs 
auf rechtliche Reformen beschränken dür
fen. Dennoch beziehen sich die Erläuterun
gen zur Regierungsvorlage nahezu aussch
ließlich auf Untersuchungen möglicher 
rechtlicher Konflikte zwischen österreichi
schem Recht und den Bestimmungen der 
KRK. Nur unter diesem verengten Blick
winkel kann eine Beurteilung der Situation 
von Kindern und Jugendlichen in Österreich 
überhaupt zu dem eingangs geschilderten 
Ergebnis führen, das von weitgehender Ge
währleistung von Kinderrechten und der 
Achtung ihrer Bedürfnisse spricht. Wieder
holt forderte der UN-Kinderrechteaus
schuß, der als internationales Überwa
chungsorgan die staatliche Umsetzung der 
Verpflichtungen aus der KRK untersucht, 
Staaten zur Erarbeitung eines umfassenden 
"Nationalen Aktionsplanes" auf. Zu den 
notwendigen Maßnahmen zählt der Aus
schuß etwa die Sammlung empirischer Da
ten über die Lage von Kindern und Jugend
lichen einschließlich von Statistiken und 
Untersuchungen zur Auswirkung von poli
tischen Programmen und Budgetplänen auf 
deren Lebensverhältnisse, die Einrichtung 
von Monitoring- und Koordinierungsme
chanismen, die Unterstützung der Zivil ge
seIlschaft, Beratungsinfrastniktur, Bewußt
seinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit 
etc.(12) 

Zum zweiten ist evident, daß diese Maß
nahmen kontinuierlich fortschreitend und 
ziel gerichtet sein müssen. Reformen erfor- . 
dern Einsatz von materiellen Ressourcen und 
Zeit. Ein häufig gebrauchtes Argument, daß 
entweder gegen die Garantie wirtschaftlicher 
und sozialer Grund- und Menschenrechte an 
sich gerichtet ist oder zumindest einschrän
kend in Hinblick auf den geforderten Um
fang der Bemühungen wirken soll, bezieht. 
sich auf die Ressourcenfrage. Demnach sol
len in wirtschaftlichen und sozialen Berei
chen Maßnahmen verpflichtend (ergänze: 
nur) im Rahmen verfügbarer Mittel des Staa
tes, etwa hinsichtlich der Finanzierung eines 
Systems sozialer Sicherheit, zu treffen sein. 
Derartige Bedenken bestehen jedoch offen
sichtlich nicht in der Frage der Abhaltung re
gelmäßiger Wahlen, der Aufrechterhaltung 
eines ausgedehnten Sicherheits- und Justiz-

(12) Siehe dazu ausführlich UNICEF, Implemen

tation Handbook for the Convention on the Rights 

ofthe Child, New York 1998, 57f! 

(13) Verschraegen, Die Kinderrechtekonvention, 

Wien 1996, 72. 

apparates, ja des Rechtsstaates insgesamt. Die 
entscheidende Frage ist wohl vielmehr jene 
der Prioritätensetzung und der tatsächlichen 
Aktion. Kein Staat, gleichviel wie "ent
wickelt" er ist, vermag die Sicherstellung der 
Menschenrechte umfassend, gleichzeitig und 
sofort zu garantieren. Umsetzung beinhaltet 
vor allem eine erfolgs orientierte verhalten
spflicht des Staates. Für die Frage der Beur
teilung der Umsetzungsmaßnahmen, die ein 
Staat zur Erfüllung seiner völkerrechtlichen 
Verpflichtungen unternimmt, kommt es da
her vorrangig auf sein "Programm" an und 
weniger auf seine "Entfernung vom Idealzu
stand". 

Andernfalls tappt man in die Falle, ausge
hend von einer Durchschnittsbetrachtung 
entlang von Minimalgarantien zu meinen, 
Österreich als moderner Industrie- und 
Rechtsstaat hätte seine Verpflichtungen etwa 
im Vergleich zu Staaten der Dritten Welt oh
nehin längst erfüllt. So sorgt sich etwa Bea 
Verschraegen, "wie die vielumjubelte KRK in 
der internationalen Staatenpraxis umgesetzt 
werden kann", da doch "die Staaten gewisse 
völkerrechtliche Verpflichtungen übernom
men [haben], die - gemessen am Mindest
standard, den die KRK gewährleistim soll -
von den meisten europäischen Staaten, die 
sich zudem an der EMRK messen lassen müs
sen, im wesentlichen erfüllt werden - ande:' 
renfalls würden diese Staaten vom EGMR 
verurteilt werden." (13) Mit dieser Betrach
tungsweise geht der Blick für wesentliche 
Probleme, denen sich jeder Staat auf seine 
spezifische Weise konfrontiert sieht, gänzlich 
verloren. 

Demgegenüber ortete das österreichische 
Parlament in seiner Entschließung von 1994 
eine Vielzahl von Problemfeldern, die in un
serem Land einer notwendigen Reform im 
Sinne der KRK harren: (14) dazu zählen ins
besondere die Stellung von Kindern undJu
gendlichen in Obsorge- und Scheidungsver
fahren und die adäquate Einbindung in Ver
fahrensprozesse, psychologische Beratung, 
entsprechende Weiterbildung der Familien
richter; präventive und schützende Maßnah
men gegenüber Gewalt gegen Kindern, 
einschließlich Bewußtseinsbildung in der Öf
fentlichkeit und institutioneller Infrastruk
tur; vollständige soziale Integration von be
hinderten Kindern und Jugertdlichen; Schaf
fung von Kinderbetreuungseinrichtungen; 
Reform des Asyl- und Fremdenrechts (Fami
liennachzug, Schubhaft) zum Schutz insbe-

(14) Beispielsweise zur Situation in Wien siehe den 

Bericht zur Lage der Wiener Kinder und Jugendli

chen 1996, abgedruckt im Tätigkeitsbericht 1995/96 

der Kinder- undjugendanwaltschaft Wien. 
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sondere von unbegleiteten ausländischen Ju
gendlichen und die Schaffung neuer Formen 
politischer Mitbestimmung von Jugendlichen 
vor allem im kommunalen Bereich. 

Zusammenfassend 

Zweifellos verfügt Österreich im Bereich der 
Kinder- und Jugendwohlfahrt über ein ver
netztes System von Sicherungs- und Schutz
maßnahmen, die von der Unterstützung von 
Familien bis hin zu staatlich-institutioneller 
Infrastruktur reichen. Die KRK zeigt jedoch 
die Schwachstellen dieses Netzes auf und for
dert Österreich zur Aktion auf. 

Strukturelle Probleme umfassen dabei 
Fragen der Kinder- und Jugendpolitik, die 
vielfach "Querschnittsmaterie" nicht nur auf 
Bundes-, sondern auch auf Landesebene ist, 
weiters Defizite in den Möglichkeiten der 
Partizipation von Jugendlichen in ihrer un
mittelbaren Lebensgestalrung sowie ungenü
gende Beratungs- und Betreuungsmöglich
keiten in Notsituationen (einschließlich Kri
sen- und Opferschutzzentren) und Rehabili
tations- und Integrationsinfrastruktur. 

Wie beispielsweise die aktuelle Diskussi
on über Gewalt und sexuellen Mißbrauch 
von Kindern zeigt, sind darüberhinaus be
wußtseinsbildende Maßnahmen in der er
wachsenen Öffentlichkeit zur Überwindung 
traditioneller Rollen und Wertungen in ihrem 
Verhältnis zu Kindern erforderlich.(15) Im 
Bereich des Strafrechts wird der Schutz der 
physischen und psychischen Integrität im 
Verhältnis zum geschützten Rechtsgut "Ei
gentum" verstärkt in den Vordergrund tre
ten. 

Im Zusammenhang mit der Neugestal
tung der "Familienbesteuerung" werden 
auch in Zukunft neue Modelle diskutiert 
werden, bis hin zur Frage eines Grundein
kommens für Kinder und Jugendliche. 

Man darf also gespannt sein, wie sich der 
UN-Kinderrechteausschuß im kommenden 
Oktober zur Situation der Kinder und Ju
gendlichen in Österreich äußern wird, wenn 
er den ersten Bericht der Bundesregierung 
über ihre Maßnahmen zur Umsetzung der 
KRK kritisch hinterfragt. • 

Mag. Helmut Sax, Jurist, Leiter der 
Länderberichts-Abteilung im BIM und 
arbeitet derzeit an einer Studie über die 
Umsetzung der UN-Kinderrechtekonven
tion in die österreichische.Rechts
ordnung. 

(15) Zu den Aktivitäten etwa der Interdiszi

plinären Arbeitsgemeinschaft" Gegen sex;'elle Ge

walt am Kind" siehe den Ttitigkeitsbericht 1996 der 

Kinder- undjugendanwaltschaft Salzburg. 
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Das EU-Jahr gegen Rassismus 1997 und die Umsetzung der 
UN-Rassendiskriminierungskonvention in Österreich 

Die Grenze des 
Tolerablen· 

VON NIKOLAUS MARSCHIK 

Vor wenigen Wochen ging das EU-Jahr gegen Rassismus zu Ende.Auf 
europäischer und nationaler Ebene wurde wiederholt auf die Notwendigkeit 

spezieller Gesetze zur Bekämpfung des Rassismus und der 
Fremdenfeindlichkeit hingewiesen. Die zahlreichen Arbeitsgruppen, 

Symposien und Konferenzen auf staatlicher und nicht-staatlicher Ebene 
konnten aber nur in wenigen Bereichen konkrete Ergebnisse erzielen. 

I. Einleitung 

Die deutliche Zunahme fremdenfeindlicher 
und rassistischer Handlungen im gesamten 
europäischen Raum veranlaßte den Europäi
schen Rat, das Jahr 1997 auf der Grundlage 
des Art. 235 EG-V (Art. 308 idF des Vertra
ges von Amsterdam) zum Europäischen Jahr 
gegen Rassismus zu erklären. Zur Unterstüt
zung des Kampfes gegen Rassismus, Xeno
phobie und Antisemitismus sollte auf eu
ropäischer Ebene ein Zeichen gesetzt wer
den, um verstärkt auf das Problem und die 
Präsenz rassistischer Erscheinungen in der 
Gesellschaft aufmerksam zu machen. 

Gerade in Österreich waren in den letzten 
Jahren vermehrt rassistisch motivierte Hand
lungen gegen Personen aufgrund ihrer Haut
farbe, nationalen oder ethnischen Herkunft, 
wie auch gegen solche Personen, die sich für 
deren Rechte einsetzen, zu bemerken. Den 
Höhepunkt bildeten die Brief- und Rohr
bombenanschläge, deren Begleitumstände 
rassistische und fremdenfeindliche Motive 
aufwiesen. Den Großteil rassistischer Hand
lungen stellen jedoch alltägliche Benachteili
gungen von Personen aufgrund von Merk
malen, die ihrer Disposition entzogen sind, 
dar. 

Die allgemeine Forderung nach Gleichbe
handlung aller Menschen begründet den Ge
danken des Verbots rassistischer Diskrimi
nierung. Die gleiche Würde aller Menschen, 
im Rahmen der Individualität jedes einzel
nen, als Philosophie der UN-Charta steht im 
Mittelpunkt dieser Überlegungen. Obwohl 
das Verbot rassistischer Diskriminierung in 
einer Vielzahl internationaler Übereinkom
men Aufnahme fand, wurde es bisher völker-

rechtlich am stärksten im Internationalen 
Übereinkommen über die Beseitigung aller 
Formen rassischer Diskriminierung (im fol
genden RDK) verankert. 

2. Die Konvention 

Durch verstärkte antisemitische Übergriffe 
alarmiert, veranlaßte die Generalversamm
lung der Vereinten Nationen die Ausarbei
tung eines Übereinkommens über die Besei
tigung aller Formen rassistischer Diskrimi
nierung. Die am 4. Januar 1969 in Kraft ge
tretene Konvention stellt inhaltlich eine Kon
kretisierung und notwendige Ergänzung des 
Verbots der Diskriminierung aus rassisti
schen Gründen dar, welches in der Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte 1948 ver
ankert wurde. 

Als Hauptanliegen verlangt die RDK, daß 
sich Behörden konventionskonform verhal
ten, Gesetzgebung und Verwaltung nicht 
"rassendiskriminierend" wirken und eine 
Ungleichbehandlung aus rassistischen Grün
den für jedermann verboten wird. Für eine 
ganze Reihe elementarer Rechte soll eine 
Gleichstellung durch Gesetz garantiert und 
bei deren Verletzung ein wirksamer Rechts
schutzmechanismus gewährleistet werden. 
Weiters müssen rassistische Propaganda für 
strafbar erklärt und effektive Maßnahmen 
zur Prävention im Bereich der Erziehung ge
setzt werden. 

Der Anwendungsbereich der Konvention 
ist jedoch eingeschränkt: Als "rassische" 
Diskriminierung gilt eine Ungleichbehand
lung aufgrund der "Rasse", Hautfarbe, Ab
stammung oder der nationalen und ethni
schen Herkunft. Eine Diskriminierung auf-
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grund der Staatsangehörigkeit 
wird nicht ausgeschlossen, da Art. 
1/2 RDK die Nichtanwendbarkeit 
der Konvention auf Ungleichbe
handlungen zwischen Staatsbür
gern und Fremden vorsieht. Diese 
Bestimmung bringt zum Aus
druck, daß das Übereinkommen 
nicht zum Schutz von Angehöri
gen fremder Nationalitäten getrof
fen wurde, sondern in erster Linie 
zum Schutz von Staatsbürgern 
verschiedener nationaler oder eth
nischer Herkunft, um unter
schiedliche "Klassen" von Staats
bürgern zu verhindern. 

3. Die Konvention im 
österreich ischen Recht 

Nach der Unterzeichnung des 
Übereinkommens und der Ratifi
kation durch den Bundespräsiden
ten trat die RDK am 8. Juni 1972 
für Österreich in Kraft. Der Na
tionalrat beschloß, die Konventi
on gem. Art. 50/2 B-VG durch 
spezielle Gesetze in die öster
reichische Rechtsordnung zu 
transformieren. 

Ohne ein umfassendes Erfüllungsgesetz 
zu beschließen, erließ und novellierte der 
österreichische . Gesetzgeber einzelne Rege
lungen ohne besondere Systematik. Eine aus
führliche Darstellung der Umsetzung würde 
den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Die 
drei wesentlichen Bestimmungen, die eigens 
zur Umsetzung der RDK erlassen wurden, 
sollen aber im folgenden vorgestellt werden. 
Es handelt sich dabei um die Ausdehnung des 
Gleichheitssatzes auf Fremde untereinander, 
den Schutz vor rassistischer Propaganda und 
das Verbot, Personen allein aufgrund von 
"Rasse", Hautfarbe, Abstammung, nationa
ler oder ethnischer Herkunft im alltäglichen 
Leben unterschiedlich zu behandeln. 

3.1. Die Ausweitung des Gleichheitssatzes 

Durch die Erlassung des Bundesverfassungs
gesetzes vom 3. Juli 1973 (im folgenden BVG 
RDK) wurde ausdrücklich ein Verbot jegli
cher rassistischer Diskriminierung ausge
sprochen und der verfassungsgesetzlich ga
rantierte Gleichheitssatz auf die Behandlung 
Drittstaatsangehöriger untereinander ausge
dehnt, was eine Ergänzung der österreichi
schen Verfassung bedeutete. Sachlich ge
rechtfertigte Unterschiede sowie Sonderre
gelungen für Inländer sind gem. Art. I/2 
BVG RDK weiterhin zulässig, soweit sie 
nicht gegen die EMRK verstoßen. 

In der österreichischen Rechtsordnung 
war somit das bestehende Verbot unsachli-

Juridikum 1/98 

MENSCHENRECHTSJAHR 1998 

cher Ungleichbehandlung für Staatsbürger 
untereinander auf Fremde untereinander er
streckt worden, denen durch das BVG RDK 
die Möglichkeit gegeben wurde, sich bei un
sachlichen Differenzierungen gegenüber an
deren Fremden beim VfGH gem. Art. 144 B
VG zu beschweren. Alleine die EMRK, deren 
Rechte gem. Art. 1 EMRK für alle Personen 
im Hoheitsbereich eines Vertrags staates glei
chermaßen garantiert werden müssen, ver
langt eine Gleichbehandlung unabhängig von 
der Staatsbürgerschaft. 

Den Anstoß zu weiteren Überlegungen 
gab die Entscheidung des EGMR im Fall 
Gaygusuz gegen Österreich, der die rechtlich 
differenzierte Behandlung bei Bezug der 
Notstandshilfe gem. §3312a Arbeitslosenver
sicherungsgesetz aus dem alleinigen Grund 
verschiedener Staatsangehörigkeiten als sach
lich nicht gerechtfertigt erkannte. Bereits 
vorher war in der österreichischen Literatur 
die Ansicht vertreten worden, daß auch eine 
Ungleichbehandlung zwischen Staatsbürgern 
und Drittstaatsangehörigen einer sachlichen 
Rechtfertigung bedarf, da verschiedene Steu
ergesetze oder Parteienrechte im Verfahren 
für Fremde und Staatsbürger nicht vorstell
bar· wären. Dieser Ansicht folgend, wäre 
nicht nur der Zugang von MigrantInnen zum 
kommunalen Wahlrecht unter bestimmten 
Voraussetzungen argumentierbar, auch er
scheint etwa der Ausschluß von Drittstaats
angehörigen bei der Vergabe von Gemeinde-

wohnungen trotz gleicher Steuer
belastung und die Nichtanerken
nung des passiven Wahlrechts bei 
Betriebsratswahlen für Arbeitneh
merInnen ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft rechtlich be
denklich. 

3.2. Rassistische Propaganda 

Eine Umsetzung des Propaganda
verbots wurde Anfang 1975 mit 
§283 StGB vorgenommen, der öf
fentliche Aufforderungen zu 
feindseligen Handlungen gegen 
Personen aufgrund ihrer Zu
gehörigkeit zu einer bestimmten 
"Rasse", einem Volk, einem Volks
stamm oder einem Staat für straf
bar erklärt. Auch die Menschen
würde verletzende Beschimpfun
gen sind vom Tatbestand der "Ver
hetzung" erfaßt. 
Eine Unterscheidung nach Art 
und Weise der Übertragung ver-. 
hetzender Äußerungen wurde 
nicht getroffen. Somit ist §283 
StGB auch äuf die Verbreitung ras
sistischen Gedankenguts durch 
elektronische Verteilermedien an

zuwenden. Ob eine Strafverfolgung des Tä
ters im Internet technisch möglich und wirt
schaftlich zumutbar ist, ist hingegen fraglich. 

Die Rechtsunterworfenen müssen zwar 
einerseits vor rassistischer Propaganda ge
schützt werden, andererseits ist ein Rechts
staat der Meinungs- und Informationsfreiheit 
verpflichtet. In der österreichischen Rechtst
radition ~urde das Recht auf freie Mei
nungsäußerung aber nicht als absolut garan
tiertes Grundrecht verstanden. Eine Ein
schränkung zugunsten des öffentlichen Frie
dens und der Rechte anderer ermöglicht auch 
Art. 1012 EMRK. Bei einer behaupteten un
verhältnismäßigen Einschränkung steht die 
Anrufung des EGMR jedenfalls offen. Wie 
schon im FallJersild gegen Dänemark würde 
der Gerichtshof wohl in diesen Fällen ent
scheiden, daß rassistische Äußerungen nicht 
den Schutz des Art. 10 EMRK genießen. Die 
Grenzziehung bleibt jedenfalls schwierig. 

3.3. Rassistische Diskriminierung 

Der Großteil der Fälle rassistischer Un
gleichbehandlung ist im Alltagsleben zu fin
den. Das Verbot einer ungerechtfertigten Be
nachteiligung allein aufgrund der "Rasse", 
Hautfarbe, der nationalen oder ethnischen 
Herkunft, des religiösen Bekenntnisses oder, 
seit 1997, einer Behinderung bezüglich des 
Zugangs zu jenen Orten und Dienstleistun
gen, die dem allgemeinen öffentlichen Ge
brauch zur Verfügung stehen, normiert Art. 
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IXI1 Zif! 3 EGVG, der 1977 erstmals ein 
strafbewertetes Diskriminierungsverbot in 
die österreichische Rechtsordnung einfügte. 

Mitteilungen an Türen von Gastronomie
betrieben mit dem Hinweis, Personen be
stimmter Hautfarbe oder nationaler Herkunft 
sei der Zutritt verweigert, sind somit nach die
ser Bestimmung zu bestrafen. Im Rahmen des 
EU-Jahres gegen Rassismus hat der öster
reichische Gesetzgeber eine zusätzliche Wer
tentscheidung zugunsten des Verbots rassisti- , 
scher Diskriminierung abgegeben: Rassisti- '. 
sche Ungleichbehandlung wurde ausdrück
lich als schwerwiegender Verstoß gegen die 
Schutzinteressen der Gewerbeordnung aner
kannt und gem. §8711 GewO kann nunmehr 
bei Fällen rassistischer Diskriminierung die 
Gewerbeberechtigung wegen mangelnder 
Zuverlässigkeit entzogen werden. 

Bemerkenswert erscheint, daß im Arbeits
und Wohnbereich keine einschlägigen Be
stimmungen zum Schutz vor rassistischer 
Diskriminierung getroffen wurden. Zwar ist 
die Privatautonomie von Anbietern be
stimmter Leistungen zu respektieren, sie darf 
jedoch das Verbot rassistischer Di,skriminie
rung nicht mißachten. Im Kernb~reich des 
Zivilrechts fehlen spezielle Regelungen, die 
einen effektiven Schutz vor rassistischer Dis
kriminierung gewährleisten. Die Klausel der 
"guten Sitten" gem. §879 ABGB und die An
erkennung eines Kontrahierungszwanges in 
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Extremfällen stellen 
keinen genügenden 
Schutz im Alltag dar. 
Wie bereits beim 
Kampf gegen ge
schlechtliche Diskri
minierung erscheint 
auch hier die Erlas
sung spezieller Geset
ze als einzige Mög
lichkeit, wirksam Ab
hilfe zu schaffen. Das 
Gleichbehandlungs
gesetz hat im Bereich 
des Arbeitslebens die 
Funktionsfähigkeit 
von Anti-Diskrimi
nierungsregeln be
wIesen. 
In den Privatrechts
bereich wird der Ge
setzgeber wohl in die
sem Zusammenhang 
nur eingreifen kön
nen, sofern ein Min
destmaß an Öffent
lichkeit vorliegt. 
Wenn mit zivilrechtli
chen Mitteln die Ver
mietung und der Ver

'kauf von Wohnungen jenseits einer 
Schutzwürdigkeit privater Bereiche, die Aus
bildung und Ausübung des Berufes in Unter
nehmen ab einer bestimmten Größe und der 
Warenverkauf und öffentliche Dienstleistun
gen aller Art vor rassistischer Diskriminie
rung geschützt werden, so wäre für den 
Großteil der aktuellen Problembereiche ein 
wirksamer Schutz garantiert. 

4. Die Kontrolle der Implementierung 

Zur Kontrolle ihrer Umsetzung verpflichtet 
die Konvention die Vertragsstaaten, alle zwei 
Jahre über die innerstaatliche Situation zu be
richten und stellt, fakultativ, die Möglichkeit 
einer individuellen "Mitteilung" an das Ko
mitee bei behaupteter Verletzung der Kon
vention zur Verfügung. 

Österreich steht der Anerkennung einer 
Individualmitteilung ablehnend gegenüber, 
da weiterhin die Auffassung besteht, daß dies 
zu einer Konkurrenz mit dem Rechtsschutz
mechanismus der EMRK führen könnte. 
Dieser Ansicht ist nicht zu folgen, da sich die 
Kommission der EMRK gem. Art. 27111b 
EMRK nur dann mit einem Gesuch befaßt, 
sofern die Sache keiner anderen internationa
len Ausgleichs- oder Untersuchungsinstanz 
unterbreitet wurde. Die Tragweite der ver
schiedenen Schutzsysteme ist unterschied
lich, da einerseits Art. 14 EMRK ein allge
meines Diskriminierungsverbot, bezüglich 

der Rechte der EMRK vorsieht, Art. 14 RDK 
andererseits die Möglichkeit darstellt, das 
Komitee bezüglich aller Kernbereiche des 
Menschenrechtsschutzes um eine Stellun
gnahme zu ersuchen. Die Nichtanerkennung 
der Möglichkeit, eine unverbindliche Emp
fehlung einer internationalen Expertenkom
mission einzuholen, hindert jedenfalls die 
Verbesserung des Menschenrechtsschutzes. 

Der einzige Weg, die Umsetzung der völ
kerrechtlichen Verpflichtungen in Österreich 
zu überprüfen, bleibt somit die Erörterung 
der Staatenberichte durch das Komitee. Da 
der letzteösterreichische Bericht 1992 vorge
legt und erörtert wurde, verletzt Österreich 
schon seit Jahren seine völk.errechtliche Ver
pflichtung nach Art. 9 RDK und hindert das 
Komitee an der Begutachtung der aktuellen 
innerstaatlichen Situation. 

5. Schlußbemerkungen 

Der nachlässige Umgang Österreichs mit den 
Verpflichtungen der RDK enttäuscht. Wäh
rend gesetzliche Änderungen vom politi
schen Willen abhängen, scheint die mangel
hafte Erfüllung der Berichtspflicht nicht ak
zeptabel. 

Auch die Maßnahmen der Europäischen 
Union, die 1997 zum Jahr gegen den Rassis
mus erklärt hatte, sind unzureichend. Ob
wohl im Vertrag von Amsterdam die Grund
und Freiheitsrechte betont werden, wurden 
die Erwartungen derer nicht erfüllt, die einen 
effektiven Kompetenztatbestand zum Kampf 
gegen Rassismus und Xenophobie gefordert 
hatten; Art. 13 EG-Vneu brachte zwar aus
drücklich die Möglichkeit einer Regelung 
durch den Europäischen Rat, da di~ser nun
mehr auf Vorschlag der Kommission ein
stimmig innerhalb seines Zuständigkeitsbe
reiches geeignete Vorkehrungen treffen kann, 
die Textierung dieser Regelung s~hließt aber 
eine unmittelbare Anwendbarkeit aus und 
läßt an einer wirksamen Implementierung 
zweifeln. 

Gesetze und strenge Strafen können Ras
sismus und Fremdenfeindlichkeit weder ver
hindern noch beseitigen, doch stellt eine 
präventive Gesetzgebung eine der Möglich
keiten dar, um zur Verpönung von Rassismus 
beizutragen. Rechtliche Maßnahmen können 
in diesem Zusammenhang als eindeutiges 
Werturteil der Gesellschaft verstanden wer
den, um die Grenze des Tolerablen aufzuzei
gen. 

Mag. Nikolaus Marschik, Jurist am BIM, 
arbeitet an einer Studie über die 
Umsetzung der UN-Rassendiskrimi
nierungskonvention im österreich ischen 
Recht. 
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Ethnische Säuberungen 

Verschwundene • In 
Bosnien-Herzegowina 

RENATE FRECH 

Zwei Projekte des BIM-Fördervereins über verschwundene Personen in 
Bosnien-Herzegowina haben sich zum Ziel gesetzt, die Umstände des 

Verschwindens von tausenden Menschen zu dok\-lmentieren, solange 
das noch möglich .ist. 

1 994 wurde von der UN -Menschenrechts
kommission der Special Process über Ver

schwundene im Gebiet des ehem4ligen Ju
goslawien eingerichtet und Manfred N owak, 
Mitglied der UN Arbeitsgruppe über Ver
schwundene, mit der Ausführung dieses 
Mandats betraut. Zur wissenschaftlichen U n
terstützung des UN Special Process sowie 
der Expert Group on Exhumations and Mis
sing Persons begann der Verein zur Förde
rung des Ludwig Boltzmann Instituts für 
Menschenrechte (BIM-FV) im Juni 1996 ein 
umfassendes Forschungsprojekt zur Aufklä
rung des Schicksals von ca. 20.000 Ver
schwundenen sowie zur Untersuchung des 
Phänomens des. "Verschwindenlassens" in 
Bosnien-Herzegowina, welches aus zweiTei

·len bestand. 
Von Juli 1996 bis Mai 1997 wurde gemein

sam mit der amerikanischen Organisation 
"Physicians for Human Rights" (PHR) das 
"Ante Mortem Database Project" (AMDB
Projekt) durchgeführt. Ziel dieses Projekts, 
dessen Gesamtleitung und -durchführung im 
Juni 1997 von PHR übernommen wurde, 
war es, eine Ante Mortem Datenbank 
(AMDB) aller verschwundenen Personen in 
Bosnien-Herz(':gowina mit Priorität der Ver
schwundenen aus der Region Srebrenica, ein
zurichten. Der Zweck dieser Datenbank ist 
es, die grundlegenden medizinisch-forensi
schen Daten, die zur Identifizierung der aus 
Massengräbern exhumierten Leichen not
wendig sind, zu liefern. Die Daten werden 
mit Hilfe von Interviews mit Familienan
gehörigen der Verschwundenen ermittelt. Bis 
Ende Mai 1997 wurden ungefähr 5.300 Inter
views durchgeführt - die gewonnenen Daten 
betreffen vor allem Verschwundene aus Sre
brenica. 
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Während der UN Special Process nach 
dem Rücktritt des UN Experten im März 
1997 aufgelöst wurde, wurde die Aufgabe in 
einem gemeinsamen Mandat dem UN Speci
al Rapporteur on Human Rights, der Inter
national Commis si on on Missing Persons in 
the former Yugoslavia (ICMP), dem Office 
of the High Representative und dem Interna
tional Committee of the Red Cross (ICRC) 
übertragen. Die Exhumierung von Massen
gräbern und die Identifizierung von sterbli
chenÜberresten zur Aufklärung des Pro
blems von Verschwundenen in Bosnien-Her
zegowina ist eine Aufgabe, deren Lösung 
noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. 

Der zweite Teil des Projektes zur Erfor
schung des "Phänomens des Verschwinden
lassens", hat sich zum Ziel gesetzt, Informa
tionen über verschwundene Personen, Hin
tergründe sowie den politischen Kontext und 
Stellenwert des Verschwindenlassens im Rah
men der ethnischen Säuberungen zu ermitteln 
und wissenschaftlich auszuwerten. Die Er
mittlung erfolgte mit Methoden der empiri
schen Sozialforschung, wobei der Schwer
punkt bei der Befragung von ehemaligen Ver
schwundenen, Zeugen, Tätern etc. lag. 

Insgesamt wurden mehr als 300 Intervie
ws mit ehemaligen Verschwundenen aus Bi
jeljina, Brcko, der Gemeinde Zvornik, Kale
sija, Bratunac, Visegrad, Foca, Gorazde, Ze
pa, Srebrenica, Sarajevo und der Gemeinde 
Prijedor durchgeführt, sowie Informationen 
anderer Institutionen, wie des UN-Kriegs
verbrechertribunals in Den Haag, des IKRK, 
des UN-Menschenrechtszentrums und der 
Bosnischen Kommission für Kriegsverbre
cher verwertet. 

Das Erkenntnisinteresse der Untersu
chung war darauf gerichtet, neue Einsichten 

in die Ursachen, Methoden und Auswirkun
gen des Phänomens des "Verschwindenlas
sens" zugewinnen. Vor allem soll geklärt 
werden, ob dieses Phänomen als geplante 
und systematische Strategie im Kontext der 
ethnischen Säuberungen eingesetzt wurde. 

Allgemeine Angaben zu verschwunde
nen Personen.in Bosnien-Herzegowina 

Nach Angaben des ICRC waren Ende No
vember 199719.676 Person~n noch immer als 
verschwunden registriert. Mehr als 80% der 
Verschwundenen gehören der moslemischen 
Volksgruppe an, ungefähr 3% sind Kroaten 
und etwas mehr als 11 % Serben. Von all die
sen Fällen konnten bis zum gleichen Zeit
punkt hur 1.377 aufgeklärt werden - nicht 
einmal 7%. Die Anzahl der Verschwundenen 
aus der Region Srebrenica, liegt bei 7.360, 
mehr als 37% der Gesamtzahl. 

Die Aufschlüsselung nach dem Alter der 
Person zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 
zeigt eine markante Kurve: 

00-10 ............... 0,5% 
10-20 ........... ~ ... 8,0 % 
20 - 30 ............ 25,0 % 
30 - 40 ............ 24,0 % 
40-50 ............ 16,5 % 
50-60 ............. 13,5 % 
60-70 ............... 8,5 % 
70- ................. .4,0 % 

Mehr als 92% waren Männer, knapp 8% 
Frauen. 

Auf Grund dieser Zahlenangaben ist deut
lich ersichtlich, daß die überwiegende Mehr
zahl der Opfer Männer im Alter von 20 bis 
40/50 waren. Obwohl während des Krieges 
in Bosnien-Herzegowina alle Kriegsparteien 
sowohl zu den Opfern, als auch zu den Tä
tern zählten, ist es dennoch offensichtlich, 
daß die eindeutig größte Opfergruppe und 
ebenso die höchste Anzahl an Verschwunde
nen der moslemischen Bevölkerungsgruppe 
zuzuordnen ist. Die Streitkräfte der Bosni
sehen Serben zusammen mit ihren Verbün
deten, der Jugoslawischen Volksarmee ONA 
Yugoslav National Army) und Serbischen 
paramilitärischen Verbänden sind für die 
Mehrheit der Verschwundenen zur Verant
wortung zu ziehen. 

Verschwundene im 
Hintergrund des Krieges 

. " 
Am 7. Apr111992 wurde Bosnien-Herzego-
wina, dessen Unabhängigkeit von der bosni
sehen Regierung am,6. März 1992 offiziell 
verkündet wurde, formell von der Europäi
schen Gemeinschaft anerkannt, am 22. Mai 
1992 von den Vereinten Nationen als neu es 
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Mitglied aufgenommen. Zur glei
chen Zeit wurden von der serbi
scher Seite die ersten Angriffe auf 
Städte in Ost- und Nordost-Bos
nien durchgeführt. Innerhalb ei
ner äußerst kurzen Zeitspanne 
wurden alle strategisch bedeutsa
men Städte an den Verbindungs
linien zwischen Serbien und Bos
nien von der Jugoslawischen 
Volksarmee und serbischen para
militärischen Truppen (v.a. Arka
novci, Seseljevci und die Beli Or
lovi) angegriffen und eingenom
men. 

Bijeljina, Zvornik, Visegrad, 
Foca, Bratunac, Städte entlang 
des Flusses Drina bzw. an der 
Grenze zwischen Bosnien-Her
zegowina und Serbien gelegen, 
deren militärische Einnahme für 
den weiteren Kriegsverlauf für 
die serbische Seite von großer 
strategischer Bedeutung waren. 
Im Zusammenhang mit diesen 
militärischen Aktionen und eth
nischen Säuberungen im Zeit
raum von April bis Mai 1992 
wurde auch die erste signifikante 
Welle des Verschwindenlassens 
von mehrheitlich Zivilpersonen verzeichnet. 

Eine zweite Welle von Verschwundenen 
trat zwischen Mai und August 1992 im Zu
sammenhang mit ähnlichen militärischen 
Aktionen in der Bosnischen Krajina im 
Nord-Westen Bosniens auf. Betroffen davon 
war vor allem die Gemeinde Prijedor. Die 
Bosnische Krajina hatte für die Serben eben
falls eine sehr wichtige strategische Bedeu
tung, da sie die Verbindung zu der, von den 
Serben ausgerufenen Serbischen Republik 
Krajina in Kroatien bildet. Zusätzlich stellt 
Banja Luka, die größte und wirtschaftlich be
deutendste Stadt dieser Region auch ein poli
tisches Zentrum der am 7. April 1992 ausge
rufenen Serbischen Republik Bosnien-Her
zegowina dar. 

Die meisten der in dieser Region ver
schwundenen Personen wurden das letzte 
Mal in einem der berüchtigten Lager, die 
kurzfristig von serbischen Truppen installiert 
wurden, gesehen. Keraterm, Omarska, Trno
polje und Manjaca sind die bekanntesten N a
men dieser" Todeslager" . 

Zwischen 1993 und 1994 fiel die Zahl der 
Verschwundenen stark ab. Die meisten wa
ren in diesem Zeitraum in der H~~zegowina 
zu verzeichnen - in Zusammenhang mit den 
kämpferischen Auseinandersetzungen zwi
schen der Bosnischen Kroatischen Armee 
(HVO) und der Bosnischen Regierungsar
mee. 
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Die letzte und schockierendste Welle von 
Verschwundenen trat nach dem Fall der un
ter UN Schutz stehenden Safe Areas Srebre..: 
nica und Zepa im Juli 1995 auf. Mehr als 
7.000 Bosniaken aus dieser Region gelten 
noch immer als verschwunden. Vieles deutet 
darauf hin, daß die Mehrheit dieser Ver
schwundenen Opfer von Massenerschießun
gen und willkürlichen Hinrichtungen wur
den, und sich ihr Schicksal wahrscheinlich 
,erst nach der Öffnung der zahlreichen Mas
sengräber, die in dieser Gegend lokalisiert 
wurden, klären wird. Viele wurden auch auf 
dem sogenannten "Todesmarsch" von Sre
brenica in das Gebiet, welches von der Re
gierung kontrolliert wurde, von serbischen 
Truppen gefangengenommen und kurz da
nach erschossen oder auf andere Weise um
gebracht. 

Schlußfolgerung 

Es ist offensichtlich, daß die "Wellen" des 
, Verschwindens von Bevölkerungsteilen im 
Zusammenhang mit militärischen Angriffen 
und im Rahmen von ethnischen Säuberungen 
auftraten. 

Das Ziel der Stragie der ethnischen Sä\lbe
rungen - von bestimmten Bevölkerungs
gruppen gesäuberte Gebiete - wurde mit ver
schiedenen M~thoden, wie Vertreibung, Ver
scP.windenlassen, Massenhinrichtungen, Fol-

ter, Vergewaltigung und brutal
stem Terror erreicht. Der jeweils 
unerwünschte "ethnische Teil" 
der Bevölkerung sollte ver
schwinden - die Methode, mit 
der dieses Ziel erreicht wurde, 
war den jeweiligen "Zielgrup
pen" angepaßt: Frauen und 
Mädchen, Kinder, Männer im 
wehrfähigen Alter, die sogenann
te "Intelligentsia", politisch und 
wirtschaftlich einflußreiche Per
sönlichkeiten, religiöse Vertreter, 
Alte und Kranke, etc. 
Vor allem die in diesem riesigem 
Ausmaß durchgeführte systema
tische und planmäßige Umset
zung der ethnischen Säuberungen 
konnten nicht alleine von lokalen 
und regionalen Stellen angeord
net werden, sondern benötigte ei
ne Koordinierung und Planung 
von überregi~nalen militärischen 
und politischen Stellen. 
Bezugnehmend auf die verschie
denen Umstände, unter denen 
Personen verschwunden sind, 
kann nicht auf eine aus
schließliche Strategie des "Ver
schwindenlassens" geschlossen 

werden. Allerdings wurden diese militäri
schen Operationen, die von militärischen 
und paramilitärischen Truppen durchgeführt 
wurden, wenn nicht unterstützt, dann zu
mindest von höherer Ebene stillschweigend 
geduldet. 

Bei von der Polizei durchgeführten Ver
haftungen sowie Festnahmen, die oft auf
grund vorgefertigter Listen oder während der 
zwanghaft verordneten Personen- und Ei
gentumsregistrierung bei eigens dafür einge
richteten offiziellen Stellen durchgeführt 
wurden, kann davon ausgegangen werden, 
daß diese Aktionen im Verantwortungsbe
reich der serbischen Behörden lagen, und das 
Verschwindenlassen von Teilen der Bevölke
rung der Umsetzung der ethnischen Säube
rung diente. 

Abschließend kann festgestellt werden, 
daß zWar keine seperate Strategie des Ver
schwindenlassens von Personen existierte, 
daß dies allerdings einen Teil bzw. eine Me
thode zur Umsetzung der Gesamtstrategie 
der ethnischen Säuberungen darstellte, wel
che entweder stillschweigend akzeptiert oder 
auch angeordnet wurde. • 

Renate Frech ist Mitarbeiterin des BIM 
und steht vor dem Abschluß des Studiums 
der Politikwissenschaften und Psycho
logie. Sie leitete das Gesamtprojekt über 
Verschwundene in Bosnien-Herzegowina. 
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Roma und die Erweiterung der Europäischen Union 

Menschenrechte für alle 
in Europa? 

VON STEPHAN MÜLLER 

Roma stellen in den meisten mittel- und südosteuropäischen Staaten einen 
beträchtlichen Anteil der Gesamtbevölkerung. Das gilt auch für die Staaten, 

die einen Beitritt zur Europäischen Union anstreben. Ernsthafte Schätzungen 
gehen davon aus, daß in Rumänien ca. 2 Millionen, in Bulgarien ca. 800.000, in 
Ungarn ca. 600.000, in der Slowakei ca. 300.000 und in Tschechien ca. 200.000 

Roma leben. Insgesamt leb~n in Europa zwischen 
acht und zehn Millionen Roma. 

Einführung 

In all diesen Ländern - wie allerdings auch in 
Westeuropa - sind die Roma nicht als gleich
berechtigte Mitglieder in die Gesellschaft in-
tegriert. 

Betrachtet man sich die faktische, i.e. wirt
schaftliche und soziale Lage der überwälti
genden Mehrheit der Roma in .111 diesen Län
dern acht Jahre nach dem Übergang zur De
mokratie, so muß man konstatieren, daß sie 
einer Katastrophe gleicht. Im Vergleich zum 
sozialistischen System hat sich die Lage der 
Roma sogar verschlechtert. Dutzende von 
Pogromen und rassistisch motivierte Über
fälle kosteten vielen Roma in Rumänien, Bul
garien, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Ukrai
ne, Albanien das Leben. Alleine in Rumäni
en kam es zwischen 1990 und 1993 zu meh
reren Dutzend Pogromen und Überfällen. 
Doch erst im Herbst 1997 begann der erste 
Prozeß ge-gen Beteiligte an einem Pogrom. 

Aus vielen Ländern werden brutale Poli
zeiübergriffe berichtet, die in den meisten 
Fällen nicht verfolgt werden. Rassistische 
Äußerungen von Politikern und Medien 
bleiben ohne Konsequenzen. Rechtssicher
heit, wie z.B. die kaum vorhandene Reaktion 
der Justizbehörden auf Überfälle oder ein im 
Vergleich höheres Strafmaß für verurt~ilte 
Roma zeigen, ist für den größten Teil der Ro
ma nicht gegeben. In einigen Ländern (Tsche
chien, Rumänien, Ukraine) wurden "Sonder
gesetze" erlassen, die sich faktisch nur auf 
Roma beziehen. Diskriminierungen in der 
Schule, wie Sonderklassen für Roma, die Ein
weisung von Kindern in Sonderschulen, aber 
auch im Wohnungswesen gehören ebenso zu 
ihrem Alltag wie eine Arbeitslosigkeit zwi-
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schen 50% und 90%, die damit um ein Viel
faches höher ist als bei der restlichen Bevöl
kerung. 

Der faktischen Verschlechterung der Le
bensbedingungen des größten Teils der Ro
ma und ihrer Diskriminierung als Gruppe 
stehen rechtliche Verbesserungen gegenüber. 
So konnten die Roma ihre Anerkennung als 
Minderheit erreichen und sich damit poli
tisch und kulturell selbst organisieren, in den 
meisten Ländern sind sie inzwischen in ge
setzgebenden Körperschaften oder zumin
dest in beratenden Gremien vertreten. Es 
wurden Programme zur Verbesserung ihrer 
sozialen und wirtschaftlichen Situation ent
wickelt. 

Allerdings haben Wlld'i!' Ihre d!l Jun! 
Gleichstellung noch die {J lI!cl'~I(h~\m~~fjril 
gramme einen entscheidendeIl mnflull !iuf 111 
re tatsächliche Situation. Dit! jnd~ltllI \lt!l' Un· 
terstützungsprogramme dienen llltlhr tl !i I' 
"moralischen Bestätigung" der Initituot'cn alfi 
daß sie die Grundlagen für die Ausschlid~uns 
der Roma aus der Gesellschaft angreifcn 
würden. Ihre rechtliche Gleichstellung exi
stiert nur auf dem Papier und ihr Einfluß auf 
politische Entscheidungen, auch wenn diese 
sie konkret betreffen, ist weiterhin sehr ge
nng. 

Roma in der europäischen Politik 

Auf der internationalen Ebene bemühen sich 
Organisationen wie der Europarat und die 
OSZE Einfluß auf eine Veränderung der 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Si
tuation der Roffia zu nehmen. Dabei zeichnet 
sich auch ein Trend ab, Roma-Organisatio
nen und die politische Elite der Roma in Ent
scheidungsprozesse mit einzubeziehen. Als 
Beispiele seien hierfür der "Contact Point for 
Roma und Sinti Issues" (CPRSI) im "Office 
for Democratic Institutions and Human 
Rights" (ODIHR) d~r OSZE und die ,;Spe
cialist Group for Roma/Gypsies" des Euro
parates genannt. Andererseits zeigte die Dis
kussion um die Aufnahme Rumäniens und 
der Slowakei in den Europarat 1993, daß die 

. Roma auch hierbei anderen Gruppen nicht 
gleichgestellt sind. Die Lage der ungarischen 
Minderheit in den beiden Staaten rief Wider
stand gegen ihre Aufnahme in den Europarat 
hervor und wurde zum Anlaß von Forderun
gen seitens des Europarates, die Bedingungen 
zu verbessern. Die Situation der Roma in bei
den Ländern wurde in den Diskussionen 
nicht einmal erwähnt. 

Dies verdeutlicht das Hauptpro
blern der Roma sowohl in der inter
nationalen wie auch in der nationa
len Politik Die Roma haben kein 
"Mutterland", das in bilateralen 
Verhandlungen oder in internatio
nalen Institutionen ihre Rechte ein
fordern oder verteidigen kann. Das 
nationalstaatlich verfaßte Denken, 
das die Politik immer noch domi
niert, verhindert eine gleichberech
tigte Beteiligung der Roma auf der 
internationalen Ebene. Allerdings 
gibt es auch (noch) keine funktio
nierende gemeinsame Vertretung 
der Roma auf einer überstaatlichen 
Ebene, die als Verhandlungspartner 
auftreten könnte. 
Ein weiterer Punkt, der ihre Situa
tion im Kontext internationaler und 
nationaler Politik bestimmt, ist die 
Tatsache, daß in den meisten Län-
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zu machen. Die EU soll- Tschechien 

dern mit einem großen Bevölkerungsanteil 
an Roma andere Minderheiten leben, welche 
die allgemeine Minderheitenpolitik des je
weiligen Landes bestimmen. So z. B. in der 
Slowakei und in Rumänien die ungarische 
Minderheit, in Ungarn und Rumänien die 
deutsche Minderheit und in Bulgarien die 
türkische Minderheit. Dies sind entweder 
Minderheiten mit einem einflußreichen. 
"Mutterland" oder Minderheiten, die einst 
Teile des Landes oder sogar das ganze Land 
politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich 
dominierten. 

Roma und die Erweiterung der EU 

Die Erweiterung der Europäischen Union 
könnte eine Chance darstellen, die ersten 
Schritte zu einem Umdenken in der Politik 

(1) Im Gegensatz zu den meisten osteuropäischen 

Staaten weigert sich die deutsche Regierung mit 

schwer nachvollziehbaren Argumenten standhaft, 

die Roma und Sinti in Deutschland als nationale 

Minderheit anzuerkennen. Eine solche deutsche 

Position hat natürlich einen starken Einfluß auf die 

Entscheidungen der EU, die Roma betreffen. 

(2) Artikel F, Abs. 1 besagt:" The unio~"is founded 

on the principles of liberty, democracy, respect for 

human rights and fundamental freedoms, and the 

rule of law, principles which are common to the 

Member States. " Artikel 0 schließt daran an. "Any 

European State which respects the principles set out 
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te sich aber dabei nicht 
darauf zurückziehen, 
daß die Roma de jure als 
Minderheit anerkannt 
und ihre Bürgerrechte 
verfassungsmäßig veran
kert werden, sondern 
auch eine faktische Um
setzung der Gleichbe
rechtigung der Roma 
einfordern.(1) 
Auch wenn die EU vor
erst vor allem durch 
Wirtschaftsinteressen 
definiert wird und dem
entsprechend wirtschaft
liche Kriterien maßgeb
lich für einen Beitritt 
sind, sollte auch die Si
tuation der Menschen
und Minderheitenrechte 
in den beitrittswilligen 
Ländern berücksichtigt 
werden. 
Mit dem Vertrag von 
Amsterdam (Artikel F 
und 0) hat die EU dafür 
die Grundlagen gelegd2) 

In den Stellungnahmen 
der Europäischen Kommission zu den Bei
vittsanträgen der jeweiligen (mittel- und sü
dosteuropäischen) Staaten, wurde, wenn 
meist auch nur kursorisch, auf die Situation 
der Roma eingegangen: 

Tschechien, Ungarn, Slowakei, Bulgarien 
und Rumänien sind die beitrittswilligen Staa
ten, in denen Roma einen großen Anteil an 
der Bevölkerung stellen. In Antwort zu den 
Beitrittsansuchender oben genannten Län
der empfahl die Europäische Kommission in 
ihren Stellungnahmen, Verhandlungen nur 
mit Tschechien und Ungarn aufzunehmen. 
Im Folgenden werden die Aussagen der Eu
ropäischen Kommission zur Situation der 
Roma in Tschechien und Ungarn wiederge
geben. 

in Article F(l) may apply to become a member of 

the Union." 

(3) " They (the Roma) are the target of numerous 

forms of discrimination in their daily lives and suf

fer particular violence from skinheads, without 

adequate protection from the authorities or police. 

Their social position is often difficult (though socio

logical factors to some extent account for this), alon

gside any discrimination they may suffer from the 

rest of the population, notably over access to jobs or 

housing. ( ... ) There is a problem of discrimination 

affecting the Roma, notably through the operation 

of the citizenship law. " Commission Opinion on the 

In Bezug auf die Situation der Roma, stellte 
die Kommission fest, daß Roma unter alltäg
lichen Diskriminierungen zu leiden haben 
und Überfällen von Skinheads ausgesetzt 
sind. Desweiteren wird auf das Staatsbürger
gesetz hingewiesen, daß Roma gegenüber 
diskriminierend angewendet wird. Aller
dings werden auch positive Entwicklungen 
im kulturellen Bereich erwähnt.(3) 
Ungarn 
In ihrer Stellungnahme zu Ungarn hebt die 
Kommission das Selbstverwaltungssystem 
für Minderheiten und die Anstrengungen der 
ungarischen Regierung hervor, die rechtliche 
Lage und den Schutz für Roma zu verbessern. 
In ihren Äußerungen zur Situation der Roma 
bezieht sie sich auf den Regierungsbericht zur 
Lage der nationalen und ethnischen Minder
heiten in Ungarn, in dem festgestellt wird, daß 
die Roma immer noch gewalttätigen Angrif
fen und diskriminierenden Maßnahmen aus
gesetzt sind und daß eine'Verschlechterung 
der Situation zu befürchten sei. Trotz dieser 
Benachteiligungen stellt die Kommission al
lerdings abschließend fest, daß die fundamen
talen Rechte und der Schutz der Minderhei
ten gewährleistet sind.(4) 

In erster Linie ist es natürlich zu be
grüßen, daß die Europäische Kommission in 
ihren Stellungnahmen die Situation der Ro~ 
ma in den jeweiligen Ländern einer Beurtei
lung unterzog und sie nicht vollkommen ig
norierte. Auf der anderen Seite zeigen diese. 
Stellungnahmen auch, daß die Situation der 
Roma bzw. die Politik und das Verhalten 
staatlicher Institutionen gegenüber Roma 
keine Auswirkung auf die allgemeine Beur
teilung hatte. 

Zwar stellt die Kommission einerseits fest, 
daß in Tschechien Roma vor allem durch die 
Handhabung des Staatsbürgerschaftsrechtes 
d,iskriminiert werden, andererseits stellt sie 
aber abschließend fest, daß die Tschechische 
Republik Rechtsstaatlichkeit, Menschen
rechte und den Respekt für und den Schutz 
der Minderheiten garantiert. Die ab
schließende Feststellung erscheint vor allem 

Czech Republic's Application for membership of 

the European Union. Criteria for M embership, Po

litical Criteria. 

(4)" There are no major problems regarding obser

vance of fundamental rights in the country. The 

rights of minorities are guaranteed and protected. 

Although some improvement is still needed, pro

gress has been made in the form of measures re

cently taken by the government to ensure justice 

and protection for the Roma (gypsies) . ... " Com

mission Opinion on Hungary's Application for 

membership of the Eur~pean Union. Criteria for 

Membership, Political Criteria. 
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dann zweifelhaft, wenn man bedenkt, daß 
Bürgerrechtsbewegungen in Tschechien von 
mehreren tausend Roma ausgehen, die ohne 
Staatsbürgerschaft sind.(5) 

Auch die Tatsache, daß di~meisten Täter, 
die Roma ermordeten, nur zu niedrigen Frei
heitsstrafen wegen Körperverletzung mit To
desfolge verurteilt wurden, läßt daran zwei
feln, daß der "Respekt für und der Schutz" 
der Roma garantiert ist. 

Ähnliche Kritik ruft die Beurteilung der 
Kommission im Falle Ungarns hervor. Denn 
auch hier widersprechen die zahlreichen 
Überfälle - auch von Polizisten - auf Roma 
sowie die alltäglichen Benachteiligungen, die 
beide nicht immer geahndet werden, der Ein
schätzung, daß eine Gleichberechtigung und 
der Schutz der Minderheiten gewährleistet ist. 

Die Politik und die Einstellung der Staa
ten gegenüber Roma ist ein ernsthafter Test 
dafür, wie ernst sie die entsprechenden inter
nationalen und nationalen Verpflichtungen 
nehmen. Doch gilt diese Aussage nicht nur 
für diejenigen Staaten, die der EU beitreten 
möchten, sondern auch für die Staaten, die 
der EU bereits angehören und für die EU 
selbst. Vergleicht man jedoch die Stellun
gnahmen der Europäischen Kommission mit 
der Realität der Roma in den betreffenden 
Staaten, so muß man feststellen, daß die Eu
ropäische Kommission den Roma einen 
gleichberechtigten Stellenwert (noch) nicht 
zubilligt. (6) 

Dabei hätte der Beitritt von Staaten wie 
Ungarn, Tschechien, Rumänien, Bulgarien 
und der Slowakei eine Chance geboten, Ver
besserungen für die Lage der Roma zu erzie
len. 

Es wäre illusorisch, von den mittel- und 
südosteuropäischen Staaten zu erwarten, die 
politische, wirtschaftliche und soziale Situa
tion der Roma in wenigen Jahren so zu ver
bessern, daß sie den Standard der Mehrheits
bevölkerungen erreichen. Doch gibt es genü" 

(5) Der ursprüngliche, viel schärfere Gesetzestext 

wurde erst auf internationalem Druck, vor allem 

durch die USA, nachgebessert. 

,(6) Man brauche sich nur vorzustellen, eine andere 

Minderheit wäre in Europa vergleichbaren Diskri

minierungen ausgesetzt wie die Roma. 

(7) Im Sommer 1997 migrierten einige tausend Ro

ma nach Großbritannien und v.a. nach Kanada, 

na,hdem in einem Fernsehbericht sugge,riert wur

de, Kanada würde Roma aus Tschechien aufneh

men, In Ostrava, wie auch in anderen Städten,. 

wurde daraufhin Roma von den Behörden vorge

schlagen, daß gegen den Verkauf ihrer Wohnungen 

an die Stadtverwaltung, diese ihnen das (one way) 

Flugticket nach Kanada zahlt. Mehrere tausend 

Roma sollen ihre Wohnungen und weiteren Besitz 

verkauft haben, um nac;h Kanada auszuwandern. 
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gend Maßnahmen, die erste Schritte zur 
Gleichberechtigung darstellen würden. 
Wirkliche Einbeziehung von Roma Organi
sationen in politische Entscheidungsprozes
se; Rechtssicherheit; keine Duldung von ras
sistischen Stellungnahmen durch gewählte 
politische Vertreter und von Maßnahmen, die 
explizit gegen Roma gerichtet sind; konkrete 
Maßnahmen im Schul- und Ausbildungsbe
reich, in der medizinischen Versorgung und 
im Wohnungswesen. Eine weitere Möglich
keit wäre bei Strukturföderungsprogrammen 
für wirtschaftlich schwache Regionen expli
zit Projekte für Roma in diesen Regionen zu 
entwickeln. 

Die Roma sind gegenüber anderen Min
derheiten in Europa in entscheidenden Fra
gen benachteiligt. Sie sind über mehrere Län
der verteilt und unterscheiden sich nach kul
turellen, sozialen oder nationalen Kriterien 
und sie haben keinen "Heimatstaat", der ih
re Rechte in internationalen Gremien bzw. in 
bilateralen Verhandlungen einfordern kann. 
Es hat sich zwar inzwischen eine europäische 
Elite herausgebildet, die in internationalen 
Gremien die Interessen der Roma vertritt, 
doch werden sie immer noch nicht als gleich
berechtigte Verhandlungspartner auf natio
naler und internationaler Ebene anerkannt. 
Erst diese Gleichberechtigung und die volle 
Anerkennung ihrer politischen, kulturellen 
und sprachlichen Rechte kann auf längere 
Sicht eine Änderung ihrer Lageherbeiführen. 

Die EU könnte in vielerlei Hinsicht auf ei
ne Verbesserung der Situation der Roma ein
wirken. Durch finanzielle Unterstützung von 
Projekten auf der politischen Ebene könnte 
die EU die Verbesserung der Lage der Roma 

als eine gesamteuiopäische Aufgabe akzep
tieren und RQma-Vertreter bzw. Organisa
tionen als gleichberechtigte Verhandlungs
partner mit einbeziehen. Beitrittswilligen 
Staaten muß deutlich gemacht werden, daß 
die Einhaltung menschenrechtlicher Stan
dards für alle Bürger ein wesentliches Krite
rium der Europäischen Union ist. 

Die Geschehnisse in Tschechien im letzten 
Jahr haben gezeigt, daß Politiker sehr wohl 
befürchten, daß die katastrophale Lage und 
Behandlung der Roma Einfluß auf die Bei
trittsverhandlungen haben kann. Die Migra
tion von tschechischen Roma nach Kanada 
und Großbritannien im letzten Sommer ließ 
zum ersten Mal eine größere internationale 
Öffentlichkeit auf die Lage der Roma in 
Tschechien aufmerksam werden.(7) Und die 
Roma erlangten dadurch auch einen indirek
ten Einfluß auf die allgemeine Politik Tsche
chiens, denn die Umstände der Migration 
und die zahlreichen rassistischen Morde 
trübten Tschechiens Bild und ließen viele Po
litiker befürchten, daß dies einen Einfluß auf 
die Beitrittsverhandlungen mit der EU haben 
wird. An diesem Punkt sollte die EU an
knüpfen, wenn es ihr"'ernst damit ist, daß der 
Artikel F des Amsterdamer Vertrages für al
le Bürger der EU gelten soll: ,;The union is 
founded onthe principles of liberty, de
mocracy, respect for human rights and fun
damental freedoms, and the rule of law ... ". 

Die Kommission empfahl mit Tschechien 
und Ungarn Verhandlungen über einen Bei
tritt aufzunehmen. • 

Dipl. Pol. Stephan Müller ist Politik
wissenschaftler am BIM. 
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SEHEN/HÖREN/LESEN 

Geschichte des Rechts 

Wenn sich Uwe Wesel, Berliner Profes
sor für Rechtsgeschichte und Zivil

recht, zu Beginn des Buches die Frage stellt: 
"Was sind 3 Tage gegen eine Ewigkeit" könn
te man sich genausogut die Gegenfrage stel
len: "Was hat das mit Rechtsgeschichte zu 
tun?" In sehr ungewöhnlicher Weise vermit
telt uns Wesel "Die Geschichte des Rechts" 
in erzählerischer Form, von seinen Anfängen 
bis hin zur Gegenwart. 

Als eine von vielen "Schiffbrüchigen" be
finde ich mich in der sehr unlustigen Situation 
einer erneuten Auseinandersetzung mit dem 
vorgeschriebenen Lehrstoff, der sich durch 
die Aneinanderreihung von Fakten auszeich
net und leider gerade deshalb keine weiteren 
Motivationsschübe zuläßt. Ganz anders ge
staltet sich da das Buch Uwe Wesels, das Wis
sen auf eine spielerische Art vermittelt. 

Als die Menschen noch Sammler und Jä
ger waren, gab es ein Rechtssystem, wie wir 
es kennen, noch nicht. Solange Menschen nur 
das besaßen, was sie mit sich herumtragen 
konnten, stellte sich das Problem der Teilung 
nicht, und der Jäger konnte sich schlimm- ' 
stenfalls bei großen Konflikten der Horde 
entziehen und sich einer anderen ans ch-

, ließen. Große Mobilität bei wenig Besitz - ei
gentlich recht plausibel. Erst durch die 
Seßhaftwerdung beginnt sich durch die Mög
lichkeit der Lagerhaltung die "Idee des Pri
vateigentums" durchzusetzen. Viel Privatei
gentum, weniger Mobilisationsfähigkeit, 
mehr soziale Dichte, Bedarf an größeren 
Konfliktlösungsmechanismen! 

Uwe Wesel geht grundsätzlich nicht zu 
sehr ins Detail, er'macht vielmehr Zusam
menhänge deutlich. Anhand verschiedener 
Philosophen erläutert er die Frage, was Recht 
ist und wann Recht gebraucht wird, und ar
beitet dann die Sinnhaftigkeit des Rechts her
aus. Gerade hier zeigt sich, daß das Buch 
auch als Einstiegslektüre für Studienanfänge
rInnen zu empfehlen ist, da Recht nicht in 
seiner Absraktheit gebraucht oder erläutert 
wird, sondern als Prozeß einer Entwicklung 
schon immer Bestandteil der Geschichte war. 
Und auch Recht verändert sich wie sich eben 
auch Gesellschaftsformen ändern. 

In Form einer "Zeitreise" beginnt Uwe 
Wesel mit dem Land, das sich zwischen den 
beiden Flüssen Euphrat und Tigris befindet, 
und setzt die Reise fort über ÄgYPJen, Palä
stina bis hin nach Griechenland und gelangt 
schließlich nach Rom und somit zum Römi
schen Recht. Dieses Kapitel präsentiert sich 
als besonderer Leckerbissen für alle Römisch
Recht-Geplagten, denen ich hiermit empfeh
le, es sich einmal als Nachtlektüre durchzule-
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sen, um die RömerInnen von einer etwas an
deren Perspektive betrachten zu können -
außerhalb der Welt HausmaningeriSelb. 

Erst ab dem 14. Kapitel erreicht das Buch 
jene Epochen, die an der juridischen Fakultät 
in Rechtsgeschichte "gelehrt" werden. Auf 
Basis der Vorgeschichte wird das Rechtssy
stem der Franken deutlicher, und man lebt in 
der Geschichte mit. Geschichte ist nun mal 
nicht etwas statisches, sondern etwas, was 
sich aus der Vergangenheit entwickelt. 

Uwe Wesels erzählerische Form wird nie
mals abgebrochen, sondern begleitet uns 
über das mittelalterliche deutsche Reich bis 
zur Bundesrepublik Deutschland. Wesel ver
sucht, auf klare einfache Art zu schreiben, 
ohne wissenschaftlich zu wirken. Sein Buch 
ist im Grunde ein "Rechtsroman", und man 
hat nie das Gefühl einer Belehrung. Vom 
Blickwinkel der Studentin mag es kein prü
fungsrelevanter Stoff sein, da es doch sehr an 
Deutschland orientiert ist. Auf meine Frage 
an Doz.Dr.Reiter, ob das Buch als Lernvor
lage für die Prüfung sinnvoll sei, antwortete 
sie mit einem Lächeln: "Keinesfalls aus
schIeß lieh. " Nette Zusatzlektüre; also ein 
"Uwe Wesel halt." Evelyn Obernosterer 

Uwe Wesei, Geschichte des Rechts - von den 
Frühformen bis zum Vertrag von Maastricht, 
Verlag C.H.Beck, München 1997, ca. öS 493,-

Die vergessenen Justizopfer 
des Kalten Krieges 

Zum einen wurden in Westdeutschland 
während der Hochzeit des Kalten Krie

ges (im wesentlichen bis Ende der 60er Jahre) 
'gegen mehr als 200.000 KommunistInnen, 
"Sympatisantlnnen" und unabhängige Linke 
gerichtliche Untersuchungen eingeleitet. Das 
Orga~isieren von preiswerten Ferien in der 
DDR für Kinder aus sozial schwachen Fami
lien wurde mit einem Jahr Gefängnis bestraft. 
Das Tragen einer roten Nelke im Knopfloch 
und Verteilen weiterer Nelken an PassantIn
nen wurde zum strafrechtlich relevanten 
Vorwurf. Der Einsatz gegen die Remilitari
sierung reichte immerhin noch aus für eine 
mehrmonatige Gefängnisstrafe. Da wurden 
KommunistInnen von denselben Richtern 
einmal im Namen des Führers dann in jenem 
der freiheitlich demokratischen Grundord
nung wegen ihrer gewaltfreien politischen 
Tätigkeit abgeurteilt. Ganz nebenbei wurden 
ihnen beim zweiten Mal auch gleich die Op
ferrente, welche Ihnen aufgrund der erstma
ligen Verfolgung zugekommen war, aber
kannt. Und selbst die Verfahren, die zu kei
ner Verurteilung führten, hatten für die Be
troffenen gravierende Folgen: Untersu-

chungshaft, Einschränkung staatsbürgerli
cher Rechte, Paß entzug, Berufsverbot ... Re
habilitiert wurden diese Opfer deutscher Ju
stiz bis heute nicht. 

Zum anderen schwappt nach dem An
schluß der DDR an die Bundesrepublik' eine 
neue Welle von "Kommunistenprozessen" 
und politischen Überprüfungen bzw. Säube
rungen gegen das "einig deutsche Vaterland". 
Um zu der gewünschten Delegitimierung der 
DDR zu gelangen, werden mitunter rechts
staatliche Grundprinzipien bis zur Unerträg
lichkeit gebogen: Rückwirkungsverbot, 
Gleichheitsgrundsatz, Verjährung etc. "Nicht 
der gefürchtete Stasi-Chef steht in Berlin vor 
Gericht, nicht ein Mann, der Millionen M en
schen schikanierte, der den Terror gegen das 
eigene Volk organisierte. Auch ewas! Vor Ge
richt steht eine kleine ulkige Mumie mit Hut, 
die vor 60 Jahren zwei Bullen in Berlin abge
knallt haben soll. Und damit Hitler und Sta
lin im siebten Kreis der Hölle auch einmal 
was zu lachen haben, stammen die Beweisak
te von der Gestapo. ", wie Gössner Wolf Bier
mann zitiert. 

Der Rechtsanwalt und Publizist, Rolf 
Gössner, setzt sich in seiner überaus kompe
tenten, kritischen und pointierten Art mit 
zwei unterschiedlichen Phasen politischer Ju~ 
stiz in der Bundesrepublik auseinander. In 
der nunmehr vorgelegten, umfangreich er
gänzten 2. Auflage dieses Buches bleibt Gös
sner auf dem Boden fundierter, detaillierter 
und faktenreich recherchierter Kritik. So ist 
es ihm möglich, nicht aufzurechnen sondern 
mit der Scheinheiligkeit und Arroganz bun
desdeutscher Siegerjustiz abzurechnen. Gös
sner tritt aber - um Mißverständnissen vor
zubeugen - vehement für eine Aufarbeitung 
der großen und kleinen "Regierungskrimina
lität" in der DDR ein. Ein Rechtsstaat sollte 
dabei seinen Grundprinzipien einigermaßen 
gerecht werden. Was Gössner vehment ein
fordert: Die Aufdeckung der Strukturen und 
Arbeitsmethoden jenes autoritären Unter
drückungssystems, die dazu erforderlichen 
sozialen und ökonomischen Faktoren und 
Mechanismen der DDR-Gesellschaft aufzu
arbeiten. Daß dazu das Strafrecht als einziges 
Instrument das falsche und ein kontrapro
duktives ist, wird eindrucksvoll belegt; daß 
Initiativen und Forschungsprojekte, die die 
Herrschafts- und Unterdrückungsmechanis
men der DDR abseits des Strafrechts doku
mentieren und erforschen, mittlerweile fi
nanziell ausgehungert werden, nur bezeich
nend. Thomas Sperlich 

Rolf Gössner, Die vergessenen Opfer des 

Kalten Krieges - Verdrängung im Westen -

Abrechnung im Osten? Aufbau Taschenbuch 
Verlag GmbH, Berlin 1998, 335 Seiten. 
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NACHSATZ 

Frauentag • Im Staatsfunk 

N icht alles, was ~rauen ~a
gen oder tun, Ist an sIch 

gut, und nicht alles, was Män
ner sagen oder tun, ist an sich 
böse. So weit herrscht Einig
keit. Wenn aber eine Frau als 
Frau im Interesse von Frauen 
spricht (oder dies beim Spre
chen vorgibt), dann ist die Sa
che nicht mehr eindeutig. 

Feministin und Emanze 

Wenn und sobald eine Frau et
was öffentlich Wahrnehmbares 
tut, dann gilt sie in der medialen 
Wahrnehmung und vermittelt 
durch diese im Bewußtsein Vie
ler als Feministin, allein kraft 
ihrer Öffentlichkeit. Wenn sie 
dann noch einen Sager über die 
Arbeitsmarktpolitik in Bezug 
auf ältere Arbeitnehmerinnen 
oder die soziale Lage von AI
leinerzieherinnen oder Gewalt 
gegen Frauen einbaut, dann 
kennt das Empören jener Män
ner, die sich bedroht und be
nachteiligt fühlen, keine Gren
ze. Und da "Feministin" und 
"Emanze" immer noch die 
schlimmsten Schimpfwörter 
'sind, die sie kennen, wird auch 
ausgiebig davon Gebrauch ge
macht. Durch den pejorativen 
Gebrauch des Begriffs "Femi
nistin" ist auch sein subversiver 
Gehalt ganz der patriarchalen 
Öffentli~hkeit anheimgegeben 
und damit aufgehoben. Jede 
kann eine Feministin sein, und 
keine kann es mehr sein, und 
damit wird es fast zu einem re
volutionären Akt, zu sagen, 
frau sei keine. 

Aber laßt uns doch einmal 
die Begriffe geraderücken. 
"Emanze" ist eigentlich eine 
Verkleinerungs- oder Vernied
lichungsform für "emanzipier
te Frau". Und "Feministin" ist 
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eine (oder "Feminist" einer), 
die über das Geschlechter
mißverhältnis nachdenkt und 
seine Aufhebung herbei denkt. 
Der öffentliche Gebrauch von 
"Emanze" ist ein Mittelding 
zwischen liebevoll-erstickend 
("Sie ist halt eine Emanze, was 
soll man machen! ") und denun
ziatorisch ("Schreit schon wie
der, das Trampel, hat halt kei
nen abgekriegt!"), und eine je
de, die als "Emanze" bezeich
net wird, muß sich dagegen 
wehren, will sie weiter ernstge
nommen werden. Das weiß 
frau, und es wäre an sich gar 
keiner weiteren Erläuterung 
wert, gäbe es nicht den Reflex 
auch kluger Frauen, immer 
wieder öffentlich zu betonen, 
sie seien zwar emanzipiert, aber 
keine Emanzen. 

Zuletzt wurde dies im offizi
ellen Interview des ORF zum 
Internationalen Frauentag 
geäußert (Ö1-Mittagsjournal, 
Sa. 7.3.1998). Die Interviewte 
ist Rechtsanwältin in Wien, die 
im Vorbereiturrgsgespräch auf 
diesen Umstand hinzuweisen 
sich bemüßigt fühlte (und der 
Interviewer mußte einfach die 
Gelegenheit ergreifen und sich 
noch einmal besonders bestäti
gen lassen, daß eine ernsthafte 
Frau eben von ganz allein keine 
Emanze ist). 

Hart arbeiten, Schwestern 

Die Rechtsanwältin betonte, 
genug vom Gejammer von 
Frauen zu haben, die immer 
nur "Benachteiligung" schrei
en, aber nichts tun, um aus der 
Benachteiligung herauszukom
men. Sie meinte, harte Arbeit 
habe sie an den Platz gebracht, 
den sie nun einnehme, und da
mit könnten auch andere Frau-

en "es schaffen". Also, Schwe
stern, arbeiten wir hart, das Pa
triarchat wird es uns lohnen. 
Mit tollen Einkommen und mit 
gesellschaftlicher Anerken
nung. Und mit der Gewißheit, 
von allen geliebt und geschätzt 
zu werden, unabhängig vom 
Frausein. Ihr schüttelt den 
Kopf? Ihr denkt an die vielen 
Überstunden, die Euch außer 
Rückenschmerzen nichts einge
bracht haben? Ihr wagt es, an 
der Überzeugung der Rechts
anwältin zu zweifeln? Wohl zu 
Recht. 

Ärgerlich ist daran nicht, 
daß die Interviewte ihre Über
zeugungen öffentlich machte, 
das ist ihr gutes Recht. Nicht 
Jede, die etwas zu sagen hat und 
die Möglichkeit dazu be
kommt, muß dies unbedingt 
feministisch reflektiert tun. Är
gerlich ist, daß dies ein offiziel~ 
ler ORF-Beitrag zum Interna
tionalen Frauentag war. An 
ihrem internationalen Kampf
tag könnten die Frauen einmal 
im Jahr etwas zum politischen 
Diskurs beitragen, das jenseits 
der aktuellen Debatten um 
Lohnschere und fehlende Kin
derbetreuung liegt. Etwas, das 
auf die strukturellen Defizite 
der Gesellschaften hinweist, in 
denen sie leben. Wenn der 
Staatsfunk sie ließe. 

Stattdessen läßt der ORF 
sich. von einer erfolgreichen, 
selbständigen Frau bestätigen, 
daß bei uns eh alles toll ist. Daß 
Gleichberechtigung erreicht ist, 
und daß daher Emanzipations
getue gar nicht mehr notwendig 
ist. Tut's was, Mädels, jam
mert's nicht, so lautet sie Bot-

. schaft. Arbeitslos? Gründerin
neninitiative! Kleine Kinder? 
Tagesmütter! Gläserne Decke? 

Selbst ist die Frau! (Glasschnei
der gibt's bei Frau Minister 
Prammer zum günstigen 
Selbstkostenpreis. ) 

Solange solches medial ver
breitet wird, braucht es Frauen
politik. Ist es aber schon als Er
folg von Frauenpolitik zu wer
ten, wenn eine Frau für ein po
litisches Amt kandidiert? Nun, 
frau wird sich vor einer Ent
scheidung anschauen, was die 
Kandidatin zu sagen hat. Was 
sie vertritt. Wofür sie steht. 

Familie, Erlösung, Erbarmen 
p 

Und damit outet sich die Ver
fasserin: Ich wähle Frau Knoll 
nicht. Ich wähle sie nicht, weil 
ich nicht glaube, daß ihr Antre
ten ein feministisches Signal an 
die Männerwelt ist. 

Vielmehr werden mit ihrer 
Kandidatur zutiefst konservati
ve Werte weiter verfestigt. Fa
milie als Wurzel des Lebens. 
(Mir graut nicht wenig vor ei
nem Wahlkampf mit Säugling 
an der Brust - wer kann sich ge
gen diese Symbolik noch mit 
Rationalität zur Wehr setzen?) 
Erlösung im Glauben. (Und 
daran ändert auch die ver
gleichsweise liberale Haltung 
der evangelischen Kirche zu 
strittigen Moralthemen nichts:'" 
jeder christliche Glaube predigt 
die Erlösung durch den Glau
ben an Jesu Opfer.) Milderung 
der Härte des Lebens durch 
christliches Erbarmen. (Mild
tätigkeit statt Rechtsansprüche 
und Individualrechte.) Seelsor
ge für eine bedürftige Republik. 
(Die Rhetorik von Predigten 
statt der Schärfe politischer Ge
gensätze möge uns· Heilung von 
der bösen Notwendigkeit des 
politischen Diskurses bringen.) 

• 
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